
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2020/0026 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-V613-26-256-II-ma 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
27.08.2021 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

09.09.2021 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

13.09.2021 Entscheidung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

21.09.2021 Beratung öffentlich 

 

Betreff:  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, 
nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße"  
- Beschluss über die eingegangenen Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung 
(Abwägung) 
- Beschluss über die Einstellung des Verfahrens 
Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" 
- Aufstellungsbeschluss (förmliches Verfahren) 
- Beschluss über die öffentliche Auslegung 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 

Baugesetzbuch - BauGB (Äußerungen I/A) sowie der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB (Äußerungen I/B) vorgebrach-
ten Äußerungen wird gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung (Anlage 1 der Vorla-
ge) entschieden. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
I/A  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

I/A 1.  Äußerung 1 - Schreiben Mail 

I/A 2.  Äußerung 2 - Sammelschreiben mit 653 Unterschriften 

I/A 3.  Äußerung 3 - SchreibenI/A 4.  ...... Äußerung 4 – Schreiben mit 10 Fotos 

I/A 5.  Äußerung 5 - Mail 

I/A 6.  Äußerung 6 – Schreiben an OB Richrath 
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I/B  Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

I/B 1: Amprion GmbH 

I/B 2: Bezirksregierung Arnsberg 

I/B 3: Bundeswehr, Referat I 3 

I/B 4: Stadt Burscheid 

I/B 5: E-Plus 

I/B 6: ERICSSON 

I/B 7: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co KG 

I/B 8: GASCADE Gastransport GmbH – Abt. GNL 

I/B 9: Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb 

I/B 10: IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln 

I/B 11: Stadt Köln 

I/B 12: LVR-Amt Bodendenkmalpflege im Rheinland 

I/B 13:  NABU – Stadtverb. Leverkusen, BUND Bund für Umwelt u.Naturschutz  
Deutschland e.V. und LNU Landesgem. Naturschutz und Umwelt 

I/B 14:  PLEDOC 

I/B 15:  POLIZEI Nordrhein-Westfalen Köln 

I/B 16:  Rheinisch-Bergischer Kreis 

I/B 17: Stadt Monheim 

I/B 18: TBL – Technische Betriebe Leverkusen 

I/B 19: Telekom 

I/B 20: Deutsche Telekom Technik GmbH 

I/B 21: Thyssengas 

I/B 22: Vodafone NRW GmbH 

I/B 23: Vodafone GmbH 

I/B 24: Westnetz 

I/B 25: Fachbereich 32 – Umwelt 

I/B 26: Fachbereich 37 Feuerwehr Abt. 372  – Gefahrenvorbeugung 

I/B 27:  Bezirksregierung Düsseldorf  - Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 
I/C Äußerungen der Fachbereiche 

 

I/C 1: Fachbereich 30 Recht und Vergabestelle - zentrale Vergabestelle 

I/C 2: Fachbereich 36 – Bürger und Straßenverkehr 

I/C 3: Fachbereich 67 – Stadtgrün 

I/C 4: Fachbereich Stadtplanung Abt. 612 – Generelle Planung 

I/C 5: WFL - Wirtschaftsförderung Leverkusen 
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2. Das Verfahren gemäß § 12 BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" wird eingestellt. 
 

3. Für das im Folgenden näher bezeichnete Gebiet wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB im förmlichen 
Verfahren beschlossen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Nr. 256/II 
"Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße". Die genaue Ab-
grenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung (Anlage 5, 6 und 7 der Vor-
lage) zu entnehmen. 

 
4. Dem Bebauungsplanentwurf einschließlich der Begründung mit Umweltbericht wird 

in der vorliegenden Fassung (Anlage 6, 8 und 9 der Vorlage) zugestimmt. 
 
5. Der Bebauungsplanentwurf (Anlage 6 der Vorlage) und die Begründung mit Um-

weltbericht (Anlage 9 der Vorlage) ist für die Dauer eines Monats, mindestens je-
doch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 

 
Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich des Beitrittsbeschlusses der Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk II. 
 
 
gezeichnet: 
In Vertretung     In Vertretung  
Deppe      Lünenbach 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner/in: Herr Maas / Fachbereich: 61 / Telefon: 406 -6139 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffen-
de Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 
 

Bauleitpläne gehören zu den pflichtigen Aufgaben. Sie sind aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 
BauGB). Für die Gemeinde ergeben sich daraus unmittelbar die Verpflichtung zur Pla-
nung und damit das Verbot, die geordnete städtebauliche Entwicklung ausschließlich 
durch fallweise Einzelfallentscheidungen zu verwirklichen. Im konkreten Fall ist die Pla-
nung erforderlich, da das Planungsrecht zur Schaffung von Investitionen erforderlich ist. 
Das Planverfahren ist im Arbeitsprogramm Bauleitplanung in der Priorität IA eingeordnet 
(siehe Vorlage Nr. 2019/3024). 
 

 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 

 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt Leverkusen keine Kos-
ten. 
Die Kosten für das Planverfahren einschließlich Fachgutachten werden durch die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG übernommen. Darüber hinaus wird 
mit der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ein städtebaulicher Ver-
trag geschlossen, in dem die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten und die 
Folgekosten des Bebauungsplanes geregelt werden. 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 
 

 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituati-
on, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen 
im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  
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E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 
Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

ja nein ja nein 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit öffentlicher Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfes mit Entwurfsbegründung und Umweltbericht für 
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen. 
 

 
 
F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige 
Nachhaltigkeit 
 

ja ja ja nein 
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Begründung: 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II – Verfahren 
 
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 
25.06.2019 die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 2 BauGB beantragt. Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 
dem Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung des Verfahrens zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan V 35/II „Wellpappenwerk Gierlichs Herderstraße “ stattgegeben. Die 
rechtliche Grundlage bilden § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 12 
Abs. 2 BauGB. Die Bekanntmachung erfolgte am 04. Februar 2020 im Amtsblatt der 
Stadt Leverkusen (14. Jahrgang, Nummer 6).  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in 
seiner Sitzung am 09.03.2020 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffent-
lichen Aushang für die Dauer von 4 Wochen, die Bebauungsplan-Bezeichnung sowie 
die Ausrichtung einer öffentlichen Informationsveranstaltung (Bürgerinformationsveran-
staltung) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 35/II „Wellpappenwerk Gierlichs 
Herderstraße“ beschlossen. Die Mitteilung für den Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen und für die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II erfolgte über das 
Mitteilungsblatt z.d.A. Rat, Nr. 4 vom 19. Mai 2020. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Bebauungsplan-Bezeichnung wur-
de gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Stadt 
Leverkusen (14. Jahrgang, Nummer 33) am 4. Juni 2020 bekannt gemacht. Weiterhin 
erfolgten am 04.06.2020 jeweils eine Bekanntmachung in der Tageszeitung des Kölner 
Stadtanzeiger sowie der Rheinischen Post. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans V 35/II erfolgten unterschiedliche Äußerungen: 

 Hinweise und Anregungen der Öffentlichkeit: 
Hinweise zur Größe und Höhe der Baukörper, zur Beeinträchtigung des Stadtkli-
mas, zur Verkehrsbelastung/LKW, zur Verkehrssicherheit, zu Lärmkonflikten mit der 
Wohnbebauung, zur Verschattung, zu Widersprüchen zum Flächennutzungsplan, 
zur mangelnden Prüfung von Planungsalternativen etc. 

 Hinweise und Anregungen der Träger öffentlicher Belange: 
Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser, zur Verschattung, zum Im-
missionsschutz, zum Klimaschutz, zum Artenschutz, zur Altlastensituation, zur Ver-
kehrssituation etc. 

 
Die vorgetragenen Hinweise und Anregungen der Träger öffentlicher Belange wurden 
geprüft, weitgehend berücksichtigt sowie zur Kenntnis genommen. Die Hinweise und 
Anregungen der Öffentlichkeit wurden ebenfalls geprüft, in Teilen berücksichtigt sowie 
zur Kenntnis genommen.  
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II – Weiteres Vorgehen 
Nachfolgend ist angestrebt, den Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Äuße-
rungen während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes zu fassen sowie die Einstellung des Verfahrens. 
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Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 BauGB 
wird sichergestellt, dass eine projektierte, „maßgeschneiderte“, konkrete und detaillierte 
Planung realisiert werden kann. Da bezogen auf den bestehenden Betriebsteil der Firma 
kein konkretes Vorhaben bzw. keine konkrete Veränderung projektiert ist, scheidet eine 
Überplanung des Bestandes mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus. Das 
Plangebiet eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann also nur der nördliche Teil 
des Betriebsgeländes, der eigentliche Erweiterungsbereich, sein. Eine planerische Ge-
samtsteuerung des Betriebsstandortes im Sinne der Steuerung und Bewältigung der 
Konflikte zwischen den plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Un-
ternehmens und den berechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft kann durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan also nur begrenzt erfolgen. Weiterhin schränkt die 
Festlegung auf ein maßgeschneidertes Vorhaben im Rahmen des Vorhaben- und Er-
schließungsplans die Flexibilität und Entwicklungsoffenheit sowohl für den Planbereich 
als auch für das Unternehmen in der Zukunft ein. 
 
Das ursprüngliche Verfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 35/II 
"Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" für das „Gewerbegebiet*“ wird aus den o.g. Gründen eingestellt. 
 
Begründung der Beschlusspunkte 3 bis 5 
 
Bebauungsplan Nr. 256/II – Lage des Plangebietes (Geltungsbereich) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herder-
straße und westlich Maurinusstraße“ ist identisch mit dem Geltungsbereich des vorge-
nannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk 
Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße". Die genaue Abgrenzung 
ist der Planzeichnung (Anlage 5 der Vorlage) zu entnehmen. 
 
Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" - Planungsanlass und Ziel der Planung  
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG produziert Verpackungen, 
insbesondere Transportverpackungen für Lebensmittel. Zur dringend benötigten Erwei-
terung der Produktions- und Lagerkapazitäten des Wellpappenwerkes sollen die beste-
henden Hallenflächen nördlich unmittelbar hieran angrenzend durch ein neues Fertigwa-
renlager und einen neuen, kompakten Versandbereich um rund 6.500 m² BGF erweitert 
werden. Für die südliche Bestandsbetriebsfläche sollen die künftigen Entwicklungen 
ebenfalls planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Geplant ist ein ca. 19 m hohes Hochregallager und daneben unmittelbar angeschlossen 
eine Verladehalle mit Laderampen. Insgesamt soll eine vollautomatische Anlage entste-
hen, die auf das Ein- bzw. Auslagern mittels Staplerverkehr und den damit verbundenen 
Emissionen weitgehend verzichtet. Die großzügig dimensionierte, leistungsfähige Verla-
desituation mit unterschiedlichen Laderampen ist hofartig eingefasst und damit gegen-
über der Wohnbebauung optisch und schalltechnisch abgeschirmt. 
Mit der Erweiterung der Lagerfläche wird ein steigender Bedarf an Mitarbeitern von rund 
16% von 82 auf rund 95 Personen prognostiziert. Zudem wird ein Anstieg der täglichen 
LKW-Fahrten auf 78 in der Endausbaustufe bei voller Lagerauslastung erwartet. Um die 
verkehrlichen Konfliktsituationen für Kraftfahrzeuge und Fußgänger insbesondere auf 
dem nördlichen Teil der Maurinusstraße, dem Hauptan- und abfahrtsweg, deutlich zu 
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mindern, werden die halb auf dem Gehweg befindlichen, öffentlichen Parkplätze nörd-
lich der Zu- und Ausfahrt des Betriebsgeländes auf beiden Seiten der Maurinusstraße 
beseitigt. Die in diesem Zuge entfallenden ca. 25 öffentlichen Stellplätze werden zu-
sammen mit einem neuen öffentlichen Gehweg auf dem Grundstück des Betriebsgelän-
des als Senkrechtparkplätze neu hergestellt und der Stadt kosten- und lastenfrei über-
tragen. 
 
Der Investor verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag mit der Stadt in Ergänzung der 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen zur Umsetzung im Wesentlichen folgender 
Punkte: 
 

 Durchführungspflichten für das Erweiterungsvorhaben, 

 Herstellung der öffentlichen Parkplätze, 

 Regelungen zu ergänzenden Ausgleichsmaßnahmen, Begrünungsmaßnahmen ge-
mäß Pflanzplan unter Berücksichtigung der Module des integrierten Klimaschutz-
konzeptes der Stadt Leverkusen, 

 zeitliche Fristen zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme, 

 Verpflichtung zum Abschluss eines Ausbauvertrags. 

 
Bebauungsplan Nr. 256/ - Verfahrensstand und weiteres Vorgehen 
Das Planverfahren wird mit diesem Aufstellungsbeschluss eingeleitet. Der Bebauungs-
planentwurf und die Begründung mit Umweltbericht ist öffentlich auszulegen. Vorgese-
hen ist das förmliche Bebauungsplanverfahren gemäß § 30 BauGB. Die Ergebnisse der 
Abwägung zum Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 35/II "Quettin-
gen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße" 
können für dieses Verfahren übernommen werden. Aufgrund der identischen Geltungs-
bereiche und Planungsgegenstände werden diese Verfahrensschritte als Grundlage für 
das Bebauungsplanverfahren herangezogen. 
 
Parallel hierzu erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange. Auf eine erneute frühzeitige Beteiligung wird aus den o. g. Gründen ver-
zichtet. 
 
Bisherige Verfahrensart: Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II gemäß 
§ 12 BauGB 
Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird sichergestellt, dass 
eine projektierte „maßgeschneiderte“ konkrete und detaillierte Planung realisiert werden 
kann. Da bezogen auf den bestehenden Betriebsteil der Firma kein konkretes Vorhaben 
bzw. keine konkrete Veränderung projektiert ist, scheidet eine Überplanung des Bestan-
des mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus. Das Plangebiet eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans kann also nur der nördliche Teil des Betriebsgeländes, 
der eigentliche Erweiterungsbereich, sein. Eine planerische Gesamtsteuerung des Be-
triebsstandortes im Sinne der Steuerung und Bewältigung der Konflikte zwischen den 
plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens und den be-
rechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft kann durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan also nur begrenzt erfolgen. Weiterhin schränkt die Festlegung auf ein 
maßgeschneidertes Vorhaben im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplans die 
Flexibilität und Entwicklungsoffenheit sowohl für den Planbereich als auch für das Un-
ternehmen in der Zukunft ein. 
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Neue Verfahrensart: Bebauungsplan Nr. 256/II gemäß § 30 BauGB (Angebotsbebau-
ungsplan mit Projektbezug) 
Auch bei privater Veranlassung durch ein konkretes Projekt ist die Überplanung des ge-
samten Betriebsgeländes mit einem klassischen Angebotsbebauungsplan zulässig und 
damit die Möglichkeit der Gesamtsteuerung gegeben, soweit dies gemäß 
§ 1 Abs. 3 BauGB aus Sicht der Gemeinde für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Dies ist hier mit dem Ziel einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu 
schaffen, der unter Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit die Konflikte insbe-
sondere hinsichtlich der städtebaulichen Integration, der immissionsschutzrechtlichen 
Auswirkungen und der verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewälti-
gung in einer Gemengelage langfristig steuert, gegeben. 
 
Ein Angebotsbebauungsplan ist weiterhin im Vergleich zu dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan auch für das Unternehmen das geeignetere Planungsinstrument. Es lässt 
innerhalb des gesetzten Rahmens auch zukünftig Änderungswünsche ohne Weiteres zu 
und vermeidet, einen allein auf das ursprüngliche Konzept bezogenen Bebauungsplan 
zuvor nebst dem Durchführungsvertrag ändern zu müssen (vgl. zum projektbezogenen 
Angebotsbebauungsplan: BVerwG, Beschluss vom 25.02.2015 – 4VR5/14 - OVG Rhl.- 
Pf., Urteil vom 6. Mai 2015 – 8 C 10974/14 - OVG NRW, Urteil vom 13.09.2012 – 2D 
38/11 NE -). 
 
Insgesamt wird daraus deutlich, dass zur Erreichung der oben beschriebenen städte-
baulichen Zielsetzung für einen Angebotsbebauungsplan mit Projektbezug sowohl im 
Interesse des Unternehmens als auch der schutzbedürftigen Nachbarschaft eine die 
Erforderlichkeit begründende Situation (§ 1 Abs. 3 BauGB) vorliegt und auch ein Ange-
botsbebauungsplan mit Projektbezug Ausfluss des weiten planerischen Entschließungs- 
und Gestaltungsermessens der Stadt Leverkusen ist. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Mauri-
nusstraße“ wird als Regelverfahren gemäß § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 BauGB durch-
geführt. Es wird somit ein Umweltbericht im Sinne des § 2a Nr. 2 BauGB als gesonder-
ter Teil der Begründung erarbeitet. Darüber hinaus gehende Regelungsinhalte werden 
in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart. 
 
Planverwirklichung 
Die Grundstücke innerhalb des Bereichs des Geltungsbereiches befinden sich, bis auf 
zwei Flurstücke, im Eigentum bzw. der Verfügungsgewalt des Wellpappenwerks Franz 
Gierlichs GmbH&Co.KG. 
 
Kosten und Umsetzung der Planung 
Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH&Co.KG trägt die Gesamtkosten der Bau-
leitplanverfahren. Zur Umsetzung des Vorhabens wird ein Planungskostenvertrag und 
gemäß § 11 BauGB ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Die hierdurch entstehen-
den Kosten sind ebenfalls vom Vorhabenträger zu tragen.  
 
Arbeitsprogramm Bauleitplanung 2019/2020 
Das Planverfahren ist im Arbeitsprogramm Bauleitplanung in der Priorität IA eingeordnet 
(siehe Vorlage Nr. 2019/3024). 
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Hinweis zum weiteren Verfahren aufgrund der Covid-19 Pandemie: 
Gemäß dem seit 29.05.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Sicherstellung ordnungs-
gemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19 Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) werden detaillierte Informationen zu Art und 
Umfang der öffentlichen Auslegung mit der Bekanntmachung im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Hinweise 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und 
westlich Maurinusstraße“ (Anlage 06) im Maßstab 1:500 wird nur im Ratsinformations-
system bereitgestellt und nicht mit der Vorlage gedruckt. Im Ratsinformationssystem 
Session sind zudem alle Anlagen auch in farbiger Darstellung einsehbar. Aus Daten-
schutzgründen werden in allen öffentlich zugänglichen Vorlagen die persönlichen Daten 
der Bürger geschwärzt bzw. anonymisiert. 
 
 
  

Anlage/n:  

V_35_II_02_Anlage_01_Offenlage_Abwägung 
V_35_II_02_Anlage_02_Frühz_ÖB_Immissionsprognose_Accon_Juni_2018_00102233 
V_35_II_02_Anlage_03_Frühz_ÖB_Bericht_Verkehr_IVP_Mai_2018_00102234 
V_35_II_02_Anlage_04_Frühz_ÖB_Verschattungsstudie_20010320_00102235 
256_II_03_Anlage_05_Offenlage_Geltungsbereich_1-2000 
256_II_03_Anlage_06_Offenlage_Bebauungsplan_A0 
256_II_03_Anlage_07_Offenlage_Bebauungsplan_A4 
256_II_03_Anlage_08_Offenlage_Textliche_Festsetzungen 
256_II_03_Anlage_09_Offenlage_Begründung_Umweltbericht 
256_II_03_Anlage_10_Offenlage_Artenschutz 
256_II_03_Anlage_11_Offenlage_Gutachten_Schall 
256_II_03_Anlage_12_Offenlage_Gutachten_Verkehr 
256_II_03_Anlage_13_Offenlage_Verschattungsstudie 
256_II_03_Anlage_14_Offenlage_Versickerungsversuche 
 



 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2020/0026 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-V613-26-256-II-ma 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
27.08.2021 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

09.09.2021 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

13.09.2021 Entscheidung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

21.09.2021 Beratung öffentlich 

 

Betreff:  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, 
nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße"  
- Beschluss über die eingegangenen Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung 
(Abwägung) 
- Beschluss über die Einstellung des Verfahrens 
Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" 
- Aufstellungsbeschluss (förmliches Verfahren) 
- Beschluss über die öffentliche Auslegung 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 

Baugesetzbuch - BauGB (Äußerungen I/A) sowie der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB (Äußerungen I/B) vorgebrach-
ten Äußerungen wird gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung (Anlage 1 der Vorla-
ge) entschieden. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
I/A  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

I/A 1.  Äußerung 1 - Schreiben Mail 

I/A 2.  Äußerung 2 - Sammelschreiben mit 653 Unterschriften 

I/A 3.  Äußerung 3 - SchreibenI/A 4.  ...... Äußerung 4 – Schreiben mit 10 Fotos 

I/A 5.  Äußerung 5 - Mail 

I/A 6.  Äußerung 6 – Schreiben an OB Richrath 
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I/B  Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

I/B 1: Amprion GmbH 

I/B 2: Bezirksregierung Arnsberg 

I/B 3: Bundeswehr, Referat I 3 

I/B 4: Stadt Burscheid 

I/B 5: E-Plus 

I/B 6: ERICSSON 

I/B 7: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co KG 

I/B 8: GASCADE Gastransport GmbH – Abt. GNL 

I/B 9: Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb 

I/B 10: IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln 

I/B 11: Stadt Köln 

I/B 12: LVR-Amt Bodendenkmalpflege im Rheinland 

I/B 13:  NABU – Stadtverb. Leverkusen, BUND Bund für Umwelt u.Naturschutz  
Deutschland e.V. und LNU Landesgem. Naturschutz und Umwelt 

I/B 14:  PLEDOC 

I/B 15:  POLIZEI Nordrhein-Westfalen Köln 

I/B 16:  Rheinisch-Bergischer Kreis 

I/B 17: Stadt Monheim 

I/B 18: TBL – Technische Betriebe Leverkusen 

I/B 19: Telekom 

I/B 20: Deutsche Telekom Technik GmbH 

I/B 21: Thyssengas 

I/B 22: Vodafone NRW GmbH 

I/B 23: Vodafone GmbH 

I/B 24: Westnetz 

I/B 25: Fachbereich 32 – Umwelt 

I/B 26: Fachbereich 37 Feuerwehr Abt. 372  – Gefahrenvorbeugung 

I/B 27:  Bezirksregierung Düsseldorf  - Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 
I/C Äußerungen der Fachbereiche 

 

I/C 1: Fachbereich 30 Recht und Vergabestelle - zentrale Vergabestelle 

I/C 2: Fachbereich 36 – Bürger und Straßenverkehr 

I/C 3: Fachbereich 67 – Stadtgrün 

I/C 4: Fachbereich Stadtplanung Abt. 612 – Generelle Planung 

I/C 5: WFL - Wirtschaftsförderung Leverkusen 
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2. Das Verfahren gemäß § 12 BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" wird eingestellt. 
 

3. Für das im Folgenden näher bezeichnete Gebiet wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB im förmlichen 
Verfahren beschlossen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Nr. 256/II 
"Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße". Die genaue Ab-
grenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung (Anlage 5, 6 und 7 der Vor-
lage) zu entnehmen. 

 
4. Dem Bebauungsplanentwurf einschließlich der Begründung mit Umweltbericht wird 

in der vorliegenden Fassung (Anlage 6, 8 und 9 der Vorlage) zugestimmt. 
 
5. Der Bebauungsplanentwurf (Anlage 6 der Vorlage) und die Begründung mit Um-

weltbericht (Anlage 9 der Vorlage) ist für die Dauer eines Monats, mindestens je-
doch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 

 
Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich des Beitrittsbeschlusses der Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk II. 
 
 
gezeichnet: 
In Vertretung     In Vertretung  
Deppe      Lünenbach 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner/in: Herr Maas / Fachbereich: 61 / Telefon: 406 -6139 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffen-
de Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 
 

Bauleitpläne gehören zu den pflichtigen Aufgaben. Sie sind aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 
BauGB). Für die Gemeinde ergeben sich daraus unmittelbar die Verpflichtung zur Pla-
nung und damit das Verbot, die geordnete städtebauliche Entwicklung ausschließlich 
durch fallweise Einzelfallentscheidungen zu verwirklichen. Im konkreten Fall ist die Pla-
nung erforderlich, da das Planungsrecht zur Schaffung von Investitionen erforderlich ist. 
Das Planverfahren ist im Arbeitsprogramm Bauleitplanung in der Priorität IA eingeordnet 
(siehe Vorlage Nr. 2019/3024). 
 

 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 

 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt Leverkusen keine Kos-
ten. 
Die Kosten für das Planverfahren einschließlich Fachgutachten werden durch die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG übernommen. Darüber hinaus wird 
mit der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ein städtebaulicher Ver-
trag geschlossen, in dem die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten und die 
Folgekosten des Bebauungsplanes geregelt werden. 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 
 

 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituati-
on, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen 
im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  
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E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 
Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

ja nein ja nein 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit öffentlicher Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfes mit Entwurfsbegründung und Umweltbericht für 
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen. 
 

 
 
F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige 
Nachhaltigkeit 
 

ja ja ja nein 
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Begründung: 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II – Verfahren 
 
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 
25.06.2019 die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 2 BauGB beantragt. Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 
dem Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung des Verfahrens zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan V 35/II „Wellpappenwerk Gierlichs Herderstraße “ stattgegeben. Die 
rechtliche Grundlage bilden § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 12 
Abs. 2 BauGB. Die Bekanntmachung erfolgte am 04. Februar 2020 im Amtsblatt der 
Stadt Leverkusen (14. Jahrgang, Nummer 6).  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in 
seiner Sitzung am 09.03.2020 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffent-
lichen Aushang für die Dauer von 4 Wochen, die Bebauungsplan-Bezeichnung sowie 
die Ausrichtung einer öffentlichen Informationsveranstaltung (Bürgerinformationsveran-
staltung) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 35/II „Wellpappenwerk Gierlichs 
Herderstraße“ beschlossen. Die Mitteilung für den Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen und für die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II erfolgte über das 
Mitteilungsblatt z.d.A. Rat, Nr. 4 vom 19. Mai 2020. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Bebauungsplan-Bezeichnung wur-
de gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Stadt 
Leverkusen (14. Jahrgang, Nummer 33) am 4. Juni 2020 bekannt gemacht. Weiterhin 
erfolgten am 04.06.2020 jeweils eine Bekanntmachung in der Tageszeitung des Kölner 
Stadtanzeiger sowie der Rheinischen Post. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans V 35/II erfolgten unterschiedliche Äußerungen: 

 Hinweise und Anregungen der Öffentlichkeit: 
Hinweise zur Größe und Höhe der Baukörper, zur Beeinträchtigung des Stadtkli-
mas, zur Verkehrsbelastung/LKW, zur Verkehrssicherheit, zu Lärmkonflikten mit der 
Wohnbebauung, zur Verschattung, zu Widersprüchen zum Flächennutzungsplan, 
zur mangelnden Prüfung von Planungsalternativen etc. 

 Hinweise und Anregungen der Träger öffentlicher Belange: 
Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser, zur Verschattung, zum Im-
missionsschutz, zum Klimaschutz, zum Artenschutz, zur Altlastensituation, zur Ver-
kehrssituation etc. 

 
Die vorgetragenen Hinweise und Anregungen der Träger öffentlicher Belange wurden 
geprüft, weitgehend berücksichtigt sowie zur Kenntnis genommen. Die Hinweise und 
Anregungen der Öffentlichkeit wurden ebenfalls geprüft, in Teilen berücksichtigt sowie 
zur Kenntnis genommen.  
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II – Weiteres Vorgehen 
Nachfolgend ist angestrebt, den Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Äuße-
rungen während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes zu fassen sowie die Einstellung des Verfahrens. 
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Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 BauGB 
wird sichergestellt, dass eine projektierte, „maßgeschneiderte“, konkrete und detaillierte 
Planung realisiert werden kann. Da bezogen auf den bestehenden Betriebsteil der Firma 
kein konkretes Vorhaben bzw. keine konkrete Veränderung projektiert ist, scheidet eine 
Überplanung des Bestandes mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus. Das 
Plangebiet eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann also nur der nördliche Teil 
des Betriebsgeländes, der eigentliche Erweiterungsbereich, sein. Eine planerische Ge-
samtsteuerung des Betriebsstandortes im Sinne der Steuerung und Bewältigung der 
Konflikte zwischen den plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Un-
ternehmens und den berechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft kann durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan also nur begrenzt erfolgen. Weiterhin schränkt die 
Festlegung auf ein maßgeschneidertes Vorhaben im Rahmen des Vorhaben- und Er-
schließungsplans die Flexibilität und Entwicklungsoffenheit sowohl für den Planbereich 
als auch für das Unternehmen in der Zukunft ein. 
 
Das ursprüngliche Verfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 35/II 
"Quettingen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" für das „Gewerbegebiet*“ wird aus den o.g. Gründen eingestellt. 
 
Begründung der Beschlusspunkte 3 bis 5 
 
Bebauungsplan Nr. 256/II – Lage des Plangebietes (Geltungsbereich) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herder-
straße und westlich Maurinusstraße“ ist identisch mit dem Geltungsbereich des vorge-
nannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 35/II "Quettingen – Wellpappenwerk 
Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße". Die genaue Abgrenzung 
ist der Planzeichnung (Anlage 5 der Vorlage) zu entnehmen. 
 
Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße" - Planungsanlass und Ziel der Planung  
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG produziert Verpackungen, 
insbesondere Transportverpackungen für Lebensmittel. Zur dringend benötigten Erwei-
terung der Produktions- und Lagerkapazitäten des Wellpappenwerkes sollen die beste-
henden Hallenflächen nördlich unmittelbar hieran angrenzend durch ein neues Fertigwa-
renlager und einen neuen, kompakten Versandbereich um rund 6.500 m² BGF erweitert 
werden. Für die südliche Bestandsbetriebsfläche sollen die künftigen Entwicklungen 
ebenfalls planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Geplant ist ein ca. 19 m hohes Hochregallager und daneben unmittelbar angeschlossen 
eine Verladehalle mit Laderampen. Insgesamt soll eine vollautomatische Anlage entste-
hen, die auf das Ein- bzw. Auslagern mittels Staplerverkehr und den damit verbundenen 
Emissionen weitgehend verzichtet. Die großzügig dimensionierte, leistungsfähige Verla-
desituation mit unterschiedlichen Laderampen ist hofartig eingefasst und damit gegen-
über der Wohnbebauung optisch und schalltechnisch abgeschirmt. 
Mit der Erweiterung der Lagerfläche wird ein steigender Bedarf an Mitarbeitern von rund 
16% von 82 auf rund 95 Personen prognostiziert. Zudem wird ein Anstieg der täglichen 
LKW-Fahrten auf 78 in der Endausbaustufe bei voller Lagerauslastung erwartet. Um die 
verkehrlichen Konfliktsituationen für Kraftfahrzeuge und Fußgänger insbesondere auf 
dem nördlichen Teil der Maurinusstraße, dem Hauptan- und abfahrtsweg, deutlich zu 
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mindern, werden die halb auf dem Gehweg befindlichen, öffentlichen Parkplätze nörd-
lich der Zu- und Ausfahrt des Betriebsgeländes auf beiden Seiten der Maurinusstraße 
beseitigt. Die in diesem Zuge entfallenden ca. 25 öffentlichen Stellplätze werden zu-
sammen mit einem neuen öffentlichen Gehweg auf dem Grundstück des Betriebsgelän-
des als Senkrechtparkplätze neu hergestellt und der Stadt kosten- und lastenfrei über-
tragen. 
 
Der Investor verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag mit der Stadt in Ergänzung der 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen zur Umsetzung im Wesentlichen folgender 
Punkte: 
 

 Durchführungspflichten für das Erweiterungsvorhaben, 

 Herstellung der öffentlichen Parkplätze, 

 Regelungen zu ergänzenden Ausgleichsmaßnahmen, Begrünungsmaßnahmen ge-
mäß Pflanzplan unter Berücksichtigung der Module des integrierten Klimaschutz-
konzeptes der Stadt Leverkusen, 

 zeitliche Fristen zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme, 

 Verpflichtung zum Abschluss eines Ausbauvertrags. 

 
Bebauungsplan Nr. 256/ - Verfahrensstand und weiteres Vorgehen 
Das Planverfahren wird mit diesem Aufstellungsbeschluss eingeleitet. Der Bebauungs-
planentwurf und die Begründung mit Umweltbericht ist öffentlich auszulegen. Vorgese-
hen ist das förmliche Bebauungsplanverfahren gemäß § 30 BauGB. Die Ergebnisse der 
Abwägung zum Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 35/II "Quettin-
gen – Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße" 
können für dieses Verfahren übernommen werden. Aufgrund der identischen Geltungs-
bereiche und Planungsgegenstände werden diese Verfahrensschritte als Grundlage für 
das Bebauungsplanverfahren herangezogen. 
 
Parallel hierzu erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange. Auf eine erneute frühzeitige Beteiligung wird aus den o. g. Gründen ver-
zichtet. 
 
Bisherige Verfahrensart: Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 35/II gemäß 
§ 12 BauGB 
Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird sichergestellt, dass 
eine projektierte „maßgeschneiderte“ konkrete und detaillierte Planung realisiert werden 
kann. Da bezogen auf den bestehenden Betriebsteil der Firma kein konkretes Vorhaben 
bzw. keine konkrete Veränderung projektiert ist, scheidet eine Überplanung des Bestan-
des mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus. Das Plangebiet eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans kann also nur der nördliche Teil des Betriebsgeländes, 
der eigentliche Erweiterungsbereich, sein. Eine planerische Gesamtsteuerung des Be-
triebsstandortes im Sinne der Steuerung und Bewältigung der Konflikte zwischen den 
plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens und den be-
rechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft kann durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan also nur begrenzt erfolgen. Weiterhin schränkt die Festlegung auf ein 
maßgeschneidertes Vorhaben im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplans die 
Flexibilität und Entwicklungsoffenheit sowohl für den Planbereich als auch für das Un-
ternehmen in der Zukunft ein. 
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Neue Verfahrensart: Bebauungsplan Nr. 256/II gemäß § 30 BauGB (Angebotsbebau-
ungsplan mit Projektbezug) 
Auch bei privater Veranlassung durch ein konkretes Projekt ist die Überplanung des ge-
samten Betriebsgeländes mit einem klassischen Angebotsbebauungsplan zulässig und 
damit die Möglichkeit der Gesamtsteuerung gegeben, soweit dies gemäß 
§ 1 Abs. 3 BauGB aus Sicht der Gemeinde für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Dies ist hier mit dem Ziel einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu 
schaffen, der unter Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit die Konflikte insbe-
sondere hinsichtlich der städtebaulichen Integration, der immissionsschutzrechtlichen 
Auswirkungen und der verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewälti-
gung in einer Gemengelage langfristig steuert, gegeben. 
 
Ein Angebotsbebauungsplan ist weiterhin im Vergleich zu dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan auch für das Unternehmen das geeignetere Planungsinstrument. Es lässt 
innerhalb des gesetzten Rahmens auch zukünftig Änderungswünsche ohne Weiteres zu 
und vermeidet, einen allein auf das ursprüngliche Konzept bezogenen Bebauungsplan 
zuvor nebst dem Durchführungsvertrag ändern zu müssen (vgl. zum projektbezogenen 
Angebotsbebauungsplan: BVerwG, Beschluss vom 25.02.2015 – 4VR5/14 - OVG Rhl.- 
Pf., Urteil vom 6. Mai 2015 – 8 C 10974/14 - OVG NRW, Urteil vom 13.09.2012 – 2D 
38/11 NE -). 
 
Insgesamt wird daraus deutlich, dass zur Erreichung der oben beschriebenen städte-
baulichen Zielsetzung für einen Angebotsbebauungsplan mit Projektbezug sowohl im 
Interesse des Unternehmens als auch der schutzbedürftigen Nachbarschaft eine die 
Erforderlichkeit begründende Situation (§ 1 Abs. 3 BauGB) vorliegt und auch ein Ange-
botsbebauungsplan mit Projektbezug Ausfluss des weiten planerischen Entschließungs- 
und Gestaltungsermessens der Stadt Leverkusen ist. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Mauri-
nusstraße“ wird als Regelverfahren gemäß § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 BauGB durch-
geführt. Es wird somit ein Umweltbericht im Sinne des § 2a Nr. 2 BauGB als gesonder-
ter Teil der Begründung erarbeitet. Darüber hinaus gehende Regelungsinhalte werden 
in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart. 
 
Planverwirklichung 
Die Grundstücke innerhalb des Bereichs des Geltungsbereiches befinden sich, bis auf 
zwei Flurstücke, im Eigentum bzw. der Verfügungsgewalt des Wellpappenwerks Franz 
Gierlichs GmbH&Co.KG. 
 
Kosten und Umsetzung der Planung 
Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH&Co.KG trägt die Gesamtkosten der Bau-
leitplanverfahren. Zur Umsetzung des Vorhabens wird ein Planungskostenvertrag und 
gemäß § 11 BauGB ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Die hierdurch entstehen-
den Kosten sind ebenfalls vom Vorhabenträger zu tragen.  
 
Arbeitsprogramm Bauleitplanung 2019/2020 
Das Planverfahren ist im Arbeitsprogramm Bauleitplanung in der Priorität IA eingeordnet 
(siehe Vorlage Nr. 2019/3024). 
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Hinweis zum weiteren Verfahren aufgrund der Covid-19 Pandemie: 
Gemäß dem seit 29.05.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Sicherstellung ordnungs-
gemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19 Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) werden detaillierte Informationen zu Art und 
Umfang der öffentlichen Auslegung mit der Bekanntmachung im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Hinweise 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und 
westlich Maurinusstraße“ (Anlage 06) im Maßstab 1:500 wird nur im Ratsinformations-
system bereitgestellt und nicht mit der Vorlage gedruckt. Im Ratsinformationssystem 
Session sind zudem alle Anlagen auch in farbiger Darstellung einsehbar. Aus Daten-
schutzgründen werden in allen öffentlich zugänglichen Vorlagen die persönlichen Daten 
der Bürger geschwärzt bzw. anonymisiert. 
 
 
  

Anlage/n:  

V_35_II_02_Anlage_01_Offenlage_Abwägung 
V_35_II_02_Anlage_02_Frühz_ÖB_Immissionsprognose_Accon_Juni_2018_00102233 
V_35_II_02_Anlage_03_Frühz_ÖB_Bericht_Verkehr_IVP_Mai_2018_00102234 
V_35_II_02_Anlage_04_Frühz_ÖB_Verschattungsstudie_20010320_00102235 
256_II_03_Anlage_05_Offenlage_Geltungsbereich_1-2000 
256_II_03_Anlage_06_Offenlage_Bebauungsplan_A0 
256_II_03_Anlage_07_Offenlage_Bebauungsplan_A4 
256_II_03_Anlage_08_Offenlage_Textliche_Festsetzungen 
256_II_03_Anlage_09_Offenlage_Begründung_Umweltbericht 
256_II_03_Anlage_10_Offenlage_Artenschutz 
256_II_03_Anlage_11_Offenlage_Gutachten_Schall 
256_II_03_Anlage_12_Offenlage_Gutachten_Verkehr 
256_II_03_Anlage_13_Offenlage_Verschattungsstudie 
256_II_03_Anlage_14_Offenlage_Versickerungsversuche 
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1 Aufgabenstellung 

Das traditionsreiche Wellpappenwerk Franz Gierlichs beabsichtigt die Erweite-
rung seiner Produktions- und Lagerkapazitäten in Leverkusen-Quettingen. Das 
Betriebsgelände wird von der Maurinusstraße erschlossen.  
 
Die Fahrbahn der Maurinusstraße ist relativ schmal und wird abschnittsweise 
durch parkende Kfz eingeengt. Bei einer Erweiterung des Wellpappenwerks 
Franz Gierlichs ist vor allem die Verträglichkeit der zusätzlichen Kfz-
Verkehrsmengen mit der benachbarten Wohnnutzung zu untersuchen. 
  
Im ersten Arbeitsschritt erfolgt eine Analyse der verkehrlichen Situation. Aufbau-
end auf einer Prognose der zukünftigen Verkehrserzeugung des Wellpappen-
werks wird die verkehrstechnische Verträglichkeit des Bauvorhabens beurteilt.  
 

Bild 1: Überblickslageplan (Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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2 Zustandsanalyse 
2.1 Bestandsaufnahme der Erschließung 

Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs befindet sich im Osten der Stadt Leverku-
sen im Stadtteil Quettingen. Die großräumige Einordnung des Wellpappenwerks 
in das übergeordnete Straßennetz ist dem Bild 1 zu entnehmen. Über die An-
schlussstelle Leverkusen-Opladen ist der Standort des Betriebes hervorragend 
an das Fernstraßennetz angebunden. Die A 3 bietet Verbindungen nach Düssel-
dorf und Köln mit Anbindung an den Kölner Autobahnring (A 1). Von der Auto-
bahnanschlussstelle führt der Straßenzug Fixheider Straße - Borsigstraße - 
Quettinger Straße zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs an der Maurinusstraße.  
 
Im Norden bindet die Maurinusstraße an die Lützenkirchener Straße (L 219), die 
im Westen nach Leverkusen-Opladen und im Osten in den Rheinischen-
Bergischen-Kreis führt. Die kleinräumige Erschließung des Wellpappenwerks 
zeigt Bild 2. 
 

 

Bild 2: Bestandslageplan (Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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Das Werksgelände wird östlich von der Maurinusstraße und südlich von der Her-
derstraße begrenzt. Nördlich des Betriebsgeländes befindet sich eine Freifläche, 
die für die Betriebserweiterung des Wellpappenwerks genutzt werden soll. Das 
Verwaltungs- und Bürogebäude befindet sich im südlichen Teil des Werksgelän-
des nahe des Knotenpunktes Maurinusstraße mit der Herder- und der Roland-
straße. Die Produktions- und Lagerhallen gruppieren sich um einen Innenhof, der 
im nördlichen Teil des Betriebsgeländes von der Maurinusstraße gegenüber der 
einmündenden Bergstraße erschlossen wird. Nördlich des Knotenpunktes der 
Maurinusstraße mit der Herderstraße liegt das Verwaltungsgebäude mit einigen 
vorgelagerten Parkplätzen. Die Mitarbeiterstellplätze befinden sich südlich der 
Herderstraße auf einer Schotterfläche (siehe Bild 3). 
 

 

Bild 3:  Betriebsgelände Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
 
 

Erweiterungsfläche 

Ladehof 

Lkw-
Zufahrt 

Büros 

Lagerhallen 

Produktions-und 
Lagerhallen 

Parkplatz 
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Das Gelände des Wellpappenwerkes ist komplett eingefriedet. Der Lade- und 
Anlieferhof, der unteranderen von Sattelzügen angefahren wird, ist relative be-
engt. Er dient sowohl den Be- und Entladevorgängen, zum Rangieren als auch 
als Stellplatz für wartende Lkw. In der Zufahrt zum Betriebsgelände sind in der 
Maurinusstraße keine Abbiegespuren vorhanden. Die Einfahrt aus dem Straßen-
netz des Betriebsgelände in die Maurinusstraße geschieht untergeordnet unter 
„Halt! Vorfahrt gewähren“ (siehe Bild 4). 
 

 

 
 
 
 
 
Bild 4:  
Zufahrt Betriebs-
gelände 
 

Die Maurinusstraße ist Bestandteil einer Tempo 30-Zone. Neben dem Werksge-
lände der Franz Gierlichs GmbH wird der Straßenraum überwiegend durch seine 
Wohnnutzung geprägt. Einzelne Geschäfts- und Dienstleister sind vorhanden. 
Die Fahrbahn der Maurinusstraße ist 7 m breit und wird abschnittsweise durch 
parkende Kfz, die halbhüftig auf markierten Parkständen parken, auf bis zu 5 
Meter eingeengt. Der Begegnungsfall Lkw-Pkw ist in den engen Bereichen nicht 
gewährleistet (siehe Bild 5).  
 

 

 
 
Bild 5: 
Marinusstraße, 
nördlich dem 
Werksgelände 
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Über die südlich angrenzende Herderstraße wird die Gemeinschaftsgrundschule 
Herderstraße mit rund 200 Schülern erschlossen. Entlang der Herderstraße ver-
läuft ein wichtiger Schulweg. Die Querung der Maurinusstraße zur Rolandstraße 
wird durch eine bedarfsgesteuerten Fußgängersignalanlage geregelt. Der Über-
weg über die Rolandstraße ist mit einer breiten Mittelinsel ausgestattet.  
 
2.2 ÖPNV-Erschließung 

Die Bushaltestelle „Jakobistraße“ ist die nächstgelegene Haltestelle des ÖPNV 
und befindet sich in der Quettinger Straße rund 200 Meter südlich des Wellpap-
penwerks. Weitere Bushaltestellen im direkten Umfeld sind die Halte „Mauri-
nusstraße“ und „Schützenstraße“. Die Buslinien 201 und 231 bieten eine schnelle 
Anbindung an den Bahnhof Opladen. Die Arbeitszeiten in dem Betrieb Wellpap-
penwerk liegen in den Betriebszeiten des ÖPNVs. Von Montag bis Freitag zwi-
schen 5 und 20 Uhr verkehren die Buslinien 201 und 231 im 20-Minutentakt, so-
wie zwischen 4 und 5 Uhr bzw. zwischen 20 und 24 Uhr im 60-Minutentakt. Die 
weiteren Buslinien führen in das Stadtgebiet von Leverkusen.  
  

Linie Streckenverlauf Takt 

201 
Forellental Lützenkirchen - Maurinusstraße - Lev.-
Opladen, Busbf. - Chempark S 20' Minuten 

205 
Maurinusstraße - Lützenkichen, Mitte 

120' Minuten 

209 
Schützenplatz - Rathaus-Galerie Wiesdorf  

20' Minuten 

220 
Doktorsburg Wiesdorf - Jakobistraße - Forellental 
Lützenkirchen  20' Minuten 

231 
Wilmersdorfer Straße - Jakobistraße - Lev.-Opladen, 
Busbf - Langenfeld S - Turnerstraße Langenfeld 20' Minuten 

N21 
Forellental Lützenkirchen - Maurinusstraße - Lev.-
Opladen, Busbf - Rathaus-Galerie Wiesdorf 60' Minuten 

   

RE7 
Krefeld Hbf - Neuss Hbf - Köln Hbf - Opladen Bf - 
Solingen Hbf - Wuppertal Hbf - Hagen Hbf - Hamm 
Hbf - Münster (West) Hbf - Rheine Bf 

60' Minuten 

RB48 
Oberbarmen Bf - Wuppertal Hbf - Haan Bf - Solingen 
Hbf - Leichlingen Bf - Opladen Bf - Köln Hbf - Bonn 
Mehlem Bf 

30' Minuten 

 

Tabelle 1: ÖPNV-Angebot, 2018 
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Lützenkirchener Straße

Quettinger Straße

4

Pkw

Lkw

52 Zufahrt Wellpappenwerk

2.586

Maurinusstraße

2.025

Maurinusstraße

Bergstraße

15

44

730 1

Der Bahnhof Opladen bietet einen Anschluss an die National Express-Linien RE7 
und RB48. Die RB48 verbindet Leverkusen mit den Großstädten Wuppertal, So-
lingen, Köln und Bonn. Sie verkehrt täglich von 4 bis 21 Uhr im 30-Minutentakt. 
Der RE7 bindet zusätzlich Leverkusen an Krefeld und Neuss im Stundentakt an. 
Die Tabelle 1 zeigt das ÖPNV-Angebot. Für die Mitarbeiter des Wellpappenwerk 
Franz Gierlichs steht somit ein gutes ÖPNV-Angebot zur Verfügung. 
 
2.3 Kfz-Verkehrsmengen 

Um Kenntnisse zu den bestehenden Verkehrsstärken zu erlangen, fanden am 
Donnerstag, den 22.03.2018, Verkehrszählungen und Verkehrsbeobachtungen 
statt. In den Zeiten von 6 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr wurden Knoten-
stromzählungen am Knotenpunkt Maurinusstraße / Bergstraße / Zufahrt Well-
pappenwerk durchgeführt. Dabei wurde der Kfz-Verkehr, unterteilt nach Pkw und 
Schwerverkehr, aufgenommen. Der Lkw-Anlieferungsverkehr wurde zusätzlich 
über 24 Stunden erfasst. Die Ergebnisse der Verkehrszählungen sind den Anla-
gen 1 bis 3 zu entnehmen. 
 
Die Verkehrszählungsergebnisse wurden mittels standardisierter Ganglinien auf 
den Tagesverkehr hochgerechnet. Im folgenden Bild 6 sind die Verkehrsstärken 
im Straßennetz für den typischen Wochentag dargestellt. 
 

Bild 6:  Kfz-Verkehrsbelastungen an einem typischen Wochentag, Analyse 2018 
 [Kfz/24h] 
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Es zeigen sich die folgenden wesentlichen Ergebnisse:   

¶ Die Maurinusstraße wird von rund 2.050 Kfz/24h im nördlichen Abschnitt und 
von etwa 2.650 Kfz/24h im südlichen Abschnitt befahren. 

¶  Die Bergstraße wird von knapp 750 Kfz/24h befahren.  

¶  Die Verkehrsmenge in der Zufahrt zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs be-

trägt 55 Anlieferungsfahrten am Erhebungstag.  
 
Bild 7 zeigt die Knotenbelastungen in der morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunde. Morgens wurde die Spitzenstunde zwischen 7:15 und 8:15 Uhr 
festgestellt. Der Knotenpunkt Maurinusstraße / Bergstraße / Zufahrt Wellpap-
penwerk wird von 240 Kfz/h befahren. Der Schwerverkehrsanteil beträgt 0,8 %, 
dies entspricht 2 Lkw-Fahrten pro Stunde. 
 

92 81

1 88 3 6
 0

1 50 56
Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße

1 0 25
0
1 0 75 22

139 97

Maurinusstraße

Maurinusstraße

 
 
 
 

 
morgendliche Spitze 
07:15 - 08:15 Uhr, 
Analyse 2018 
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0 95 2 3
 0

0 24 27
Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße

1 0 45
0
1 0 106 43

120 149

Maurinusstraße

Maurinusstraße

 
 
 
 

 
nachmittägliche Spitze 
15:30 - 16:30 Uhr, 
Analyse 2018 

  

Bild 7:  Knotenströme Analyse 2018 in der morgendlichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunde [Kfz/h] 
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Die nachmittägliche Spitzenstunde liegt zwischen 15:30 und 16:30 Uhr mit einer 
Knotenbelastung von 270 Kfz/h am Knotenpunkt Maurinusstraße / Bergstraße / 
Zufahrt Wellpappenwerk. Der Schwerverkehrsanteil beträgt in der nachmittägli-
chen Spitzenstunde 0,7 %. 
 
Die Nachmittagsspitze ist am Knotenpunkt Maurinusstraße / Bergstraße / Zufahrt 
Wellpappenwerk um knapp 12 % höher als die Morgenspitze. 
 
In der morgendlichen wie auch in der nachmittäglichen Spitzenstunde wird das 
Verkehrsaufkommen insbesondere vom Berufs- und Ausbildungsverkehr domi-
niert. Am Nachmittag besteht eine Überlagerung vom Berufs- und Ausbildungs-
verkehr mit dem Einkaufs- und Freizeitverkehr.  
 
Insgesamt wird die Maurinusstraße am typischen Wochentag von 59 Lkw befah-
ren. Davon stellen 52 Schwerverkehrsfahrten Lieferfahrten des Wellpappenwerks 
Franz Gierlichs dar. Der Schwerverkehrsanteil beträgt in der nördlichen Mauri-
nusstraße 0,7 % und in der südlichen Maurinusstraße 1,7 %. Die verkehrlichen 
Parameter enthält Anlage 6. 
 
2.4 Bestehendes Verkehrsaufkommen Wellpappenwerk Franz Gierlichs  

Im Wellpappenwerk Franz Gierlichs arbeiten zum Zeitpunkt der vorliegenden 
Verkehrsuntersuchung etwa 82 Beschäftigte in zwei Schichten von 6 bis 14 Uhr 
und von 14 bis 22 Uhr. Die Gesamtgröße des Geländes beläuft sich auf rund 
33.800 m². Davon sind 65 % Betriebsgelände und knapp 35 % Grünland und 
somit potentielle Baufläche für eine Erweiterung. 
  
Die Abmessung der Gebäudegrundflächen und die Anrechnung der Anzahl der 
Vollgeschosse ergibt eine Bruttogeschossfläche (BGF) von rund 13.650 m². Da-
raus ergibt sich bei ca. 80 Beschäftigten eine Beschäftigtendichte von rund 
0,6 Personen je 100 m² BGF.  
 
Die Berechnung der bestehenden Verkehrserzeugung wird anhand von Richt-
werten und Erfahrungswerten in Bezug auf die Beschäftigtenzahl vorgenommen.1 
Es werden ein täglicher Anwesenheitsgrad von 85 % bei den Mitarbeitern, durch-
schnittlich 2,5 Wege pro Beschäftigtem und Tag, ein Kfz-Anteil von 90 % an allen 
Fahrten sowie ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 Personen angesetzt. Somit 
ergibt sich, ein Beschäftigtenverkehrsaufkommen von rund 130 Kfz-Fahrten am 
typischen Werktag. Hinzu kommen knapp 70 Fahrten, die durch den Besucher- 
und Geschäftsverkehr sowie durch den Lieferverkehr erzeugt werden. Insgesamt 

                                                 
1 u.a. Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen: Integration von Verkehrsplanung 

und räumlicher Planung, Wiesbaden 2000 und Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen: Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, 2006 
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beläuft sich das Verkehrsaufkommen des Wellpappenwerks Franz Gierlichs zum 
Analysezeitpunkt 2018, somit auf rund 200 Kfz-Fahrten/Tag (siehe Tabelle 2).  
 

Bruttogeschossfläche (BGF) 13.650 m² 

Beschäftigtendichte 0,6 Personen je 100 m² BGF 

Mitarbeiter 82 Personen 

Anwesenheitsgrad / Tag 85% 69 Personen 

Anzahl der Wege / Tag 2,5 173 Kfz-Fahrten 

MIV-Anteil 90% 156 Kfz-Fahrten 

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 130 Kfz-Fahrten 

Anzahl Pkw  52 Kfz 

Summe Beschäftigtenverkehr  130 Kfz-Fahrten 

Besucher- und Geschäftsverkehr 

Wege je anw. Beschäftigtem 0,1  

Summe Besucherverkehr  8 Kfz-Fahrten 

Lieferverkehr 

Wege je anw. Beschäftigtem 0,9  

Summe Lieferverkehr  56 Kfz-Fahrten 

Anteil Pkw / Lfw-Fahrten 7% 4 Kfz-Fahrten 

Anteil Lkw-Fahrten 93% 52 Kfz-Fahrten 

Summe Verkehrserzeugung 194 Kfz-Fahrten 

Tabelle 2: Analyse der Kfz-Fahrten/Tag Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
 
Zu den Fahrten im motorisierten Individualverkehr sind rund 20 Wege und Fahr-
ten hinzuzurechnen, die mit Fahrrädern, zu Fuß oder öffentlichen Verkehrsmitteln 
durchgeführt werden. 
 
Am Donnerstag, dem 22.03.2018, wurde eine 24-Stundenerhebung an der Zu-
fahrt zum Innenhof des Wellpappenwerks durchgeführt. Insgesamt wurden 
52 Lkw erfasst. Davon 46 Sattelzüge.  
 

Die offiziellen Anlieferungszeiten des Werkes liegen zwischen 6 und 22 Uhr. Die 
Verkehrserhebung hat eine Betriebszeit zwischen 4 und 16 Uhr erfasst. Im 
Nachtzeitraum zwischen 4 und 6 Uhr wurden 5 Ausfahrten und 2 Einfahrten er-
fasst. Anlage 4 stellt die Tagesganglinie für das Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

dar.  
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Die absolute Tagesspitze wird außerhalb des morgendlichen Berufsverkehr zwi-
schen 10:00 und 11:00 Uhr mit etwa 5 Lkw-Fahrten pro Stunde im Ziel- und 
4 Lkw-Fahrten pro Stunde im Quellverkehr erreicht.  
 

Ein Begegnungsfall Lkw-Lkw entlang der Maurinusstraße ist aufgrund der ähnli-
chen Anzahl an Ziel- und Quellverkehr vor allem zur Spitzenzeit nicht auszu-
schließen. 
 

Der Lkw-Zulieferverkehr erreicht das Wellpappenwerk Franz Gierlichs über die 
Maurinusstraße zu 80 % aus südliche Richtung und zu 20 % aus nördlich Rich-
tung.  
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2.5 Verkehrsraum Maurinusstraße 

Das Grundmaß für die Verkehrsräume beim Begegnungsfall zweier Fahrzeuge 
ergeben sich aus den Fahrzeugbreiten und der Breite des sogenannten Bewe-
gungsspielraum. Bild 8 zeigt die notwendigen Fahrbahnbreiten für den Begeg-
nungsfall Lkw-Lkw, Lkw-Pkw sowie Pkw-Pkw. 

 

 

Bild 8: Beispiele für Verkehrsräume beim Begegnen (Quelle: RASt 06) 

 

Der Straßenraum (Breite: 9 Meter) der Maurinusstraße ist fast durchgehend wie 
folgt aufgebaut: 

¶ beidseitiger Gehweg (2 m) 

¶ Fahrbahnbreite (ca. 7 m) 

¶ beidseitig markierter Parkstreifen (2 m, halb auf dem Gehweg / halb auf der 
Fahrbahn) 
 

Bild 9: Querschnitt nördliche Maurinusstraße 
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Das Parken erfolgt halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Durch das 
halbhüftige Parken auf dem Gehweg wird die Fahrbahn der Maurinusstraße in 
drei Bereichen für eine Länge von bis zu 100 Metern auf etwa 5 Metern einge-
engt (siehe Bild 9 und 10). Das Begegnen zweier Pkw ist bei einer Fahrbahn-
breite von rund 5 Metern und bei Tempo 30 ungehindert im fließenden Verkehr 
möglich. 
  
Der Begegnungsfall Pkw-Lkw ist jedoch im fließenden Verkehr nicht mehr abwi-
ckelbar. Durch die geringe Geschwindigkeit (30 km/h) und die Möglichkeit zwi-
schen den markierten Parkstände auszuweichen, ist in der Maurinusstraße ein 
vorsichtiges einander Vorbeifahren von Pkw-Lkw möglich.   
 
Das Begegnen zweier Lkw ist auch bei geringer Geschwindigkeit auf eine Fahr-
bahnbreite von 5 Metern als nicht ausreichend zu bewerten. Besonders im südli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße kann im Tagesverlauf der Begegnungsfall 
Lkw-Lkw auftreten. Bei den Verkehrsbeobachtungen wurde dieser Begegnungs-
fall nicht wahrgenommen.  
 
Um den Begegnungsfall Lkw-Lkw in der Maurinusstraße zu gewährleisten, ist 
eine Fahrbahnbreite von rund 6 Metern erforderlich.  
 

 

Bild 10:  
Engstellen auf der Maurinusstr.  
(Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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3 Planungsvorhaben 
3.1 Bebauungsvorhaben 

Auf der Fläche des Wellpappenwerks Franz Gierlichs ist eine Produktionsfläche 
und Lagererweiterung um 6.500 m² BGF geplant. Für das Planvorhaben liegt ein 
vorläufiger städtebaulicher Vorentwurf von Februar 2018 vor (siehe Bild 11).  
 
Die Anbindung des Betriebsgeländes für den Lkw-Verkehr ist weiterhin an die 
Maurinusstraße gegenüber der Einmündung Bergstraße vorgesehen.  
 
Die alte Papierlagerhalle von rund 1.100 m² wird zugunsten der inneren Er-
schließung der neu entstehenden Lagerhallen abgerissen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11:  
Entwurf Erweiterung Wellpap-
penwerk Franz Gierlichs 
(Quelle: Pässler, Sundermann 
und Partner, 02/2018) 
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3.2 Zukünftige Verkehrserzeugung  

¶ Allgemeines zur Abschätzung der Verkehrsnachfrage 
Unter der Verkehrsnachfrage versteht man die Summe der Ortsveränderungen 
innerhalb eines Planungsraumes differenziert nach: 

¶  den Ausgangsorten der Ortsveränderungen,  

¶  den Zielorten der Ortsveränderungen,  

¶  den benutzten Verkehrsmitteln,  

¶  den Zeitpunkten der Ortsveränderungen und  

¶  den benutzten Straßen. 
 
Die Verkehrsnachfrage ist unmittelbar abhängig von Art und Maß der Flächen-
nutzung sowie der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, ÖPNV, Rad- und Fußwegver-
bindungen). Art und Maß der Flächennutzung (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Sport, Freizeit, Kultur, ...) bestimmen die Höhe des Verkehrsaufkommens, den 
Einzugsbereich und über Öffnungs- und Veranstaltungszeiten auch die Zeitpunk-
te der Verkehrsnachfrage. 
 
Die zur folgenden Verkehrsmengenabschätzung verwendeten Eingangsgrößen 
beruhen auf einer Literaturauswertung1 sowie Erfahrungswerten unseres Pla-
nungsbüros aus verschiedenen Verkehrserhebungen und Gutachten. Weiterhin 
werden für die Verkehrsprognose die vorgesehenen Strukturdaten sowie allge-
meine und spezifische örtliche Kenndaten zur Mobilität, zum Modal-Split und zur 
zeitlichen Verteilung der Ortsveränderungen berücksichtigt.  
 

¶ Gesamtverkehrsaufkommen 
Die Firma Gierlichs GmbH & Co.KG macht konkrete Angaben über das von ihnen 
erwartete Verkehrsaufkommen: 

¶  Anzahl der Beschäftigten: 10 bis 13  

¶ Arbeitszeit: 6-22 Uhr, Schichtzeiten: 6-14 Uhr / 14-22 Uhr 

¶  Anzahl der Lkw-Fahrten pro Tag: ca. 26, überwiegend 40t Sattelzüge 

¶ Tageszeiten der Lkw-Fahrten: 6-19 Uhr  
 

Nach Angabe der Firma Gierlichs GmbH & Co.KG werden zukünftig ca. 95 Be-
schäftigte im Wellpappenwerk arbeiten. Es wird somit ein Beschäftigtenzuwachs 
von 13 Personen kalkuliert. Jeder Beschäftigte legt in der Regel durchschnittlich 
2,5 Wege am Tag zurück. Neben dem Weg von und zur Arbeit handelt es sich 
um Geschäftsfahrten (in der Regel mit dem Kfz) und / oder Wege in der Mittags-
pause. Der tägliche Anwesenheitsgrad beträgt im Durchschnitt 85 %, wobei Ur-
laubs- und Krankheitstage berücksichtigt sind. Beim Verkehrsmittelwahlverhalten 
wird der Kfz-Anteil von 90 % wie in der Analyse angenommen, da keine beson-
deren Erweiterungen des ÖPNV-Angebots in den nächstens 10 Jahren erwartet 
werden. Der Pkw-Besetzungsgrad wird mit 1,2 Personen je Pkw angenommen.  
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Insgesamt ist durch die Betriebserweiterung von der Nutzergruppe der Beschäf-
tigten ein Kfz-Verkehrsaufkommen von etwa 150 Kfz-Fahrten am Tag zu erwar-
ten.   
 
Bei gewerblichen Nutzungen ohne hohen Kundenverkehr sind für Geschäfts– 
und Besucherfahrten etwa 0,1 Wege je Beschäftigtem anzunehmen. Dabei wird 
der Geschäfts- und Besucherverkehr zu 95 % mit dem individuellen Kfz-Verkehr 
durchgeführt. Dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von rund 8 Kfz-
Fahrten. Hinzu kommen rund 80 Lieferfahrten am Tag.  
 
Während zum Analysezeitpunkt ein tägliches Verkehrsaufkommen von 194 Kfz-
Fahrten festgestellt wurden, steigt das Kfz-Verkehrsaufkommen nach Realisie-
rung der Betriebserweiterung auf 240 Kfz-Fahrten. Das Schwerverkehrsaufkom-
men nimmt von 56 Fahrten auf 82 Fahrten um 26 Lkw-Fahrten am Tag zu. 
 
Für die Verkehrsprognose wird im Sinne der „worst case“-Betrachtung eine Ver-
kehrserzeugung von rund 50 Kfz-Fahrten am Tag berücksichtigt. 
 

Bruttogeschossfläche (BGF) 20.150 m² 

Beschäftigtendichte 2 Personen je 100 m² BGF 

Mitarbeiter 95 Personen 

Anwesenheitsgrad / Tag 85% 80 Personen 

Anzahl der Wege / Tag 2,5 200 Kfz-Fahrten 

MIV-Anteil 90% 180 Kfz-Fahrten 

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 150 Kfz-Fahrten 

Anzahl Pkw  60 Kfz 

Summe Beschäftigtenverkehr  150 Kfz-Fahrten 

Besucher- und Geschäftsverkehr 

Wege je anw. Beschäftigtem 0,1  

Summe Besucherverkehr  8 Kfz-Fahrten 

Lieferverkehr 

Wege je anw. Beschäftigtem 1  

Summe Lieferverkehr  82 Kfz-Fahrten 

Anteil Pkw / Lfw-Fahrten 5% 4 Kfz-Fahrten 

Anteil Lkw-Fahrten 95% 78 Kfz-Fahrten 

Summe Verkehrserzeugung 240 Kfz-Fahrten 

Zusätzliche Verkehrserzeugung 46 Kfz-Fahrten 

Tabelle 3: Verkehrsaufkommen Prognose-Mitfall  
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¶ Zeitliche Verteilung des Schwerverkehrsaufkommens 
Zur Ermittlung der tageszeitlichen Verteilung des zukünftigen Schwerverkehrs-
aufkommen wurde die Ganglinie verwendet, die im Rahmen der Zustandsanaly-
se erhoben wurde. In Bild 12 ist die Tagesganglinie für die Zufahrt zum Be-
triebsgelände im Prognose-Mitfall zu entnehmen. 
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Bild 12: Ganglinie des zukünftigen SV-Verkehrsaufkommen Werk Gierlichs 
 

In der absoluten Spitzenstunde des Schwerverkehrsaufkommens zwischen 9 und 
10 Uhr sind 7 Kfz-Fahrten im Zielverkehr und 6 Fahrten im Quellverkehr zu be-
rücksichtigen.  
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3.3 Verkehrsführung Variante 1 

In der ersten Verkehrsführungsvariante bleibt die Routenführung der Werksmit-
arbeiter sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Verkehr unverändert.  
 
Bild 13 zeigt die täglichen Kfz-Verkehrsstärken in Variante 1. Die Anlage 7 zeigt 
die lärmtechnischen relevanten Verkehrsparameter mit den Kfz- und Schwerver-
kehrsparameters im Tages- und Nachtzeitraum.  
 

Lützenkirchener Straße

Quettinger Straße

1

2.595

65

Maurinusstraße

20

Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße
4 78 730

Pkw
Maurinusstraße

Lkw

2.030

 

Bild 13: Kfz-Verkehrsbelastungen in Variante 1 [Kfz/24h] 
 
In der Maurinusstraße verändert sich die Verkehrsmenge nur gering. Die Ver-
kehrsmenge in der Zufahrt zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs beträgt in der 
Variante 1 rund 80 Lieferfahrten pro Tag. 

 



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs in Leverkusen 

 
Runge IVP   18 

3.4 Verkehrsführung Variante 2 

Die zweite Verkehrsführungsvariante geht davon aus, dass dem Anlieferungs-
verkehr des Wellpappenwerks Franz Gierlichs eine Routenanweisung für die 
Zufahrt und die Abfahrt gegeben wird. Danach 

¶ erfolgt die Zufahrt zum Wellpappenwerk über die Quettinger Straße und die 
südliche Maurinusstraße. 

¶ Die Ausfahrt erfolgt über die nördliche Maurinusstraße zur Lützenkirchener 
Straße. 

 
Ein solcher Ein-Richtungsverkehr hat den Vorteil, dass die Begegnungsfälle 
zweier Lkw zukünftig nur sehr seltene Ausnahmefälle sein werden. Nur Fremd-
fahrten (z.B. Müllfahrzeug, Möbelwagen etc.) können dem anliefernden Fahrzeu-
gen des Wellpappenwerks begegnen. Die Befahrbarkeit wird insgesamt einfa-
cher. 
 
Bild 14 zeigt die täglichen Kfz-Verkehrsstärken in Variante 2. Die Anlage 8 zeigt 
die lärmtechnischen relevanten Verkehrsparameter. 
 

Bild 14: Kfz-Verkehrsbelastungen in Variante 2 [Kfz/24h] 
 
 

Lützenkirchener Straße

Quettinger Straße

1

2.588

42

Maurinusstraße

43

Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße
4 78 730
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2.027
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3.5 Verträglichkeiten der Kfz-Verkehrsbelastung 

Die Verträglichkeit beziehungsweise Unverträglichkeit städtischer Straßen mit 
Autoverkehr wird bestimmt: 

¶ von den Ansprüchen der Randnutzung, 

¶ von der Intensität der Straßenraumnutzung durch Fußgänger und Radfahrer, 

¶ vom Erscheinungsbild der Straße, 

¶ von der Verkehrsbelastung (Pkw / Lkw) und 

¶ vom Geschwindigkeitsniveau. 
 

Ein Straßenraum ist umso empfindlicher gegenüber dem Kfz-Verkehr 

¶ je dichter die Wohnnutzung ist, 

¶ je geringer der Hausabstand ist,  

¶ je geschlossener die Bebauung ist und je geringer die Möglichkeiten sind, sie 
durch Pufferzonen wie Vorgärten, breite Gehwege und Baumbestand vom Au-
toverkehr abzuschirmen, 

¶ je höher die städtebauliche und stadtgestalterische Bedeutung ist, 

¶ je mehr verkehrssensible Nutzungen wie Kindergärten, Schulen, Altersheime 
etc. angrenzen. 

 
Die Kfz-Verkehrsstärke beträgt auf der Maurinusstraße nördlich der Bergstraße in 
beiden Verkehrsführungsvarianten rund 2.050 Kfz mit Schwerverkehrsanteil von 
rund 1% in Variante 1 und 2 % in der Variante 2. In der südlichen Maurinusstraße 
ist die Kfz-Verkehrsstärke mit rund 2.650 Kfz höher zu erwarten. In der Variante 
1 liegt der SV-Anteil bei 2,5 %, während er in Variante 2 auf 1,6 % absinkt. Ent-
sprechend den verkehrstechnischen Richtlinien2 handelt es sich bei den ermittel-
ten Prognosewerten um keine außergewöhnlich hohen Werte für innerstädtische 
Quartiersstraßen, die durch anliegende Wohnnutzung geprägt sind. 

 
Nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 08) handelt es sich bei der 
Maurinusstraße um eine Erschließungsstraße (ES IV). Sie zählt zu einer klassi-
sche Quartiersstraße mit einer Sammelfunktion des Verkehrs aus den Neben-
straßen und mit einer ausgeprägten Erschließungsfunktion. Somit ist nach der 
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) eine Fahrbahnbreite von 
5.5 m für den Begegnungsfall Lkw/Pkw erforderlich. 
 
Die Maßnahme, beidseitig Parken teilweise auf der Fahrbahn zuzulassen, ist 
nicht durch den empfohlenen Querschnitt der RASt3 abgedeckt und erzeugt Kon-
flikte auf der Fahrbahn. Der Begegnungsfall zweier Lkw kann vorkommen, insbe-

                                                 
2 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen, 2006 (RASt 06) 
3 RASt 06, Seite 43, Bild 28 
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sondre auch, da das Wellpappenwerk Franz Gierlichs seit langer Zeit an der 
Maurinusstraße ansässig ist. 
 
Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs kann mit der Umsetzung der Verkehrsfüh-
rungsvariante 2 auf die bestehenden Konflikte reagieren, indem den Fahrern der 
anfahrenden Lkw die Anweisung erteilt wird über die Quettinger Straße und die 
südliche Maurinusstraße anzufahren und nach Norden in Richtung Lützen-
kirchener Straße auszufahren. Die Anzahl der unverträglichen Begegnungsfälle 
würde sich durch diese Verkehrsführung auf ein Minimum beschränken lassen. 
Die Verträglichkeit des Gewerbeverkehrs wäre deutlich verbessert. 
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4 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Firma Gierlichs GmbH & Co.KG plant die Erweiterung der Produktions- und 
Lagerkapazitäten des Wellpappenwerks in Leverkusen-Quettingen an der Mauri-
nusstraße. Die Hallenfläche soll um rund 6.500 m² BGF erweitert werden. Damit 
verbunden ist ein Anstieg der Mitarbeiterzahl von 82 auf rund 95 Personen und 
ebenso eine Steigerung des Lieferverkehrs. 
 
Innerhalb der vorgelegten Verkehrsuntersuchung wurden die verkehrlichen Aus-
wirkungen des Vorhabens untersucht. Die Verkehrserzeugung im Pkw- und Lie-
ferwagenverkehr steigt von rund 140 Kfz auf etwa 160 Kfz-Fahrten am typischen 
Wochentag. Im Schwerverkehr ist eine Steigerung von 52 Lkw auf 78 Lkw, über-
wiegend mit Sattelzügen zu erwarten.  
 
Weiterhin wird die Einfahrt für den Lieferverkehr an der Maurinusstraße gegen-
über der einmündenden Bergstraße liegen. Das Konzept für das Werksgelände 
sieht einen erweiterten Ladehof vor, auf dem die Rangiervorgänge besser statt-
finden können und auf dem auch Warteplätze für Lkw angeboten werden. 
 
Für die Verkehrsführung wurden zwei Varianten betrachtet und die Auswirkungen 
auf die Kfz- und Schwerverkehrsmengen untersucht. Während die 1. Variante die 
Beibehaltung der bestehenden Verkehrsführung mit freier Routenwahl der Lkw-
Fahrzeugführer vorsieht, wird in der 2. Variante eine Ein-Richtungsroutenführung 
von der Quettinger Straße zum Werksgelände vorgegeben. Entsprechend erfolgt 
die Ausfahrt im Ein-Richtungsverkehr zur Lützenkirchener Straße. Diese Ver-
kehrsführung in der Variante 2 minimiert die Anzahl möglicher Begegnungsfälle 
im Schwerverkehr und somit die Anzahl der Konfliktfälle im Straßenraum der 
Maurinusstraße. 
 
Die zukünftige absolute Kfz-Verkehrsmenge ist mit bis zu 2.650 Kfz-Fahrten in 
der Verkehrsprognose nicht unverträglich für eine Quartiersstraße mit überwie-
gender anliegender Wohnnutzung. Auch Schwerverkehrsanteile von bis zu 2,5% 
sind nicht außergewöhnlich, sodass eine Verträglichkeit des Gewerbeverkehrs 
mit der Wohnnutzung darstellbar ist.  
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Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 06:00 - 10:00 Uhr

Knotenpunkt:  I
   Maurinusstraße Nord

1

Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße II

Kfz/4h
Maurinusstraße Süd

III

Zufahrt Strom Fz- Zeitintervall

Nr. Nr. Art 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 Summe

06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00

 1 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Kfz 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
 2 Pkw 7 7 5 8 11 13 23 39 13 23 13 22 20 21 17 19 261
I G Lkw 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Kfz 7 7 7 8 11 13 23 39 13 23 13 22 20 21 17 19 263
 3 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6

 4 Pkw 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 2 2 0 1 15
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Kfz 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 3 2 0 1 16
 5 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6 Pkw 3 3 6 10 9 10 11 20 9 5 9 10 4 2 7 3 121

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 3 3 6 10 9 10 11 20 9 5 9 10 4 2 7 3 121

 7 Pkw 1 1 0 2 3 8 6 4 4 2 5 3 4 1 2 1 47
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 1 1 0 2 3 8 6 4 4 2 5 3 4 1 2 1 47
 8 Pkw 6 5 5 5 8 17 19 16 23 13 12 17 20 14 9 21 210
III G Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

Kfz 6 5 6 5 8 17 19 16 23 14 12 17 20 14 9 22 213
 9 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Lkw 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
Kfz 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6

 10 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 6

Kfz 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 6
 11 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 12 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 1 Pkw 7 7 5 8 11 13 23 41 14 24 14 22 21 21 17 19 267
I 2 Lkw 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

3 Kfz 7 7 8 8 11 13 24 41 14 24 14 22 22 21 17 19 272

 4 Pkw 3 4 6 10 10 11 12 24 9 5 10 11 6 4 7 4 136
II 5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

6 Kfz 3 4 6 10 10 11 12 24 9 5 10 11 7 4 7 4 137

 7 Pkw 7 6 5 7 11 25 25 20 27 15 17 20 24 15 11 22 257
III 8 Lkw 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9

9 Kfz 7 6 8 7 13 25 25 20 27 16 17 21 24 15 11 24 266

 10 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 11 Lkw 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7
12 Kfz 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7

I 1 Pkw 17 17 16 25 32 49 60 85 50 44 41 53 51 40 35 45 660
bis bis Lkw 1 0 8 0 2 0 1 0 1 1 1 3 2 0 0 2 22
IV 12 Kfz 18 17 24 25 34 49 61 85 51 45 42 56 53 40 35 47 682

  
Knotenpunkt: 1 Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk Kfz/4h

Maurinusstraße Nord Pkw
Lkw
Kfz

269 227
5 5

  274 230

0 261 6
3 2 0

   3 263 6     

2

 15
1

0 16 138
0

9 0 1
0

9 121 139

 0
0 121

0 2
 1

0 1 55
0

7  0 0
0

7 0 55
6
6

4

Knotenpunkt gesamt

Pkw 660 96,8 %
0 210 47
6 3 0 Lkw 22 3,2 %
6 213 47

Kfz 682 100,0 %
386 261

8 9
394 270

Maurinusstraße Süd

Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 06:00 - 10:00 Uhr

Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße
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Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 15:00 - 19:00 Uhr

Knotenpunkt:  I
   Maurinusstraße Nord

1

Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße II

Kfz/4h
Maurinusstraße Süd

III

Zufahrt Strom Fz- Zeitintervall

Nr. Nr. Art 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 Summe

15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00

 1 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2 Pkw 19 19 21 28 20 25 18 19 15 26 19 23 17 18 14 15 316
I G Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 19 19 22 28 20 25 18 19 15 26 19 23 17 18 14 15 317
 3 Pkw 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 12

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 12

 4 Pkw 1 1 0 0 2 1 2 1 2 2 3 0 1 2 1 1 20
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 1 1 0 0 2 1 2 1 2 2 3 0 1 2 1 1 20
 5 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6 Pkw 8 2 2 10 3 9 4 6 4 5 1 3 3 4 4 6 74

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 8 2 2 10 3 9 4 6 4 5 1 3 3 4 4 6 74

 7 Pkw 5 7 7 12 16 8 11 8 14 9 7 6 9 9 5 6 139
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 5 7 7 12 16 8 11 8 14 9 7 6 9 9 5 6 139
 8 Pkw 24 25 26 19 33 28 14 10 23 23 23 35 27 22 17 20 369
III G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 24 25 26 19 33 28 14 10 23 23 23 35 27 22 17 20 369
 9 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kfz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 10 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R Lkw 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 11 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 12 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 1 Pkw 20 19 21 30 20 25 18 20 16 28 20 24 18 19 14 16 328
I 2 Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Kfz 20 19 22 30 20 25 18 20 16 28 20 24 18 19 14 16 329

 4 Pkw 9 3 2 10 5 10 6 7 6 7 4 3 4 6 5 7 94
II 5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kfz 9 3 2 10 5 10 6 7 6 7 4 3 4 6 5 7 94

 7 Pkw 30 32 33 31 49 36 25 18 37 32 30 41 36 31 22 26 509
III 8 Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 Kfz 31 32 33 31 49 36 25 18 37 32 30 41 36 31 22 26 510

 10 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

IV 11 Lkw 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Kfz 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

I 1 Pkw 60 54 56 71 74 71 49 46 59 67 54 68 58 56 41 49 933
bis bis Lkw 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV 12 Kfz 62 54 57 72 74 71 49 46 59 67 54 68 58 56 41 49 937

  
Knotenpunkt: 1 Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk Kfz/4h

Maurinusstraße Nord Pkw
Lkw
Kfz

 
330 392

1 1
 331 391

0 316 12
0 1 0

   0 317 12     

2

 20
0

1 20 94
0

1 0 0
0

2 74 94

 0
0 74

1 0
 1

2 2 151
0

2  0 0
0

4 1 151
1
2

8

Knotenpunkt gesamt

Pkw 933 99,6 %
1 369 139
1 0 0 Lkw 4 0,4 %
2 369 139

Kfz 937 100,0 %
399 517

2 1
401 518

Maurinusstraße Süd

 Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 15:00 - 19:00 Uhr

BergstraßeZufahrt Wellpappenwerk



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 

3 

Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 24:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:  I
   Maurinusstraße Nord

1

Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk II

SV/24h
Maurinusstraße Süd

III

Zufahrt Strom Fz- eitintervall

Nr. Nr. Art 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 Summe

02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

1 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R Last 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Kfz 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Lkw 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

I G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L Last 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Kfz 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

10 Lkw 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R Last 0 0 0 3 1 0 0 4 0 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Kfz 0 0 0 4 1 1 0 4 0 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Kfz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 Lkw 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I 2 Last 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 Kfz 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

4 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II 5 Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 Lkw 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
III 8 Last 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

9 Kfz 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

10 Lkw 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

IV 11 Last 0 0 0 3 1 0 0 4 0 4 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
12 Kfz 0 0 0 4 1 2 0 4 0 4 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

I 1 Lkw 0 0 0 1 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
bis bis Last 0 0 0 3 3 0 3 5 2 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
IV 12 Kfz 0 0 0 4 3 7 3 6 4 9 7 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

Bergstraße

Knotenpunkt: 1 Maurinusstraße / Zufahrt Wellpappenwerk SV/24h

Maurinusstraße Nord Lkw
Last
SV

 
5 2
4 4

 9 6

2 3 0
4 0 0

   6 3 0       

0

 1
0

3 1 1
0

23 0 0
0

26 0 1

 0
0 0

1 0
 4

3 5 0
0

23  0 0
0

26 2 0
19
21

0

Knotenpunkt gesamt

Lkw 13 22,0 %
1 0 0

19 0 0 Last 46 78,0 %
20 0 0

SV 59 100,0 %
5 1

19 19
24 20

Maurinusstraße Süd

Datum der Verkehrszählung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 24:00 - 24:00 Uhr

 

Zufahrt Wellpappenwerk Bergstraße



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 

4 

Tagesganglinien der Nutzungen Analyse - Typischer Wochentag 

Ziel Quell Ziel Quell Ziel Quell Zielverkehr Quellverkehr
Zeit 65 65 4 4 28 28 97 97

 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 3 - 4 0 0 0 0 0 4 0 4

 4 - 5 0 0 0 0 2 1 2 1

 5 - 6 31 0 0 0 2 2 33 2

 6 - 7 1 0 0 0 3 0 4 0

 7 - 8 2 0 0 0 1 4 3 4

 8 - 9 0 0 1 0 2 0 3 0

 9 - 10 0 0 1 0 5 4 6 5

 10 - 11 0 0 0 1 3 4 4 5

 11 - 12 0 0 0 0 3 3 4 4

 12 - 13 0 1 0 0 2 2 3 3

 13 - 14 31 0 0 0 2 0 34 0

 14 - 15 0 31 0 0 1 2 1 34

 15 - 16 0 1 0 0 0 0 0 1

 16 - 17 0 2 0 0 0 0 0 2

 17 - 18 0 0 0 0 0 0 0 0

 18 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0

 19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0

 20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0

 21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0

 22 - 23 0 31 0 0 0 0 0 31

 23 -24 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 65 65 4 4 28 28 97 97

Gew erbeGew erbe verkehr

Besucher Wirtschafts-Beschäftigte
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Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 

5 

Tagesganglinien der Nutzungen Prognose-Mitfall - Typischer Wochentag 

Ziel Quell Ziel Quell Ziel Quell Zielverkehr Quellverkehr
Zeit 75 75 7 7 41 41 123 123

 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0

 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 - 6 36 0 0 0 0 0 36 0

 6 - 7 1 0 0 0 3 5 4 5

 7 - 8 2 0 0 0 4 3 6 3

 8 - 9 0 0 1 1 4 4 5 5

 9 - 10 0 0 1 1 7 6 8 6

 10 - 11 0 0 1 1 5 6 6 7

 11 - 12 0 0 1 1 5 5 6 5

 12 - 13 0 1 1 1 3 3 4 5

 13 - 14 36 0 1 1 3 0 40 1

 14 - 15 0 36 0 0 2 3 2 40

 15 - 16 0 1 0 0 2 2 2 4

 16 - 17 0 2 0 0 1 2 2 4

 17 - 18 0 0 0 0 1 2 2 2

 18 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0

 19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0

 20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0

 21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0

 22 - 23 0 36 0 0 0 0 0 36

 23 -24 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 75 75 7 7 41 41 123 123

Beschäftigte Besucher Wirtschafts-

Gew erbe Gew erbe verkehr

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

K
fz

/S
td

.

Zeit

Ganglinie Kfz-Verkehr 
Zielverkehr Quellverkehr



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 
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Verkehrliche Parameter, Analyse 

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.040 2.630 730
Durchschnittliche
tägliche Verkehrsstärke DTV 1.897 2.446 679
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.025 2.586 729
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 41 52 15
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 15 44 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 6 1
- davon Lastzüge > 3,5 to [Kfz/24 h] 8 38 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 0,7% 1,7% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 1.783 2.299 638
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 114 147 41
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 111 144 40
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 14 18 5
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 3,1% 3,9% 2,5%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,5% 4,6% 0,8%

Maurinusstraße 
Nord

Maurinusstraße 
Süd

Bergstraße



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 
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Verkehrliche Parameter, Variante 1 

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.050 2.660 730
Durchschnittliche
tägliche Verkehrsstärke DTV 1.907 2.474 679
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.030 2.595 729
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 41 52 15
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 20 65 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 7 1
- davon Lastzüge > 3,5 to [Kfz/24 h] 13 59 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 1,0% 2,4% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 1.792 2.325 638
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 114 148 41
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 112 145 40
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 14 19 5
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 3,4% 5,0% 2,5%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Anlieferungsverkehr 6 - 22 Uhr

Maurinusstraße 
Nord

Maurinusstraße 
Süd

Bergstraße



Verkehrsuntersuchung Wellpappenwerk Franz Gierlichs 

Runge IVP 
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Verkehrliche Parameter, Variante 2

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.070 2.630 730
Durchschnittliche
tägliche Verkehrsstärke DTV 1.925 2.446 679
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.027 2.588 729
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 41 52 15
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 43 42 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 6 1
- davon Lastzüge > 3,5 to [Kfz/24 h] 36 36 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 2,1% 1,6% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 1.810 2.299 638
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 116 147 41
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 113 144 40
mittlere stündliche
Verkehrsstärke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 14 18 5
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 4,6% 4,1% 2,4%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Anlieferungsverkehr 6 - 22 Uhr

Maurinusstraße 
Nord

Maurinusstraße 
Süd

Bergstraße

















































































3 x S6

3 x S8

3 x S3
3 x S1

3 x S1

3 x S3

3 x S2

3 x S8

3 x S5

3 x S2

3 x S4

3 x S7

3 x S6

3 
x S

2

3 x S1

3 x S4

3 x S5

3 x S8

3 x S4

3 x S4

3 x S2

FWZ

FWZ

FW
Z

B1

B1

B5

B3

B1

B1

B1

B5

B2

B5

B2 B1

B2

B2

B2

B5

B5

B1

V

V

V

D

D

3 x S5

B3

B6

B2

B6

B4

B2

B1
B5

B1 B6

B2

B5

B2

B1

B2

B1

3 x S9

3 x S9

3 x S9

II

F
I

I
P

II
I

I

P
I

I
I

I

I

II

II

I

188

182
180

184
186

16

19

8 F I

59

42 a

19

4

10 a

61

41

6

I

174 a

I
17

3

10

44 a

I

57

I

26

6 
a

27

Schule

17

IF

2

2 a

17

11

14

48

10

174 b

I

I

6 
b

13

202

3

33

7
43

21

Schule

21

15

19

I

46

42

9

5
13

9

15

24

40 a

15

13

11

8
6

2
4

55

44

7

2

15

Schule

200

61 a

Schule

5

F

174

S

10

8

II

Gemeinschaftsgrundschule Herderstraße

172 b

11

8

32

30

63

11

13

S I

46

F

28

S I

50

44

40

1

Weg

St
et

tin
er

 S
tra

ße

112

669

378

89

976

626

121

145

971

5

547

577

409

836

596

908

514

668

88

1114

512
496

1037

371

38

750

156

134

868

644

549

379

381

375

808

265

96

751

840

209

952

144

383

193

690

645

977

1057

643

264

374

46

120

370

203

1113

376

149

1187

157

133

642

495

148

810

576

204

210

216

546

41

967

831

575

811

206

45

373

769

1036

208

650

851

263

376

867

649

105

377

623

497

1188

648

970

560

1106

235

1112

1107

385
25

4

24 402

654
652

205

809

767

213

384

EingFH
74,94

EingFH
74,94

OKFF
74,67
OKFF
74,67

EingFH
76,69
EingFH
76,69

W
h
. 
8
3
,3

W
h
. 
8
3
,3

W
h
. 
8
4
,8

W
h. 81,7

78,5278,52

78,5778,57

W
h
.

9
0
,2

W
h
.

9
0
,2

W
h
. 9

0
,6

W
h
. 9

0
,6

W
h
.

8
8
,2

W
h
. 8

8
,1

W
h
. 8

8
,1

Wh. 88,8

W
h
. 7

8
,1

Attik
a 88,6

Attik
a 88,6

T
r. 7

7
,3

T
r. 7

7
,3

74,8374,83
74,7874,78

74,7374,73

74,7374,73

74,6074,60

74,5974,59

Tr. 77,6
Tr. 77,6

EingFH
74,75
EingFH
74,75

74,9274,92

74,9774,97

75,0275,02

W
h
. 7

9
,4

W
h
. 7

9
,4

Tr. 78,9
Tr. 78,9

74,7074,70

Tr. 78,9

Tr. 78,9

Tr. 78,9Tr. 78,9

F. 78,3 F. 78,3

First 82,3
First 82,3

Fi
rs

t 
8
7
,7

Fi
rs

t 
8
7
,7

First 8
7
,7

First 8
7
,7

First 8
7
,7

First 8
7
,7 W

h
. 
8
4
,9

W
h
. 
8
4
,9

Wh. 77,1
Wh. 77,1

Wh. 76,8
Wh. 76,8

74,674,6

74,374,3

74,574,5

76,076,0

76,176,1

76,076,0

76,176,1

75,375,3

75,275,2

75,675,6

75,575,5

74,874,8 74,974,9
75,475,4

75,575,5

75,075,0

74,874,8

75,275,2
75,375,3

75,975,9

76,776,7

77,377,3

77,777,7

77,477,4

76,976,9

75,875,8

76,376,3

75,775,7
76,076,0

76,676,6

77,177,1

76,976,9

76,776,7

75,875,8

76,876,8

76,176,1
76,476,4

76,776,7

76,876,8

Attik
a 88,7

Attik
a 88,7

Fi
rs

t 
9
0
,0

Fi
rs

t 
9
0
,0K

n
ick

 8
6
,4

K
n
ick

 8
6
,4 K

n
ic

k
 8

6
,4

K
n
ic

k
 8

6
,4

W
h
. 
8
6
,4

W
h
. 8

6
,4

Wh. 79,4
Wh. 79,4

Wh. 79,6
Wh. 79,6

W
h
. 
8
7
,9

W
h
. 
8
7
,9

K
n
ic

k
 8

7
,9

K
n
ic

k
 8

7
,9

K
n
ick

 8
7
,9

K
n
ick

 8
7
,9 Fi

rs
t 

9
1
,5

Fi
rs

t 
9
1
,5

Fir
st
 8

3,
5

Fir
st
 8

3,
576,4376,43

76,576,5

76,7876,78

76,5376,53

76,3676,36

76,3376,33

76,3476,34

76,6276,62

76,2176,21

76,0476,04

76,7876,78

76,8276,82

76,5876,58

76,6276,62

76,4876,48

76,3176,31

76,2976,29

76,1176,11

76,0976,09

75,9675,96

75,8275,82

75,6575,65

75,5875,58

75,7875,78

76,2476,24

76,176,176,276,2

76,5276,52

76,2276,22

First
8
5
,1

T
r. 8

1
,5

T
r. 8

1
,5

Fi
rs

t 
8
2
,4

Fi
rs

t 
8
2
,4

W
h
. 
7
8
,2

Tr. 89,6Tr. 89,6

Tr. 89,6Tr. 89,6

Tr. 92,5Tr. 92,5

Tr. 81,3Tr. 81,3

Tr. 90,1Tr. 90,1

Tr. 92,5Tr. 92,5

76,876,8

78,578,5

7
7
,4

7
7
,4

7
7
,4

4
7
7
,4

4

77,4977,49

77,4877,48

7
7
,4

4
7
7
,4

4

7
7
,3

9
7
7
,3

9
7
7
,4

6
7
7
,4

6

77,6477,64

77,7077,70

7
7
,5

1
7
7
,5

1

7
7
,6

0
7
7
,6

0
7
7
,6

2
7
7
,6

2

77,7277,72
77,677,6

7
7
,6

0
7
7
,6

0

77,8277,82

7
7
,7

4
7
7
,7

4

77,777,7

7
7
,8

4
7
7
,8

4
7
7
,7

8
7
7
,7

8 77,9477,94

77,977,9

7
7
,9

9
7
7
,9

9
7
7
,8

8
7
7
,8

8

78,0578,05

7
8
,1

5
7
8
,1

5

78,1778,17

78,178,1

7
8
,0

8
7
8
,0

8

7
8
,2

7
7
8
,2

7

78,2978,29

7
8
,1

6
7
8
,1

6

78,478,4

7
8
,4

4
7
8
,4

4

7
8
,3

0
7
8
,3

0

7
8
,3

4
7
8
,3

4

78,4478,44

7
7
,5

3
7
7
,5

3

7
7
,5

5
7
7
,5

5

7
7
,5

4
7
7
,5

4

7
7
,5

8
7
7
,5

877,677,6

77,0877,08

77,2177,21

78,0678,06

78,1978,19

78,2878,28

78,3878,38
78,4878,48

77,9677,96

First92,4
First92,4

First 9
2
,4

First 9
2
,4

First 9
2
,9

First 9
2
,9

First 9
2
,9

First 9
2
,9

First 9
5
,9

First 9
5
,9

First 9
5
,8

First 9
5
,8

Tr. 9
2
,5

Tr. 9
2
,5

Tr. 9
2
,5

Tr. 9
2
,5

Tr. 9
0
,2

Tr. 9
0
,2

KD 77,03

KD 76,23

KD 75,36

KD 75,08

KD 73,64

KD 73,99

KD 73,94

KD 73,45

KD 72,40

KD 74,33

KD 74,62

KD 75,06

Fi
rs

t 
8
2
,5

Fi
rs

t 
8
2
,5

First 8
2
,0

First 8
2
,0

First 8
2
,2

First 8
2
,2

W
h
. 
8
1
,8

W
h
. 
8
1
,8

K
n
ic

k
 8

0
,2

K
n
ic

k
 8

0
,2

W
h
. 8

3
,3

W
h
. 8

3
,3

W
h
. 
8
0
,0

W
h
. 
8
0
,0

U=1,6

Kr.ø=12,0

U=0,7

Kr.ø=8,0

U=0,7

Kr.ø=8,0

U=0,9
Kr.ø=8,0

228

227

First 8
2
,0

First 8
2
,0

W
h
. 
8
0
,0

76,176,1

774

830

M
aurinusstraße

Bergstraße

M
aurinusstraße

Herderstraße

Rolandstraße

GH 94,5 NHN

GH  86,0 NHN

GRZ = 0,8
(siehe textliche Festsetzung Nr. 1.)
SO "Wellpappenwerk"

GH 87,0 NHN

Verladehof

SO* 

25.50

8.00
2.65

18.50

49.00

25.00

3.00

35.00

10.00

10.00

27.00

8.00

3.00

3.00

59.50

P              

32

83

10

35

2

6

20

2

16

145

214

124

4

1

21

10

Jahnstraße

Am
 N

on
ne

nb
ru

ch

2

6 a

56

2

179
155

163

15

34

166

13

11

3

3

109

12

60

2

53

22

44

21

26

206

7

1

19

14

29

159

24

2

28

1

s
eßart

S reual
er

B

St
et

tin
er

 S
tra

ßeGörlitzer Straße

eßartS renehcrik

9

neztü

Festplatz

K4

73,8

74,1

69,6

73,1

75,0

72,5

78,6

85,7

71,2

e

Herderstraße

Ev. ßa

Kirche

Sekundarschule

rt
s

Leverkusen

su
ni

ru
a

St.Maria
Rosenkranz-

königin

Grundschule

M

Jakobistraße

M
aurinusstraße

Be
rg

str
aß

e

Herderstraße

Grei
fsw

ald
er 

Stra
ße

Pyri
tze

r S
tra

ße

Quettinger Straße

Raushofstraße

Quettinger Straße

Libellenweg

Rolandstraße

Stralsunder Straße

M
aashofstraße

Kinderg.

Kinderg.

Kinderg.

4

35

17

4

1

7

2

 z.B.                                                                  

5658950

5658750

5658650

5658700

5658800

5658850

5658900

5659000

32361650

32361700

32361750

32361800

32361850

32361900

5659000

32361650

32361700

32361750

32361800

32361850

32361900

5658950

5658900

5658850

5658800

5658750

5658700

5658650

Öffentliche Gebäude

Bordstein

Schachtdeckel

Vorhandene Flurstücksgrenze

40.32

Wirtschaftsgebäude, Nebenanlagen, Garagen

Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude

Höhe über NHN                                                                                          z.B.                                                                  

Aufstellung (§ 2 BauGB)
Der   Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen   der Rat    der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Beschluss zur                                                                                                gefasst. 
Der Beschluss   des Ausschusses   des Rates    ist am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht worden.

Aufstellung       Änderung      Aufhebung       Einleitung

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
(§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)
Die fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit hat vom ééééééé bis ééééééé stattgefunden.
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange unterrichtet.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt und die ºffentliche
Auslegung für die Dauer eines Monats beschlossen. Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am ééééééé wurde der Satzungsentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gemªÇ Ä 3 Abs. 2 und 
Ä 4 Abs. 2 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé ºffentlich ausgelegt und gleichzeitig
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den geªnderten Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt
und die erneute ºffentliche Auslegung f¿r die Dauer von ééééééé beschlossen. 
Nach orts¿blicher Bekanntmachung am ééééééé wurde der Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung 
gemªÇ Ä 4a Abs. 3 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé erneut ºffentlich ausgelegt 
und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Leverkusen, den ...............................                                                        Der Oberbürgermeister
                                                                                                                Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                         Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé wurde gemªÇ Ä 10 Abs. 3 BauGB
am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht. 
Dem Bebauungsplan wurde eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB beigefügt.
Die Satzung ist am ééééééé in Kraft getreten.

Leverkusen, den ...............................                                                          Der Oberbürgermeister
                                                                                                                  Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                              Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am ééééééé ¿ber die vorgebrachten Stellungnahmen 
entschieden, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO 2017 sowie
§ 7 GO NRW gefasst und die Satzungsbegründung gebilligt.

Leverkusen, den .............................                                                          Der Oberbürgermeister

                                                                                                          ............................................................

Blattschnitt - Übersicht  M 1:5000

Die Unterteilung der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Diese ergibt sich im Rahmen der Ausbauplanung. 
 

Verfahrensvermerke (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Bestand (Katastergrundlage)

Hinweisende Darstellung (keine Festsetzung):

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Rechtsgrundlagen / Katastergrundlage

I. Textliche Festsetzungen    (gemäß § 9 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Vorhandene Flurgrenze

Wichtige Hinweise zur Koordinaten- und Höhengrundlage

- Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
  ETRS89/UTM (LST489 / UTM-Zone 32N).

  Auf Grund der UTM-Abbildungreduktion sind aus ETRS89/UTM-Koordinaten
  ermittelte Strecken (S) vor der Übertragung in die Örtlichkeit mit dem
  für Leverkusen gültigen Maßstabsfaktor m(LEV)=0,99982 zu korrigieren.
  Beispiel: S(Örtlich) = S(UTM) / 0,99982 (Korrekturfaktor +18 mm / 100m)

- Die in m über NHN angegebenen Höhen beziehen sich auf das 
  "Deutsches Haupthöhennetz" 1992 (DHHN92) im Höhenstatus (HST) 170.

  Projekthöhenreferenzbezug: NHN = NN + 0,034 m

Die Katastergrundlage entspricht für den Geltungsbereich

dem Stand vom:.......................

..........................................................................................................

........................................................................... 

.......................................................................... 
ÖBVI  Fachbereich Kataster und Vermessung 

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt.
Vollständige oder auszugsweise hergestellte Vervielfältigungen,
sowie Speicherung auf Datenträger nur mit Erlaubnis des Herausgebers.

Herausgeber:
Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung

Anmerkung :
Im Übrigen gelten für den Bestand die Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse 
in Nordrhein - Westfalen ( Zeichenvorschrift NW )
in der jeweils gültigen Fassung

Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Vorhaben- und Erschlie-
Çungsplan, stimmt mit dem Satzungsbeschluss des  Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé ¿berein.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Leverkusen, den .............................                                                         Der Oberbürgermeister

                                                                                                         ............................................................

öffentliche Parkplätze

Rechtsgrundlagen
 
¶   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.7.1994, in der
     derzeit gültigen Fassung.
¶   Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. B. vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in der derzeit 
     gültigen Fassung.
¶   Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
    (Landesbauordnung 2018 BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. August 2018 und
    zum 01. Januar 2019, in der derzeit gültigen Fassung.
¶   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
    (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990, in der derzeit gültigen 
     Fassung.
¶   Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. d. B. vom 21.11.2017 (BGBI.I S. 3786).
¶   Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, in der derzeit gültigen Fassung.
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Städtebauliche Planung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Stadtplanung 
der Stadt Leverkusen durch Planungsbüro: PÄSSLER SUNDERMANN + PARTNER 

ARCHITEKTEN    STADTPLANER      mbB

BAHNHOFSTRASSE  13A                      42799 LEICHLINGEN 
TELEFON 02175/18786-20                 FAX 02175/18786-30 

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §1-11 BauNVO)

SOSonstiges Sondergebiet §11 BauNVO (siehe textl. Festsetzung Nr. 1.)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB )

0,8
GH 85,5 NHN 

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB u. §16 Abs.2 und §17 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB u. §22 u. §23 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
( §9 Abs.1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BauGB ) 

Grünflächen  (§9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche , Zweckbestimmung: Eingrünungsstreifen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
(siehe auch textliche Festsetzung Nr. 4.3)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft , hier: Biodiversitätsfläche

Anpflanzen von Bäumen (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.1) 

Anpflanzen von Sträuchern (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.2) 

Grundflächenzahl ( GRZ )  (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)                                                          

maximal zulässige Gebäudehöhe über NHN (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)                

Teilbereich im sonstigen Sondergebiet (siehe textl. Festsetzung Nr. 1. Pkt 4.) SO*

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1.      Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 und § 11 BauNVO)

         Sonstiges Sondergebiet SO "Wellpappenwerk"
         Zweckbestimmung: Das Sondergebiet "Wellpappenwerk" dient der Unterbringung von 
         Betrieben und Anlagen für die Herstellung von Wellpappen und Kartonagen
         Zulässig sind:  
         1.  Betriebe und Anlagen zur Herstellung von Wellpappen und Kartonagen mit allen räum-
              lich und funktional zugeordneten Haupt- und Nebenanlagen,
         2.  Räumlich und funktional zugeordnete sonstige bauliche Anlagen und Nebenanlagen, ins-
              besondere bauliche Anlagen für Verwaltungsnutzungen, Sozialräume, KFZ- Stellplätze,
              Garagen, Verkehrsflächen (Zufahrten, Standplätze, Verladehöfe, etc.),
         3.  Wohnungen für Betriebsangehörige, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
              genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
         4.  Im Teil des SO mit der Bezeichnung SO* sind Änderungen, Erneuerungen der vorhan-
              denen Wohnbebauung und dieser in Grundfläche und Baumasse untergeordnete bauli-
              che Erweiterungen zulässig, soweit dort keine Immissionsorte entstehen, an denen die
              Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gemäß Nr. 6.1. d) der Technischen Anleitung zum 
              Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 überschritten werden.
          
2.      Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1.   Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB  i.V.m. § 19 BauNVO)
         Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,8. 
         Als maßgebendes Baugrundstück gilt das gesamte Baugebiet inklusiv der Flächen mit Fest-
         setzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Maßnahmenfläche).
         Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Flächen, die dauerhaft wasserdurchlässig gestal-
         tet sind  (Sicker-, Rasenfugenpflaster) bzw. Flächen mit nachgeschalteter Versickerung bis 
         0,9 überschritten werden.  

2.2.   Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB  i.V.m. § 18 BauNVO)
         Im Plan sind unterschiedliche maximale Gebäudehöhen (GH) über NHN (Normalhöhen Null) 
         für unterschiedliche überbaubare Flächen festgesetzt. Als Gebäudehöhe (GH) gilt bei Flach-
         dächern die Oberkante der Attika und bei Satteldächern die Firsthöhe.
       
2.3.   Technische Aufbauten
         Technische Aufbauten dürfen den höchsten Punkt der Dachfläche bzw. Attika bis zu einer
         Höhe von 3 m überschreiten. Technische Aufbauten sind von den jeweils darunterliegenden 
         Außenwänden um mindestens das Maß ihrer Höhe zurückzusetzen. Die Grundfläche 
         der technischen Aufbauten darf insgesamt 20% der Dachfläche nicht überschreiten. Aus-
         genommen von dieser Regelung sind Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie.
  
3.      Überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen 
          (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB  i.V.m. § 23 und § 14 BauNVO)
         
3.1.   Die im Plan festgesetzten überbaubaren Flächen können durch untergeordnete Bauteile, 
         Fluchttreppen und Vordächer bis 1,5 m, zum Verladehof hin bis 3 m überschritten werden.

3.2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
         stücksflächen, im Bereich der Zufahrten und des Verladehofes zulässig.

4.      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1.   Beseitigung von Niederschlagswasser
         Das auf neu errichteten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist mit Maß-
         nahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung (Verdunstung, Versickerung u. a.)
         vor Ort zu bewirtschaften.

4.2.   Biodiversitätsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
         Auf der im Plan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
         von Natur und Landschaft festgesetzten Fläche ist durch folgende Maßnahmen ein Bereich
         mit erhöhter Biodiversität zu entwickeln:
         - Anpflanzung von heimischer und standortgerechter Wildstauden-Gehölz-Vegetation
         - Geländemodellierung mit Aufschüttungen
         - Anlage von Sickermulden
         - Anlage von Rasenschotterflächen, die auch als Feuerwehrflächen genutzt werden können
         - Anlage von Stein- und Totholzhaufen
         Die Fläche ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.
         Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen etc.) sind innerhalb der Maßnahmen-
         fläche zulässig.

4.3.  Schutz des Sperberhorstes durch Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
         Innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten Fläche ist der vorhandene Park-
         baumbestand zu erhalten. Abgängige Bäume sind entsprechend Festsetzung Nr. 5.1. zu 
         ersetzen und dauerhaft zu erhalten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB ist die Festsetzung zeitlich 
         befristet bis durch eine artenschutzrechtliche Betrachtung und Genehmigung durch die Un-
         tere Naturschutzbehörde sichergestellt ist, dass bei Fällungen und Rodung keine Verbots-
         tatbestände im Sinne von  § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können.
   
5.      Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
         sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)   
         Alle folgenden Anpflanzungen und Einsaaten (5.1 bis 5.6) sind dauerhaft zu erhalten und 
         fachgerecht zu pflegen. Abgängige Bepflanzungen und Einsaaten sind durch Pflanzen 
         gleicher Art und Qualität an gleichem Standort zu ersetzen, zu entwickeln und zu pflegen.

5.1.   Baumpflanzungen
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Bäume zu pflanzen:          Nr. B1 (Acer campestre)  
                                                        Nr. B2 (Fraxinus ornus)
                                                        Nr. B3 (Ostrya carpinifolia)
                                                        Nr. B4 (Quercus cerris)
                                                        Nr. B5 (Sorbus aria)
                                                        Nr. B6 (Tilia cordata 'Roelvo)
         Pflanzqualität jeweils Hochstamm, 3 x verpflanzt, 18/20, m. DB.

5.2.  Sträucher
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Sträucher zu pflanzen:       Qualität Container 60-100
                                                         Nr. S1 Cornus sanguinea
                                                         Nr. S2 Lonicera xylosteum
                                                         Nr. S3 Mespilus germanica
                                                         Nr. S4 Rosa canina
                                                         Nr. S5 Rosa rubiginosa
                                                         Nr. S6 Prunus spinosa
                                                         Nr. S7 Rhamnus cathartica
                                                         Nr. S8 Sambucus racemosa
                                                         Nr. S9 Euonymus europaeus
         Die Untersaat der Sträucher mit Klee ist so zu wählen, dass sie mit Wachstum der Sträu-
         cher verschwindet.
  
5.3.   Feuerwehrzufahrt
         Die Feuerwehrzufahrt ĂFWZñ ist vollflªchig mit Schotterrasenmischung 5103 der Fa. Juliwa -
         Hesa GmbH oder gleichwertig einzusäen.

5.4    Versickerungsmulden 
          Die Versickerungsmulden ĂVñ sind mit Sickerrasen 7301 einzusªen. 

5.5    Sonstige Flächen mit Biotopeinsaat 
         Innerhalb der MaÇnahmenflªche sind sonstige Flªchen mit Biotopeinsaat ĂBEñ f¿r Halb-
         schattenbereiche = RSM 8.1 einzusäen, Variante 4;
         Ausnahme: auf den Schlagschattenbodenflªchen ĂSchl.-Schattenñ der Nordseiten der Hal-
         len sind ergänzend Initialpflanzungen mit je 5 x 5 m2 von Waldsteinia ternata, Galium odora-
         tum, Ajuga reptans, Carex umbrosa, Omphalodes verna, Lamium galeobdolon und Arun-
         cus dioicus vorzusehen.

5.6.   Extensive Dachbegrünung
         Die mit ĂDñ bezeichneten Dachflªchen sind mit mindestens 4 unterschiedlichen Arten von 
         Sprossenansaat mit mindestens 50 g/m2 als extensive Dachbegrünungen anzulegen.
          

Abgrenzung eines Teilbereiches im SO mit gesonderten Festsetzungen 
zum Bestandsschutz (siehe textliche Festsetzung Nr.1 Pkt 4.) 

Einfahrt- / Ausfahrtbereich

Feuerwehrzufahrt 
(die genaue Lage ergibt sich im Baugenehmigungsverfahren)

II. Bauordnungsrechtl. Festsetzungen    (§ 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen sind nur an der Stätte der Leistung 
        und am Gebäude parallel zur Fassade unterhalb der Fensterbrüstung des ersten Oberge-
        schosses zulässig. Es ist nur jeweils eine Werbeanlage zu jeder angrenzenden Straße zu-
        lässig. Werbeanlagen sind mit einer Höhe von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maximal 
        0,20 m und einer Größe von maximal 2 m² zulässig.
        Werbeanlagen sind nur in Form von angestrahlten oder schwach hinterleuchteten Einzel-
        buchstaben zulässig. Ausnahmsweise kann eine einteilige Flachwerbung zugelassen wer-
        den, wenn das Gehäuse nicht größer als die Aufschrift ist. Werbeanlagen mit greller Signal-
        wirkung sowie mit Blink-, Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung sind unzulässig. Beleuchtete Wer-
        beanlagen sind so einzurichten, dass Verkehrsteilnehmer auf der Straße nicht geblendet 
        werden.
  
2.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu privaten Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu privaten Flächen sind nicht zulässig.

3.     Fahnen, Standtransparente, Hinweistafeln auf privaten Flächen
        Fahnenmasten, Standtransparente und fest montierte Hinweistafeln sind in einem Abstand 
        von mindestens 10 m von öffentlichen Flächen zulässig. 
 
4.     Abweichung (§ 69 Abs. 3 BauO NRW)
        Wenn ein mit der Stadt Leverkusen abgestimmtes Werbekonzept vorliegt, kann ausnahms-
        weise von den Festsetzungen unter Punkt 6.1., 6.2., 6.3. gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abge-
        wichen werden.

5.     Vogelverträgliche transparente Fassadenbauteile
        Zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln an durchsichtigen und/oder spiegelnden Flä-
        chen ist bei Ausführung der Fassaden mit transparenten Bauteilen eine vogelverträgliche 
        Ausführung unter Verwendung von reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad von maxi-
        mal 15 %) mit geeigneten Markierungen sicherzustellen.

6.     Insekten- und vogelverträgliche Beleuchtungseinrichtungen
        Zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die Tiere der freien Landschaft durch Licht-
        emissionen und damit verbundene Lockwirkungen sind zur Straßenbeleuchtung insekten- 
        und vogelverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Die Hinweise des Länderausschusses 
        für Immissionsschutz (LAI) über die schädliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf 
        Tiere ï insbesondere auf Vºgel und Insekten ï und Vorschlªge zu deren Minderung sind 
        zu beachten.

7.     Gestaltung von Nebenanlagen 
        Nebenanlagen sind in der gleichen Material- und Farbauswahl der zugehörigen Hauptbau-
        körper zu gestalten. Abfallanlagen und Mülltonnenstellplätze sind so zu positionieren, dass
        sie von öffentlichen Flächen aus nicht einsehbar sind.

8.     Farbgestaltung 
        Die Fassaden der Gebäude innerhalb der beiden im Norden gelegenen überbaubaren Flä-
        chen sind in hellen, gedeckten Farben in Anlehnung an die folgende Farbpalette zu gestal-
        ten: RAL 6018 (gelbgrün), RAL 6019 (weißgrün), RAL 6021 (blassgrün), RAL 6027 
        (lichtgrün), RAL 7035 (lichtgrau) 

         

1.     Bodendenkmalpflege 
        Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und Befunde oder Zeug-
        nisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus urgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz
        zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein Westfalen (Denkmalschutz-
        gesetz DSchG NRW) dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege oder der Unteren 
        Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen unmittelbar zu melden. Bodendenkmal und Entdek-
        kungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 
        und 16 DSchG NRW.
.
2.     Bodenschutz und Altlasten
        Das Betriebsgelände der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ist im 
        Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 
        ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ als Betriebsstandort gef¿hrt. Auf Grundlage der f¿r 
        das vorgenannte Betriebsgelände vorliegenden Untersuchungsbefunde ist eine Gefährdung 
        von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) durch (alt-)nutzungsbedingte bzw. lokal an 
        die Auffüllungsböden gebundene Bodenverunreinigungen bei den  derzeitigen Verhältnissen 
        vor Ort (gewerbliche Nutzung, Oberflächenversiegelungen) nicht zu besorgen. 
        Eine Kennzeichnung der BAK-Flªche ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ im Bebauungs-
        plan gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist angesichts des als gering zu be-
        wertenden Schadstoffpotentials nicht erforderlich. Unbeschadet dessen sind jedoch die in 
        den Auffüllungsböden lokal festgestellten, leicht erhöhten Schadstoffgehalte bei zukünftigen 
        Veränderungen, insbesondere Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen, Re- 
        genwasserversickerungen etc. sowohl im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von 
        Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltechnischen Gesichtspunkten 
        zu berücksichtigen. 
        Art und Umfang der konkret erforderlichen Einzelmaßnahmen sind in Abhängigkeit von den 
        geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen mit dem Fachbereich Umwelt, Untere Boden-
        schutzbehörde (UBB), frühzeitig abzustimmen und festzulegen.

3.     Schutz des Oberbodens
        Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
        Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben 
        wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

4.     Artenschutz
        1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09.
        2. ausnahmsweise ist eine Rodung oder Abbruch von Gebäuden innerhalb der Brutzeit zu-
            lässig, wenn zuvor eine Kontrollbegehung durch eine sachkundige Person durchgeführt 
            wurde und ggf. die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen 
            eingeholt wurde.

5.     Kampfmittelbeseitigung
        Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Insofern sind     
        Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, 
        sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörden, die nächstgele-
        gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
        Erfolgen zukünftig Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
        ten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beach-
        ten.
     
6.     Erdbebenzone
        Das Plangebiet liegt gemäß den Karten der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
        klassen der Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen ( Geologischer Dienst NRW, 
        2006) in der Erdbebenzone 0 / R. Es sind entsprechende bautechnische Maßnahmen  nach 
        DIN 4149 zu treffen.

7.     Starkregenereignisse und Überflutungsschutz
        Bei den geplanten Bauvorhaben ist auszuschließen, dass Gefährdungen durch Überflutun-
        gen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die geplanten Baukörper 
        selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den Bebauungsplan gegebenen 
        Baumöglichkeiten ist daher insbesondere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und
        Terrassen, befestigte Flächen mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. 
        zu vermeiden oder mit geeigneten Mitteln zu sichern sind. Darüber hinaus gehört zu einer Si-
        cherung der Gebäude vor Starkregenereignissen auch eine Rückstausicherung des Kanalan-
        schlusses. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ggf. ein Nachweis zum Überflu-
        tungsschutz zu führen.

8.     Städtebauliche - technische Kriminalprävention
        Es wird empfohlen, die einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
        len - namentlich der technischen und städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsi-
        diums Köln - zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen und kriminalitätssteigernden Faktoren 
        bei Wohngebäuden Garagen (-anlagen) sowie Gewerbeobjekte zu berücksichtigen.
        Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten sie unter: 
        Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de sowie 0221-229-8655 oder 0221-229-8008 
   
9.     Einsichtnahme in technische Regelwerke
        DINïVorschriften und sonstige technische Regelwerke, auf die in den textlichen Festsetzun-
        gen des Bebauungsplanes verwiesen wird, werden bei der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
        Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten zur Ein-
        sichtnahme bereitgehalten.

III.  Hinweise
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Öffentliche Gebäude

Bordstein

Schachtdeckel

Vorhandene Flurstücksgrenze

40.32

Wirtschaftsgebäude, Nebenanlagen, Garagen

Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude

Höhe über NHN                                                                                          z.B.                                                                  

Aufstellung (§ 2 BauGB)
Der   Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen   der Rat    der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Beschluss zur                                                                                                gefasst. 
Der Beschluss   des Ausschusses   des Rates    ist am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht worden.

Aufstellung       Änderung      Aufhebung       Einleitung

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
(§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)
Die fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit hat vom ééééééé bis ééééééé stattgefunden.
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange unterrichtet.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt und die ºffentliche
Auslegung für die Dauer eines Monats beschlossen. Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am ééééééé wurde der Satzungsentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gemªÇ Ä 3 Abs. 2 und 
Ä 4 Abs. 2 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé ºffentlich ausgelegt und gleichzeitig
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den geªnderten Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt
und die erneute ºffentliche Auslegung f¿r die Dauer von ééééééé beschlossen. 
Nach orts¿blicher Bekanntmachung am ééééééé wurde der Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung 
gemªÇ Ä 4a Abs. 3 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé erneut ºffentlich ausgelegt 
und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Leverkusen, den ...............................                                                        Der Oberbürgermeister
                                                                                                                Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                         Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé wurde gemªÇ Ä 10 Abs. 3 BauGB
am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht. 
Dem Bebauungsplan wurde eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB beigefügt.
Die Satzung ist am ééééééé in Kraft getreten.

Leverkusen, den ...............................                                                          Der Oberbürgermeister
                                                                                                                  Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                              Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am ééééééé ¿ber die vorgebrachten Stellungnahmen 
entschieden, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO 2017 sowie
§ 7 GO NRW gefasst und die Satzungsbegründung gebilligt.

Leverkusen, den .............................                                                          Der Oberbürgermeister

                                                                                                          ............................................................

Blattschnitt - Übersicht  M 1:5000

Die Unterteilung der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Diese ergibt sich im Rahmen der Ausbauplanung. 
 

Verfahrensvermerke (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Bestand (Katastergrundlage)

Hinweisende Darstellung (keine Festsetzung):

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Rechtsgrundlagen / Katastergrundlage

I. Textliche Festsetzungen    (gemäß § 9 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Vorhandene Flurgrenze

Wichtige Hinweise zur Koordinaten- und Höhengrundlage

- Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
  ETRS89/UTM (LST489 / UTM-Zone 32N).

  Auf Grund der UTM-Abbildungreduktion sind aus ETRS89/UTM-Koordinaten
  ermittelte Strecken (S) vor der Übertragung in die Örtlichkeit mit dem
  für Leverkusen gültigen Maßstabsfaktor m(LEV)=0,99982 zu korrigieren.
  Beispiel: S(Örtlich) = S(UTM) / 0,99982 (Korrekturfaktor +18 mm / 100m)

- Die in m über NHN angegebenen Höhen beziehen sich auf das 
  "Deutsches Haupthöhennetz" 1992 (DHHN92) im Höhenstatus (HST) 170.

  Projekthöhenreferenzbezug: NHN = NN + 0,034 m

Die Katastergrundlage entspricht für den Geltungsbereich

dem Stand vom:.......................

..........................................................................................................

........................................................................... 

.......................................................................... 
ÖBVI  Fachbereich Kataster und Vermessung 

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt.
Vollständige oder auszugsweise hergestellte Vervielfältigungen,
sowie Speicherung auf Datenträger nur mit Erlaubnis des Herausgebers.

Herausgeber:
Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung

Anmerkung :
Im Übrigen gelten für den Bestand die Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse 
in Nordrhein - Westfalen ( Zeichenvorschrift NW )
in der jeweils gültigen Fassung

Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Vorhaben- und Erschlie-
Çungsplan, stimmt mit dem Satzungsbeschluss des  Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé ¿berein.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Leverkusen, den .............................                                                         Der Oberbürgermeister

                                                                                                         ............................................................

öffentliche Parkplätze

Rechtsgrundlagen
 
¶   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.7.1994, in der
     derzeit gültigen Fassung.
¶   Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. B. vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in der derzeit 
     gültigen Fassung.
¶   Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
    (Landesbauordnung 2018 BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. August 2018 und
    zum 01. Januar 2019, in der derzeit gültigen Fassung.
¶   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
    (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990, in der derzeit gültigen 
     Fassung.
¶   Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. d. B. vom 21.11.2017 (BGBI.I S. 3786).
¶   Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, in der derzeit gültigen Fassung.
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Städtebauliche Planung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Stadtplanung 
der Stadt Leverkusen durch Planungsbüro: PÄSSLER SUNDERMANN + PARTNER 

ARCHITEKTEN    STADTPLANER      mbB

BAHNHOFSTRASSE  13A                      42799 LEICHLINGEN 
TELEFON 02175/18786-20                 FAX 02175/18786-30 

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §1-11 BauNVO)

SOSonstiges Sondergebiet §11 BauNVO (siehe textl. Festsetzung Nr. 1.)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB )

0,8
GH 85,5 NHN 

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB u. §16 Abs.2 und §17 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB u. §22 u. §23 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
( §9 Abs.1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BauGB ) 

Grünflächen  (§9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche , Zweckbestimmung: Eingrünungsstreifen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
(siehe auch textliche Festsetzung Nr. 4.3)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft , hier: Biodiversitätsfläche

Anpflanzen von Bäumen (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.1) 

Anpflanzen von Sträuchern (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.2) 

Grundflächenzahl ( GRZ )  (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)                                                          

maximal zulässige Gebäudehöhe über NHN (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)                

Teilbereich im sonstigen Sondergebiet (siehe textl. Festsetzung Nr. 1. Pkt 4.) SO*

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1.      Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 und § 11 BauNVO)

         Sonstiges Sondergebiet SO "Wellpappenwerk"
         Zweckbestimmung: Das Sondergebiet "Wellpappenwerk" dient der Unterbringung von 
         Betrieben und Anlagen für die Herstellung von Wellpappen und Kartonagen
         Zulässig sind:  
         1.  Betriebe und Anlagen zur Herstellung von Wellpappen und Kartonagen mit allen räum-
              lich und funktional zugeordneten Haupt- und Nebenanlagen,
         2.  Räumlich und funktional zugeordnete sonstige bauliche Anlagen und Nebenanlagen, ins-
              besondere bauliche Anlagen für Verwaltungsnutzungen, Sozialräume, KFZ- Stellplätze,
              Garagen, Verkehrsflächen (Zufahrten, Standplätze, Verladehöfe, etc.),
         3.  Wohnungen für Betriebsangehörige, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
              genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
         4.  Im Teil des SO mit der Bezeichnung SO* sind Änderungen, Erneuerungen der vorhan-
              denen Wohnbebauung und dieser in Grundfläche und Baumasse untergeordnete bauli-
              che Erweiterungen zulässig, soweit dort keine Immissionsorte entstehen, an denen die
              Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gemäß Nr. 6.1. d) der Technischen Anleitung zum 
              Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 überschritten werden.
          
2.      Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1.   Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB  i.V.m. § 19 BauNVO)
         Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,8. 
         Als maßgebendes Baugrundstück gilt das gesamte Baugebiet inklusiv der Flächen mit Fest-
         setzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Maßnahmenfläche).
         Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Flächen, die dauerhaft wasserdurchlässig gestal-
         tet sind  (Sicker-, Rasenfugenpflaster) bzw. Flächen mit nachgeschalteter Versickerung bis 
         0,9 überschritten werden.  

2.2.   Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB  i.V.m. § 18 BauNVO)
         Im Plan sind unterschiedliche maximale Gebäudehöhen (GH) über NHN (Normalhöhen Null) 
         für unterschiedliche überbaubare Flächen festgesetzt. Als Gebäudehöhe (GH) gilt bei Flach-
         dächern die Oberkante der Attika und bei Satteldächern die Firsthöhe.
       
2.3.   Technische Aufbauten
         Technische Aufbauten dürfen den höchsten Punkt der Dachfläche bzw. Attika bis zu einer
         Höhe von 3 m überschreiten. Technische Aufbauten sind von den jeweils darunterliegenden 
         Außenwänden um mindestens das Maß ihrer Höhe zurückzusetzen. Die Grundfläche 
         der technischen Aufbauten darf insgesamt 20% der Dachfläche nicht überschreiten. Aus-
         genommen von dieser Regelung sind Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie.
  
3.      Überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen 
          (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB  i.V.m. § 23 und § 14 BauNVO)
         
3.1.   Die im Plan festgesetzten überbaubaren Flächen können durch untergeordnete Bauteile, 
         Fluchttreppen und Vordächer bis 1,5 m, zum Verladehof hin bis 3 m überschritten werden.

3.2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
         stücksflächen, im Bereich der Zufahrten und des Verladehofes zulässig.

4.      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1.   Beseitigung von Niederschlagswasser
         Das auf neu errichteten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist mit Maß-
         nahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung (Verdunstung, Versickerung u. a.)
         vor Ort zu bewirtschaften.

4.2.   Biodiversitätsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
         Auf der im Plan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
         von Natur und Landschaft festgesetzten Fläche ist durch folgende Maßnahmen ein Bereich
         mit erhöhter Biodiversität zu entwickeln:
         - Anpflanzung von heimischer und standortgerechter Wildstauden-Gehölz-Vegetation
         - Geländemodellierung mit Aufschüttungen
         - Anlage von Sickermulden
         - Anlage von Rasenschotterflächen, die auch als Feuerwehrflächen genutzt werden können
         - Anlage von Stein- und Totholzhaufen
         Die Fläche ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.
         Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen etc.) sind innerhalb der Maßnahmen-
         fläche zulässig.

4.3.  Schutz des Sperberhorstes durch Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
         Innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten Fläche ist der vorhandene Park-
         baumbestand zu erhalten. Abgängige Bäume sind entsprechend Festsetzung Nr. 5.1. zu 
         ersetzen und dauerhaft zu erhalten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB ist die Festsetzung zeitlich 
         befristet bis durch eine artenschutzrechtliche Betrachtung und Genehmigung durch die Un-
         tere Naturschutzbehörde sichergestellt ist, dass bei Fällungen und Rodung keine Verbots-
         tatbestände im Sinne von  § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können.
   
5.      Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
         sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)   
         Alle folgenden Anpflanzungen und Einsaaten (5.1 bis 5.6) sind dauerhaft zu erhalten und 
         fachgerecht zu pflegen. Abgängige Bepflanzungen und Einsaaten sind durch Pflanzen 
         gleicher Art und Qualität an gleichem Standort zu ersetzen, zu entwickeln und zu pflegen.

5.1.   Baumpflanzungen
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Bäume zu pflanzen:          Nr. B1 (Acer campestre)  
                                                        Nr. B2 (Fraxinus ornus)
                                                        Nr. B3 (Ostrya carpinifolia)
                                                        Nr. B4 (Quercus cerris)
                                                        Nr. B5 (Sorbus aria)
                                                        Nr. B6 (Tilia cordata 'Roelvo)
         Pflanzqualität jeweils Hochstamm, 3 x verpflanzt, 18/20, m. DB.

5.2.  Sträucher
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Sträucher zu pflanzen:       Qualität Container 60-100
                                                         Nr. S1 Cornus sanguinea
                                                         Nr. S2 Lonicera xylosteum
                                                         Nr. S3 Mespilus germanica
                                                         Nr. S4 Rosa canina
                                                         Nr. S5 Rosa rubiginosa
                                                         Nr. S6 Prunus spinosa
                                                         Nr. S7 Rhamnus cathartica
                                                         Nr. S8 Sambucus racemosa
                                                         Nr. S9 Euonymus europaeus
         Die Untersaat der Sträucher mit Klee ist so zu wählen, dass sie mit Wachstum der Sträu-
         cher verschwindet.
  
5.3.   Feuerwehrzufahrt
         Die Feuerwehrzufahrt ĂFWZñ ist vollflªchig mit Schotterrasenmischung 5103 der Fa. Juliwa -
         Hesa GmbH oder gleichwertig einzusäen.

5.4    Versickerungsmulden 
          Die Versickerungsmulden ĂVñ sind mit Sickerrasen 7301 einzusªen. 

5.5    Sonstige Flächen mit Biotopeinsaat 
         Innerhalb der MaÇnahmenflªche sind sonstige Flªchen mit Biotopeinsaat ĂBEñ f¿r Halb-
         schattenbereiche = RSM 8.1 einzusäen, Variante 4;
         Ausnahme: auf den Schlagschattenbodenflªchen ĂSchl.-Schattenñ der Nordseiten der Hal-
         len sind ergänzend Initialpflanzungen mit je 5 x 5 m2 von Waldsteinia ternata, Galium odora-
         tum, Ajuga reptans, Carex umbrosa, Omphalodes verna, Lamium galeobdolon und Arun-
         cus dioicus vorzusehen.

5.6.   Extensive Dachbegrünung
         Die mit ĂDñ bezeichneten Dachflªchen sind mit mindestens 4 unterschiedlichen Arten von 
         Sprossenansaat mit mindestens 50 g/m2 als extensive Dachbegrünungen anzulegen.
          

Abgrenzung eines Teilbereiches im SO mit gesonderten Festsetzungen 
zum Bestandsschutz (siehe textliche Festsetzung Nr.1 Pkt 4.) 

Einfahrt- / Ausfahrtbereich

Feuerwehrzufahrt 
(die genaue Lage ergibt sich im Baugenehmigungsverfahren)

II. Bauordnungsrechtl. Festsetzungen    (§ 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen sind nur an der Stätte der Leistung 
        und am Gebäude parallel zur Fassade unterhalb der Fensterbrüstung des ersten Oberge-
        schosses zulässig. Es ist nur jeweils eine Werbeanlage zu jeder angrenzenden Straße zu-
        lässig. Werbeanlagen sind mit einer Höhe von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maximal 
        0,20 m und einer Größe von maximal 2 m² zulässig.
        Werbeanlagen sind nur in Form von angestrahlten oder schwach hinterleuchteten Einzel-
        buchstaben zulässig. Ausnahmsweise kann eine einteilige Flachwerbung zugelassen wer-
        den, wenn das Gehäuse nicht größer als die Aufschrift ist. Werbeanlagen mit greller Signal-
        wirkung sowie mit Blink-, Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung sind unzulässig. Beleuchtete Wer-
        beanlagen sind so einzurichten, dass Verkehrsteilnehmer auf der Straße nicht geblendet 
        werden.
  
2.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu privaten Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu privaten Flächen sind nicht zulässig.

3.     Fahnen, Standtransparente, Hinweistafeln auf privaten Flächen
        Fahnenmasten, Standtransparente und fest montierte Hinweistafeln sind in einem Abstand 
        von mindestens 10 m von öffentlichen Flächen zulässig. 
 
4.     Abweichung (§ 69 Abs. 3 BauO NRW)
        Wenn ein mit der Stadt Leverkusen abgestimmtes Werbekonzept vorliegt, kann ausnahms-
        weise von den Festsetzungen unter Punkt 6.1., 6.2., 6.3. gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abge-
        wichen werden.

5.     Vogelverträgliche transparente Fassadenbauteile
        Zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln an durchsichtigen und/oder spiegelnden Flä-
        chen ist bei Ausführung der Fassaden mit transparenten Bauteilen eine vogelverträgliche 
        Ausführung unter Verwendung von reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad von maxi-
        mal 15 %) mit geeigneten Markierungen sicherzustellen.

6.     Insekten- und vogelverträgliche Beleuchtungseinrichtungen
        Zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die Tiere der freien Landschaft durch Licht-
        emissionen und damit verbundene Lockwirkungen sind zur Straßenbeleuchtung insekten- 
        und vogelverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Die Hinweise des Länderausschusses 
        für Immissionsschutz (LAI) über die schädliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf 
        Tiere ï insbesondere auf Vºgel und Insekten ï und Vorschlªge zu deren Minderung sind 
        zu beachten.

7.     Gestaltung von Nebenanlagen 
        Nebenanlagen sind in der gleichen Material- und Farbauswahl der zugehörigen Hauptbau-
        körper zu gestalten. Abfallanlagen und Mülltonnenstellplätze sind so zu positionieren, dass
        sie von öffentlichen Flächen aus nicht einsehbar sind.

8.     Farbgestaltung 
        Die Fassaden der Gebäude innerhalb der beiden im Norden gelegenen überbaubaren Flä-
        chen sind in hellen, gedeckten Farben in Anlehnung an die folgende Farbpalette zu gestal-
        ten: RAL 6018 (gelbgrün), RAL 6019 (weißgrün), RAL 6021 (blassgrün), RAL 6027 
        (lichtgrün), RAL 7035 (lichtgrau) 

         

1.     Bodendenkmalpflege 
        Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und Befunde oder Zeug-
        nisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus urgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz
        zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein Westfalen (Denkmalschutz-
        gesetz DSchG NRW) dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege oder der Unteren 
        Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen unmittelbar zu melden. Bodendenkmal und Entdek-
        kungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 
        und 16 DSchG NRW.
.
2.     Bodenschutz und Altlasten
        Das Betriebsgelände der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ist im 
        Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 
        ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ als Betriebsstandort gef¿hrt. Auf Grundlage der f¿r 
        das vorgenannte Betriebsgelände vorliegenden Untersuchungsbefunde ist eine Gefährdung 
        von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) durch (alt-)nutzungsbedingte bzw. lokal an 
        die Auffüllungsböden gebundene Bodenverunreinigungen bei den  derzeitigen Verhältnissen 
        vor Ort (gewerbliche Nutzung, Oberflächenversiegelungen) nicht zu besorgen. 
        Eine Kennzeichnung der BAK-Flªche ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ im Bebauungs-
        plan gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist angesichts des als gering zu be-
        wertenden Schadstoffpotentials nicht erforderlich. Unbeschadet dessen sind jedoch die in 
        den Auffüllungsböden lokal festgestellten, leicht erhöhten Schadstoffgehalte bei zukünftigen 
        Veränderungen, insbesondere Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen, Re- 
        genwasserversickerungen etc. sowohl im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von 
        Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltechnischen Gesichtspunkten 
        zu berücksichtigen. 
        Art und Umfang der konkret erforderlichen Einzelmaßnahmen sind in Abhängigkeit von den 
        geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen mit dem Fachbereich Umwelt, Untere Boden-
        schutzbehörde (UBB), frühzeitig abzustimmen und festzulegen.

3.     Schutz des Oberbodens
        Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
        Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben 
        wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

4.     Artenschutz
        1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09.
        2. ausnahmsweise ist eine Rodung oder Abbruch von Gebäuden innerhalb der Brutzeit zu-
            lässig, wenn zuvor eine Kontrollbegehung durch eine sachkundige Person durchgeführt 
            wurde und ggf. die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen 
            eingeholt wurde.

5.     Kampfmittelbeseitigung
        Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Insofern sind     
        Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, 
        sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörden, die nächstgele-
        gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
        Erfolgen zukünftig Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
        ten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beach-
        ten.
     
6.     Erdbebenzone
        Das Plangebiet liegt gemäß den Karten der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
        klassen der Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen ( Geologischer Dienst NRW, 
        2006) in der Erdbebenzone 0 / R. Es sind entsprechende bautechnische Maßnahmen  nach 
        DIN 4149 zu treffen.

7.     Starkregenereignisse und Überflutungsschutz
        Bei den geplanten Bauvorhaben ist auszuschließen, dass Gefährdungen durch Überflutun-
        gen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die geplanten Baukörper 
        selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den Bebauungsplan gegebenen 
        Baumöglichkeiten ist daher insbesondere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und
        Terrassen, befestigte Flächen mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. 
        zu vermeiden oder mit geeigneten Mitteln zu sichern sind. Darüber hinaus gehört zu einer Si-
        cherung der Gebäude vor Starkregenereignissen auch eine Rückstausicherung des Kanalan-
        schlusses. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ggf. ein Nachweis zum Überflu-
        tungsschutz zu führen.

8.     Städtebauliche - technische Kriminalprävention
        Es wird empfohlen, die einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
        len - namentlich der technischen und städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsi-
        diums Köln - zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen und kriminalitätssteigernden Faktoren 
        bei Wohngebäuden Garagen (-anlagen) sowie Gewerbeobjekte zu berücksichtigen.
        Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten sie unter: 
        Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de sowie 0221-229-8655 oder 0221-229-8008 
   
9.     Einsichtnahme in technische Regelwerke
        DINïVorschriften und sonstige technische Regelwerke, auf die in den textlichen Festsetzun-
        gen des Bebauungsplanes verwiesen wird, werden bei der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
        Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten zur Ein-
        sichtnahme bereitgehalten.

III.  Hinweise
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Öffentliche Gebäude

Bordstein

Schachtdeckel

Vorhandene Flurstücksgrenze

40.32

Wirtschaftsgebäude, Nebenanlagen, Garagen

Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude

Höhe über NHN                                                                                          z.B.                                                                  

Aufstellung (§ 2 BauGB)
Der   Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen   der Rat    der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Beschluss zur                                                                                                gefasst. 
Der Beschluss   des Ausschusses   des Rates    ist am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht worden.

Aufstellung       Änderung      Aufhebung       Einleitung

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
(§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)
Die fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit hat vom ééééééé bis ééééééé stattgefunden.
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange unterrichtet.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt und die ºffentliche
Auslegung für die Dauer eines Monats beschlossen. Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am ééééééé wurde der Satzungsentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gemªÇ Ä 3 Abs. 2 und 
Ä 4 Abs. 2 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé ºffentlich ausgelegt und gleichzeitig
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den geªnderten Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt
und die erneute ºffentliche Auslegung f¿r die Dauer von ééééééé beschlossen. 
Nach orts¿blicher Bekanntmachung am ééééééé wurde der Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung 
gemªÇ Ä 4a Abs. 3 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé erneut ºffentlich ausgelegt 
und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Leverkusen, den ...............................                                                        Der Oberbürgermeister
                                                                                                                Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                         Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé wurde gemªÇ Ä 10 Abs. 3 BauGB
am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht. 
Dem Bebauungsplan wurde eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB beigefügt.
Die Satzung ist am ééééééé in Kraft getreten.

Leverkusen, den ...............................                                                          Der Oberbürgermeister
                                                                                                                  Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                              Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am ééééééé ¿ber die vorgebrachten Stellungnahmen 
entschieden, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO 2017 sowie
§ 7 GO NRW gefasst und die Satzungsbegründung gebilligt.

Leverkusen, den .............................                                                          Der Oberbürgermeister

                                                                                                          ............................................................

Blattschnitt - Übersicht  M 1:5000

Die Unterteilung der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Diese ergibt sich im Rahmen der Ausbauplanung. 
 

Verfahrensvermerke (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Bestand (Katastergrundlage)

Hinweisende Darstellung (keine Festsetzung):

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Rechtsgrundlagen / Katastergrundlage

I. Textliche Festsetzungen    (gemäß § 9 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Vorhandene Flurgrenze

Wichtige Hinweise zur Koordinaten- und Höhengrundlage

- Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
  ETRS89/UTM (LST489 / UTM-Zone 32N).

  Auf Grund der UTM-Abbildungreduktion sind aus ETRS89/UTM-Koordinaten
  ermittelte Strecken (S) vor der Übertragung in die Örtlichkeit mit dem
  für Leverkusen gültigen Maßstabsfaktor m(LEV)=0,99982 zu korrigieren.
  Beispiel: S(Örtlich) = S(UTM) / 0,99982 (Korrekturfaktor +18 mm / 100m)

- Die in m über NHN angegebenen Höhen beziehen sich auf das 
  "Deutsches Haupthöhennetz" 1992 (DHHN92) im Höhenstatus (HST) 170.

  Projekthöhenreferenzbezug: NHN = NN + 0,034 m

Die Katastergrundlage entspricht für den Geltungsbereich

dem Stand vom:.......................

..........................................................................................................

........................................................................... 

.......................................................................... 
ÖBVI  Fachbereich Kataster und Vermessung 

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt.
Vollständige oder auszugsweise hergestellte Vervielfältigungen,
sowie Speicherung auf Datenträger nur mit Erlaubnis des Herausgebers.

Herausgeber:
Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung

Anmerkung :
Im Übrigen gelten für den Bestand die Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse 
in Nordrhein - Westfalen ( Zeichenvorschrift NW )
in der jeweils gültigen Fassung

Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Vorhaben- und Erschlie-
Çungsplan, stimmt mit dem Satzungsbeschluss des  Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé ¿berein.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Leverkusen, den .............................                                                         Der Oberbürgermeister

                                                                                                         ............................................................

öffentliche Parkplätze

Rechtsgrundlagen
 
¶   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.7.1994, in der
     derzeit gültigen Fassung.
¶   Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. B. vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in der derzeit 
     gültigen Fassung.
¶   Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
    (Landesbauordnung 2018 BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. August 2018 und
    zum 01. Januar 2019, in der derzeit gültigen Fassung.
¶   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
    (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990, in der derzeit gültigen 
     Fassung.
¶   Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. d. B. vom 21.11.2017 (BGBI.I S. 3786).
¶   Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, in der derzeit gültigen Fassung.
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BLATT 1/1

Städtebauliche Planung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Stadtplanung 
der Stadt Leverkusen durch Planungsbüro: PÄSSLER SUNDERMANN + PARTNER 

ARCHITEKTEN    STADTPLANER      mbB

BAHNHOFSTRASSE  13A                      42799 LEICHLINGEN 
TELEFON 02175/18786-20                 FAX 02175/18786-30 

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §1-11 BauNVO)

SOSonstiges Sondergebiet §11 BauNVO (siehe textl. Festsetzung Nr. 1.)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB )

0,8
GH 85,5 NHN 

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB u. §16 Abs.2 und §17 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB u. §22 u. §23 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
( §9 Abs.1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BauGB ) 

Grünflächen  (§9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche , Zweckbestimmung: Eingrünungsstreifen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
(siehe auch textliche Festsetzung Nr. 4.3)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft , hier: Biodiversitätsfläche

Anpflanzen von Bäumen (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.1) 

Anpflanzen von Sträuchern (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.2) 

Grundflächenzahl ( GRZ )  (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)                                                          

maximal zulässige Gebäudehöhe über NHN (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)                

Teilbereich im sonstigen Sondergebiet (siehe textl. Festsetzung Nr. 1. Pkt 4.) SO*

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1.      Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 und § 11 BauNVO)

         Sonstiges Sondergebiet SO "Wellpappenwerk"
         Zweckbestimmung: Das Sondergebiet "Wellpappenwerk" dient der Unterbringung von 
         Betrieben und Anlagen für die Herstellung von Wellpappen und Kartonagen
         Zulässig sind:  
         1.  Betriebe und Anlagen zur Herstellung von Wellpappen und Kartonagen mit allen räum-
              lich und funktional zugeordneten Haupt- und Nebenanlagen,
         2.  Räumlich und funktional zugeordnete sonstige bauliche Anlagen und Nebenanlagen, ins-
              besondere bauliche Anlagen für Verwaltungsnutzungen, Sozialräume, KFZ- Stellplätze,
              Garagen, Verkehrsflächen (Zufahrten, Standplätze, Verladehöfe, etc.),
         3.  Wohnungen für Betriebsangehörige, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
              genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
         4.  Im Teil des SO mit der Bezeichnung SO* sind Änderungen, Erneuerungen der vorhan-
              denen Wohnbebauung und dieser in Grundfläche und Baumasse untergeordnete bauli-
              che Erweiterungen zulässig, soweit dort keine Immissionsorte entstehen, an denen die
              Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gemäß Nr. 6.1. d) der Technischen Anleitung zum 
              Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 überschritten werden.
          
2.      Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1.   Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB  i.V.m. § 19 BauNVO)
         Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,8. 
         Als maßgebendes Baugrundstück gilt das gesamte Baugebiet inklusiv der Flächen mit Fest-
         setzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Maßnahmenfläche).
         Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Flächen, die dauerhaft wasserdurchlässig gestal-
         tet sind  (Sicker-, Rasenfugenpflaster) bzw. Flächen mit nachgeschalteter Versickerung bis 
         0,9 überschritten werden.  

2.2.   Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB  i.V.m. § 18 BauNVO)
         Im Plan sind unterschiedliche maximale Gebäudehöhen (GH) über NHN (Normalhöhen Null) 
         für unterschiedliche überbaubare Flächen festgesetzt. Als Gebäudehöhe (GH) gilt bei Flach-
         dächern die Oberkante der Attika und bei Satteldächern die Firsthöhe.
       
2.3.   Technische Aufbauten
         Technische Aufbauten dürfen den höchsten Punkt der Dachfläche bzw. Attika bis zu einer
         Höhe von 3 m überschreiten. Technische Aufbauten sind von den jeweils darunterliegenden 
         Außenwänden um mindestens das Maß ihrer Höhe zurückzusetzen. Die Grundfläche 
         der technischen Aufbauten darf insgesamt 20% der Dachfläche nicht überschreiten. Aus-
         genommen von dieser Regelung sind Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie.
  
3.      Überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen 
          (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB  i.V.m. § 23 und § 14 BauNVO)
         
3.1.   Die im Plan festgesetzten überbaubaren Flächen können durch untergeordnete Bauteile, 
         Fluchttreppen und Vordächer bis 1,5 m, zum Verladehof hin bis 3 m überschritten werden.

3.2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
         stücksflächen, im Bereich der Zufahrten und des Verladehofes zulässig.

4.      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1.   Beseitigung von Niederschlagswasser
         Das auf neu errichteten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist mit Maß-
         nahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung (Verdunstung, Versickerung u. a.)
         vor Ort zu bewirtschaften.

4.2.   Biodiversitätsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
         Auf der im Plan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
         von Natur und Landschaft festgesetzten Fläche ist durch folgende Maßnahmen ein Bereich
         mit erhöhter Biodiversität zu entwickeln:
         - Anpflanzung von heimischer und standortgerechter Wildstauden-Gehölz-Vegetation
         - Geländemodellierung mit Aufschüttungen
         - Anlage von Sickermulden
         - Anlage von Rasenschotterflächen, die auch als Feuerwehrflächen genutzt werden können
         - Anlage von Stein- und Totholzhaufen
         Die Fläche ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.
         Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen etc.) sind innerhalb der Maßnahmen-
         fläche zulässig.

4.3.  Schutz des Sperberhorstes durch Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
         Innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten Fläche ist der vorhandene Park-
         baumbestand zu erhalten. Abgängige Bäume sind entsprechend Festsetzung Nr. 5.1. zu 
         ersetzen und dauerhaft zu erhalten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB ist die Festsetzung zeitlich 
         befristet bis durch eine artenschutzrechtliche Betrachtung und Genehmigung durch die Un-
         tere Naturschutzbehörde sichergestellt ist, dass bei Fällungen und Rodung keine Verbots-
         tatbestände im Sinne von  § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können.
   
5.      Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
         sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)   
         Alle folgenden Anpflanzungen und Einsaaten (5.1 bis 5.6) sind dauerhaft zu erhalten und 
         fachgerecht zu pflegen. Abgängige Bepflanzungen und Einsaaten sind durch Pflanzen 
         gleicher Art und Qualität an gleichem Standort zu ersetzen, zu entwickeln und zu pflegen.

5.1.   Baumpflanzungen
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Bäume zu pflanzen:          Nr. B1 (Acer campestre)  
                                                        Nr. B2 (Fraxinus ornus)
                                                        Nr. B3 (Ostrya carpinifolia)
                                                        Nr. B4 (Quercus cerris)
                                                        Nr. B5 (Sorbus aria)
                                                        Nr. B6 (Tilia cordata 'Roelvo)
         Pflanzqualität jeweils Hochstamm, 3 x verpflanzt, 18/20, m. DB.

5.2.  Sträucher
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Sträucher zu pflanzen:       Qualität Container 60-100
                                                         Nr. S1 Cornus sanguinea
                                                         Nr. S2 Lonicera xylosteum
                                                         Nr. S3 Mespilus germanica
                                                         Nr. S4 Rosa canina
                                                         Nr. S5 Rosa rubiginosa
                                                         Nr. S6 Prunus spinosa
                                                         Nr. S7 Rhamnus cathartica
                                                         Nr. S8 Sambucus racemosa
                                                         Nr. S9 Euonymus europaeus
         Die Untersaat der Sträucher mit Klee ist so zu wählen, dass sie mit Wachstum der Sträu-
         cher verschwindet.
  
5.3.   Feuerwehrzufahrt
         Die Feuerwehrzufahrt ĂFWZñ ist vollflªchig mit Schotterrasenmischung 5103 der Fa. Juliwa -
         Hesa GmbH oder gleichwertig einzusäen.

5.4    Versickerungsmulden 
          Die Versickerungsmulden ĂVñ sind mit Sickerrasen 7301 einzusªen. 

5.5    Sonstige Flächen mit Biotopeinsaat 
         Innerhalb der MaÇnahmenflªche sind sonstige Flªchen mit Biotopeinsaat ĂBEñ f¿r Halb-
         schattenbereiche = RSM 8.1 einzusäen, Variante 4;
         Ausnahme: auf den Schlagschattenbodenflªchen ĂSchl.-Schattenñ der Nordseiten der Hal-
         len sind ergänzend Initialpflanzungen mit je 5 x 5 m2 von Waldsteinia ternata, Galium odora-
         tum, Ajuga reptans, Carex umbrosa, Omphalodes verna, Lamium galeobdolon und Arun-
         cus dioicus vorzusehen.

5.6.   Extensive Dachbegrünung
         Die mit ĂDñ bezeichneten Dachflªchen sind mit mindestens 4 unterschiedlichen Arten von 
         Sprossenansaat mit mindestens 50 g/m2 als extensive Dachbegrünungen anzulegen.
          

Abgrenzung eines Teilbereiches im SO mit gesonderten Festsetzungen 
zum Bestandsschutz (siehe textliche Festsetzung Nr.1 Pkt 4.) 

Einfahrt- / Ausfahrtbereich

Feuerwehrzufahrt 
(die genaue Lage ergibt sich im Baugenehmigungsverfahren)

II. Bauordnungsrechtl. Festsetzungen    (§ 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen sind nur an der Stätte der Leistung 
        und am Gebäude parallel zur Fassade unterhalb der Fensterbrüstung des ersten Oberge-
        schosses zulässig. Es ist nur jeweils eine Werbeanlage zu jeder angrenzenden Straße zu-
        lässig. Werbeanlagen sind mit einer Höhe von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maximal 
        0,20 m und einer Größe von maximal 2 m² zulässig.
        Werbeanlagen sind nur in Form von angestrahlten oder schwach hinterleuchteten Einzel-
        buchstaben zulässig. Ausnahmsweise kann eine einteilige Flachwerbung zugelassen wer-
        den, wenn das Gehäuse nicht größer als die Aufschrift ist. Werbeanlagen mit greller Signal-
        wirkung sowie mit Blink-, Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung sind unzulässig. Beleuchtete Wer-
        beanlagen sind so einzurichten, dass Verkehrsteilnehmer auf der Straße nicht geblendet 
        werden.
  
2.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu privaten Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu privaten Flächen sind nicht zulässig.

3.     Fahnen, Standtransparente, Hinweistafeln auf privaten Flächen
        Fahnenmasten, Standtransparente und fest montierte Hinweistafeln sind in einem Abstand 
        von mindestens 10 m von öffentlichen Flächen zulässig. 
 
4.     Abweichung (§ 69 Abs. 3 BauO NRW)
        Wenn ein mit der Stadt Leverkusen abgestimmtes Werbekonzept vorliegt, kann ausnahms-
        weise von den Festsetzungen unter Punkt 6.1., 6.2., 6.3. gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abge-
        wichen werden.

5.     Vogelverträgliche transparente Fassadenbauteile
        Zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln an durchsichtigen und/oder spiegelnden Flä-
        chen ist bei Ausführung der Fassaden mit transparenten Bauteilen eine vogelverträgliche 
        Ausführung unter Verwendung von reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad von maxi-
        mal 15 %) mit geeigneten Markierungen sicherzustellen.

6.     Insekten- und vogelverträgliche Beleuchtungseinrichtungen
        Zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die Tiere der freien Landschaft durch Licht-
        emissionen und damit verbundene Lockwirkungen sind zur Straßenbeleuchtung insekten- 
        und vogelverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Die Hinweise des Länderausschusses 
        für Immissionsschutz (LAI) über die schädliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf 
        Tiere ï insbesondere auf Vºgel und Insekten ï und Vorschlªge zu deren Minderung sind 
        zu beachten.

7.     Gestaltung von Nebenanlagen 
        Nebenanlagen sind in der gleichen Material- und Farbauswahl der zugehörigen Hauptbau-
        körper zu gestalten. Abfallanlagen und Mülltonnenstellplätze sind so zu positionieren, dass
        sie von öffentlichen Flächen aus nicht einsehbar sind.

8.     Farbgestaltung 
        Die Fassaden der Gebäude innerhalb der beiden im Norden gelegenen überbaubaren Flä-
        chen sind in hellen, gedeckten Farben in Anlehnung an die folgende Farbpalette zu gestal-
        ten: RAL 6018 (gelbgrün), RAL 6019 (weißgrün), RAL 6021 (blassgrün), RAL 6027 
        (lichtgrün), RAL 7035 (lichtgrau) 

         

1.     Bodendenkmalpflege 
        Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und Befunde oder Zeug-
        nisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus urgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz
        zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein Westfalen (Denkmalschutz-
        gesetz DSchG NRW) dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege oder der Unteren 
        Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen unmittelbar zu melden. Bodendenkmal und Entdek-
        kungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 
        und 16 DSchG NRW.
.
2.     Bodenschutz und Altlasten
        Das Betriebsgelände der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ist im 
        Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 
        ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ als Betriebsstandort gef¿hrt. Auf Grundlage der f¿r 
        das vorgenannte Betriebsgelände vorliegenden Untersuchungsbefunde ist eine Gefährdung 
        von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) durch (alt-)nutzungsbedingte bzw. lokal an 
        die Auffüllungsböden gebundene Bodenverunreinigungen bei den  derzeitigen Verhältnissen 
        vor Ort (gewerbliche Nutzung, Oberflächenversiegelungen) nicht zu besorgen. 
        Eine Kennzeichnung der BAK-Flªche ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ im Bebauungs-
        plan gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist angesichts des als gering zu be-
        wertenden Schadstoffpotentials nicht erforderlich. Unbeschadet dessen sind jedoch die in 
        den Auffüllungsböden lokal festgestellten, leicht erhöhten Schadstoffgehalte bei zukünftigen 
        Veränderungen, insbesondere Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen, Re- 
        genwasserversickerungen etc. sowohl im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von 
        Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltechnischen Gesichtspunkten 
        zu berücksichtigen. 
        Art und Umfang der konkret erforderlichen Einzelmaßnahmen sind in Abhängigkeit von den 
        geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen mit dem Fachbereich Umwelt, Untere Boden-
        schutzbehörde (UBB), frühzeitig abzustimmen und festzulegen.

3.     Schutz des Oberbodens
        Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
        Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben 
        wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

4.     Artenschutz
        1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09.
        2. ausnahmsweise ist eine Rodung oder Abbruch von Gebäuden innerhalb der Brutzeit zu-
            lässig, wenn zuvor eine Kontrollbegehung durch eine sachkundige Person durchgeführt 
            wurde und ggf. die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen 
            eingeholt wurde.

5.     Kampfmittelbeseitigung
        Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Insofern sind     
        Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, 
        sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörden, die nächstgele-
        gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
        Erfolgen zukünftig Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
        ten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beach-
        ten.
     
6.     Erdbebenzone
        Das Plangebiet liegt gemäß den Karten der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
        klassen der Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen ( Geologischer Dienst NRW, 
        2006) in der Erdbebenzone 0 / R. Es sind entsprechende bautechnische Maßnahmen  nach 
        DIN 4149 zu treffen.

7.     Starkregenereignisse und Überflutungsschutz
        Bei den geplanten Bauvorhaben ist auszuschließen, dass Gefährdungen durch Überflutun-
        gen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die geplanten Baukörper 
        selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den Bebauungsplan gegebenen 
        Baumöglichkeiten ist daher insbesondere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und
        Terrassen, befestigte Flächen mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. 
        zu vermeiden oder mit geeigneten Mitteln zu sichern sind. Darüber hinaus gehört zu einer Si-
        cherung der Gebäude vor Starkregenereignissen auch eine Rückstausicherung des Kanalan-
        schlusses. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ggf. ein Nachweis zum Überflu-
        tungsschutz zu führen.

8.     Städtebauliche - technische Kriminalprävention
        Es wird empfohlen, die einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
        len - namentlich der technischen und städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsi-
        diums Köln - zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen und kriminalitätssteigernden Faktoren 
        bei Wohngebäuden Garagen (-anlagen) sowie Gewerbeobjekte zu berücksichtigen.
        Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten sie unter: 
        Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de sowie 0221-229-8655 oder 0221-229-8008 
   
9.     Einsichtnahme in technische Regelwerke
        DINïVorschriften und sonstige technische Regelwerke, auf die in den textlichen Festsetzun-
        gen des Bebauungsplanes verwiesen wird, werden bei der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
        Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten zur Ein-
        sichtnahme bereitgehalten.

III.  Hinweise
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Öffentliche Gebäude

Bordstein

Schachtdeckel

Vorhandene Flurstücksgrenze

40.32

Wirtschaftsgebäude, Nebenanlagen, Garagen

Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude

Höhe über NHN                                                                                          z.B.                                                                  

Aufstellung (§ 2 BauGB)
Der   Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen   der Rat    der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Beschluss zur                                                                                                gefasst. 
Der Beschluss   des Ausschusses   des Rates    ist am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht worden.

Aufstellung       Änderung      Aufhebung       Einleitung

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
(§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)
Die fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit hat vom ééééééé bis ééééééé stattgefunden.
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange unterrichtet.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt und die ºffentliche
Auslegung für die Dauer eines Monats beschlossen. Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am ééééééé wurde der Satzungsentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gemªÇ Ä 3 Abs. 2 und 
Ä 4 Abs. 2 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé ºffentlich ausgelegt und gleichzeitig
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB)
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung 
am ééééééé den geªnderten Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung und Umweltbericht gebilligt
und die erneute ºffentliche Auslegung f¿r die Dauer von ééééééé beschlossen. 
Nach orts¿blicher Bekanntmachung am ééééééé wurde der Bebauungsplanentwurf mit Begr¿ndung 
gemªÇ Ä 4a Abs. 3 BauGB vom ééééééé bis einschlieÇlich ééééééé erneut ºffentlich ausgelegt 
und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Leverkusen, den ...............................                                                        Der Oberbürgermeister
                                                                                                                Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                         Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé wurde gemªÇ Ä 10 Abs. 3 BauGB
am ééééééé orts¿blich bekannt gemacht. 
Dem Bebauungsplan wurde eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB beigefügt.
Die Satzung ist am ééééééé in Kraft getreten.

Leverkusen, den ...............................                                                          Der Oberbürgermeister
                                                                                                                  Fachbereich Stadtplanung
                                                                                                                              Im Auftrag

                                                                                                         ...........................................................

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am ééééééé ¿ber die vorgebrachten Stellungnahmen 
entschieden, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO 2017 sowie
§ 7 GO NRW gefasst und die Satzungsbegründung gebilligt.

Leverkusen, den .............................                                                          Der Oberbürgermeister

                                                                                                          ............................................................

Blattschnitt - Übersicht  M 1:5000

Die Unterteilung der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Diese ergibt sich im Rahmen der Ausbauplanung. 
 

Verfahrensvermerke (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Bestand (Katastergrundlage)

Hinweisende Darstellung (keine Festsetzung):

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Rechtsgrundlagen / Katastergrundlage

I. Textliche Festsetzungen    (gemäß § 9 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Vorhandene Flurgrenze

Wichtige Hinweise zur Koordinaten- und Höhengrundlage

- Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
  ETRS89/UTM (LST489 / UTM-Zone 32N).

  Auf Grund der UTM-Abbildungreduktion sind aus ETRS89/UTM-Koordinaten
  ermittelte Strecken (S) vor der Übertragung in die Örtlichkeit mit dem
  für Leverkusen gültigen Maßstabsfaktor m(LEV)=0,99982 zu korrigieren.
  Beispiel: S(Örtlich) = S(UTM) / 0,99982 (Korrekturfaktor +18 mm / 100m)

- Die in m über NHN angegebenen Höhen beziehen sich auf das 
  "Deutsches Haupthöhennetz" 1992 (DHHN92) im Höhenstatus (HST) 170.

  Projekthöhenreferenzbezug: NHN = NN + 0,034 m

Die Katastergrundlage entspricht für den Geltungsbereich

dem Stand vom:.......................

..........................................................................................................

........................................................................... 

.......................................................................... 
ÖBVI  Fachbereich Kataster und Vermessung 

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt.
Vollständige oder auszugsweise hergestellte Vervielfältigungen,
sowie Speicherung auf Datenträger nur mit Erlaubnis des Herausgebers.

Herausgeber:
Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung

Anmerkung :
Im Übrigen gelten für den Bestand die Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse 
in Nordrhein - Westfalen ( Zeichenvorschrift NW )
in der jeweils gültigen Fassung

Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Vorhaben- und Erschlie-
Çungsplan, stimmt mit dem Satzungsbeschluss des  Rates der Stadt Leverkusen vom ééééééé ¿berein.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Leverkusen, den .............................                                                         Der Oberbürgermeister

                                                                                                         ............................................................

öffentliche Parkplätze

Rechtsgrundlagen
 
¶   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.7.1994, in der
     derzeit gültigen Fassung.
¶   Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. d. B. vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in der derzeit 
     gültigen Fassung.
¶   Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
    (Landesbauordnung 2018 BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. August 2018 und
    zum 01. Januar 2019, in der derzeit gültigen Fassung.
¶   Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
    (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990, in der derzeit gültigen 
     Fassung.
¶   Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. d. B. vom 21.11.2017 (BGBI.I S. 3786).
¶   Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, in der derzeit gültigen Fassung.
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Städtebauliche Planung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Stadtplanung 
der Stadt Leverkusen durch Planungsbüro: PÄSSLER SUNDERMANN + PARTNER 

ARCHITEKTEN    STADTPLANER      mbB

BAHNHOFSTRASSE  13A                      42799 LEICHLINGEN 
TELEFON 02175/18786-20                 FAX 02175/18786-30 

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §1-11 BauNVO)

SOSonstiges Sondergebiet §11 BauNVO (siehe textl. Festsetzung Nr. 1.)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB )

0,8
GH 85,5 NHN 

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB u. §16 Abs.2 und §17 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB u. §22 u. §23 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
( §9 Abs.1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BauGB ) 

Grünflächen  (§9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche , Zweckbestimmung: Eingrünungsstreifen

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
(siehe auch textliche Festsetzung Nr. 4.3)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft , hier: Biodiversitätsfläche

Anpflanzen von Bäumen (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.1) 

Anpflanzen von Sträuchern (siehe auch textliche Festsetzung Nr. 5.2) 

Grundflächenzahl ( GRZ )  (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)                                                          

maximal zulässige Gebäudehöhe über NHN (siehe textl. Festsetzung Nr. 2.2)                

Teilbereich im sonstigen Sondergebiet (siehe textl. Festsetzung Nr. 1. Pkt 4.) SO*

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1.      Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 und § 11 BauNVO)

         Sonstiges Sondergebiet SO "Wellpappenwerk"
         Zweckbestimmung: Das Sondergebiet "Wellpappenwerk" dient der Unterbringung von 
         Betrieben und Anlagen für die Herstellung von Wellpappen und Kartonagen
         Zulässig sind:  
         1.  Betriebe und Anlagen zur Herstellung von Wellpappen und Kartonagen mit allen räum-
              lich und funktional zugeordneten Haupt- und Nebenanlagen,
         2.  Räumlich und funktional zugeordnete sonstige bauliche Anlagen und Nebenanlagen, ins-
              besondere bauliche Anlagen für Verwaltungsnutzungen, Sozialräume, KFZ- Stellplätze,
              Garagen, Verkehrsflächen (Zufahrten, Standplätze, Verladehöfe, etc.),
         3.  Wohnungen für Betriebsangehörige, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
              genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
         4.  Im Teil des SO mit der Bezeichnung SO* sind Änderungen, Erneuerungen der vorhan-
              denen Wohnbebauung und dieser in Grundfläche und Baumasse untergeordnete bauli-
              che Erweiterungen zulässig, soweit dort keine Immissionsorte entstehen, an denen die
              Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gemäß Nr. 6.1. d) der Technischen Anleitung zum 
              Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 überschritten werden.
          
2.      Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1.   Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB  i.V.m. § 19 BauNVO)
         Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,8. 
         Als maßgebendes Baugrundstück gilt das gesamte Baugebiet inklusiv der Flächen mit Fest-
         setzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Maßnahmenfläche).
         Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Flächen, die dauerhaft wasserdurchlässig gestal-
         tet sind  (Sicker-, Rasenfugenpflaster) bzw. Flächen mit nachgeschalteter Versickerung bis 
         0,9 überschritten werden.  

2.2.   Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB  i.V.m. § 18 BauNVO)
         Im Plan sind unterschiedliche maximale Gebäudehöhen (GH) über NHN (Normalhöhen Null) 
         für unterschiedliche überbaubare Flächen festgesetzt. Als Gebäudehöhe (GH) gilt bei Flach-
         dächern die Oberkante der Attika und bei Satteldächern die Firsthöhe.
       
2.3.   Technische Aufbauten
         Technische Aufbauten dürfen den höchsten Punkt der Dachfläche bzw. Attika bis zu einer
         Höhe von 3 m überschreiten. Technische Aufbauten sind von den jeweils darunterliegenden 
         Außenwänden um mindestens das Maß ihrer Höhe zurückzusetzen. Die Grundfläche 
         der technischen Aufbauten darf insgesamt 20% der Dachfläche nicht überschreiten. Aus-
         genommen von dieser Regelung sind Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie.
  
3.      Überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen 
          (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB  i.V.m. § 23 und § 14 BauNVO)
         
3.1.   Die im Plan festgesetzten überbaubaren Flächen können durch untergeordnete Bauteile, 
         Fluchttreppen und Vordächer bis 1,5 m, zum Verladehof hin bis 3 m überschritten werden.

3.2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
         stücksflächen, im Bereich der Zufahrten und des Verladehofes zulässig.

4.      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1.   Beseitigung von Niederschlagswasser
         Das auf neu errichteten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist mit Maß-
         nahmen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung (Verdunstung, Versickerung u. a.)
         vor Ort zu bewirtschaften.

4.2.   Biodiversitätsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
         Auf der im Plan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
         von Natur und Landschaft festgesetzten Fläche ist durch folgende Maßnahmen ein Bereich
         mit erhöhter Biodiversität zu entwickeln:
         - Anpflanzung von heimischer und standortgerechter Wildstauden-Gehölz-Vegetation
         - Geländemodellierung mit Aufschüttungen
         - Anlage von Sickermulden
         - Anlage von Rasenschotterflächen, die auch als Feuerwehrflächen genutzt werden können
         - Anlage von Stein- und Totholzhaufen
         Die Fläche ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.
         Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen etc.) sind innerhalb der Maßnahmen-
         fläche zulässig.

4.3.  Schutz des Sperberhorstes durch Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
         Innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten Fläche ist der vorhandene Park-
         baumbestand zu erhalten. Abgängige Bäume sind entsprechend Festsetzung Nr. 5.1. zu 
         ersetzen und dauerhaft zu erhalten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB ist die Festsetzung zeitlich 
         befristet bis durch eine artenschutzrechtliche Betrachtung und Genehmigung durch die Un-
         tere Naturschutzbehörde sichergestellt ist, dass bei Fällungen und Rodung keine Verbots-
         tatbestände im Sinne von  § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können.
   
5.      Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
         sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)   
         Alle folgenden Anpflanzungen und Einsaaten (5.1 bis 5.6) sind dauerhaft zu erhalten und 
         fachgerecht zu pflegen. Abgängige Bepflanzungen und Einsaaten sind durch Pflanzen 
         gleicher Art und Qualität an gleichem Standort zu ersetzen, zu entwickeln und zu pflegen.

5.1.   Baumpflanzungen
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Bäume zu pflanzen:          Nr. B1 (Acer campestre)  
                                                        Nr. B2 (Fraxinus ornus)
                                                        Nr. B3 (Ostrya carpinifolia)
                                                        Nr. B4 (Quercus cerris)
                                                        Nr. B5 (Sorbus aria)
                                                        Nr. B6 (Tilia cordata 'Roelvo)
         Pflanzqualität jeweils Hochstamm, 3 x verpflanzt, 18/20, m. DB.

5.2.  Sträucher
         An den im Plan mit nachfolgenden Nummerierungen gekennzeichneten Stellen sind folgen-
         de Sträucher zu pflanzen:       Qualität Container 60-100
                                                         Nr. S1 Cornus sanguinea
                                                         Nr. S2 Lonicera xylosteum
                                                         Nr. S3 Mespilus germanica
                                                         Nr. S4 Rosa canina
                                                         Nr. S5 Rosa rubiginosa
                                                         Nr. S6 Prunus spinosa
                                                         Nr. S7 Rhamnus cathartica
                                                         Nr. S8 Sambucus racemosa
                                                         Nr. S9 Euonymus europaeus
         Die Untersaat der Sträucher mit Klee ist so zu wählen, dass sie mit Wachstum der Sträu-
         cher verschwindet.
  
5.3.   Feuerwehrzufahrt
         Die Feuerwehrzufahrt ĂFWZñ ist vollflªchig mit Schotterrasenmischung 5103 der Fa. Juliwa -
         Hesa GmbH oder gleichwertig einzusäen.

5.4    Versickerungsmulden 
          Die Versickerungsmulden ĂVñ sind mit Sickerrasen 7301 einzusªen. 

5.5    Sonstige Flächen mit Biotopeinsaat 
         Innerhalb der MaÇnahmenflªche sind sonstige Flªchen mit Biotopeinsaat ĂBEñ f¿r Halb-
         schattenbereiche = RSM 8.1 einzusäen, Variante 4;
         Ausnahme: auf den Schlagschattenbodenflªchen ĂSchl.-Schattenñ der Nordseiten der Hal-
         len sind ergänzend Initialpflanzungen mit je 5 x 5 m2 von Waldsteinia ternata, Galium odora-
         tum, Ajuga reptans, Carex umbrosa, Omphalodes verna, Lamium galeobdolon und Arun-
         cus dioicus vorzusehen.

5.6.   Extensive Dachbegrünung
         Die mit ĂDñ bezeichneten Dachflªchen sind mit mindestens 4 unterschiedlichen Arten von 
         Sprossenansaat mit mindestens 50 g/m2 als extensive Dachbegrünungen anzulegen.
          

Abgrenzung eines Teilbereiches im SO mit gesonderten Festsetzungen 
zum Bestandsschutz (siehe textliche Festsetzung Nr.1 Pkt 4.) 

Einfahrt- / Ausfahrtbereich

Feuerwehrzufahrt 
(die genaue Lage ergibt sich im Baugenehmigungsverfahren)

II. Bauordnungsrechtl. Festsetzungen    (§ 9 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu öffentlichen Flächen sind nur an der Stätte der Leistung 
        und am Gebäude parallel zur Fassade unterhalb der Fensterbrüstung des ersten Oberge-
        schosses zulässig. Es ist nur jeweils eine Werbeanlage zu jeder angrenzenden Straße zu-
        lässig. Werbeanlagen sind mit einer Höhe von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maximal 
        0,20 m und einer Größe von maximal 2 m² zulässig.
        Werbeanlagen sind nur in Form von angestrahlten oder schwach hinterleuchteten Einzel-
        buchstaben zulässig. Ausnahmsweise kann eine einteilige Flachwerbung zugelassen wer-
        den, wenn das Gehäuse nicht größer als die Aufschrift ist. Werbeanlagen mit greller Signal-
        wirkung sowie mit Blink-, Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung sind unzulässig. Beleuchtete Wer-
        beanlagen sind so einzurichten, dass Verkehrsteilnehmer auf der Straße nicht geblendet 
        werden.
  
2.     Werbeanlagen an Gebäuden mit Ausrichtung zu privaten Flächen
        Werbeanlagen mit Ausrichtung zu privaten Flächen sind nicht zulässig.

3.     Fahnen, Standtransparente, Hinweistafeln auf privaten Flächen
        Fahnenmasten, Standtransparente und fest montierte Hinweistafeln sind in einem Abstand 
        von mindestens 10 m von öffentlichen Flächen zulässig. 
 
4.     Abweichung (§ 69 Abs. 3 BauO NRW)
        Wenn ein mit der Stadt Leverkusen abgestimmtes Werbekonzept vorliegt, kann ausnahms-
        weise von den Festsetzungen unter Punkt 6.1., 6.2., 6.3. gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abge-
        wichen werden.

5.     Vogelverträgliche transparente Fassadenbauteile
        Zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln an durchsichtigen und/oder spiegelnden Flä-
        chen ist bei Ausführung der Fassaden mit transparenten Bauteilen eine vogelverträgliche 
        Ausführung unter Verwendung von reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad von maxi-
        mal 15 %) mit geeigneten Markierungen sicherzustellen.

6.     Insekten- und vogelverträgliche Beleuchtungseinrichtungen
        Zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die Tiere der freien Landschaft durch Licht-
        emissionen und damit verbundene Lockwirkungen sind zur Straßenbeleuchtung insekten- 
        und vogelverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Die Hinweise des Länderausschusses 
        für Immissionsschutz (LAI) über die schädliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf 
        Tiere ï insbesondere auf Vºgel und Insekten ï und Vorschlªge zu deren Minderung sind 
        zu beachten.

7.     Gestaltung von Nebenanlagen 
        Nebenanlagen sind in der gleichen Material- und Farbauswahl der zugehörigen Hauptbau-
        körper zu gestalten. Abfallanlagen und Mülltonnenstellplätze sind so zu positionieren, dass
        sie von öffentlichen Flächen aus nicht einsehbar sind.

8.     Farbgestaltung 
        Die Fassaden der Gebäude innerhalb der beiden im Norden gelegenen überbaubaren Flä-
        chen sind in hellen, gedeckten Farben in Anlehnung an die folgende Farbpalette zu gestal-
        ten: RAL 6018 (gelbgrün), RAL 6019 (weißgrün), RAL 6021 (blassgrün), RAL 6027 
        (lichtgrün), RAL 7035 (lichtgrau) 

         

1.     Bodendenkmalpflege 
        Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und Befunde oder Zeug-
        nisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus urgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz
        zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein Westfalen (Denkmalschutz-
        gesetz DSchG NRW) dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege oder der Unteren 
        Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen unmittelbar zu melden. Bodendenkmal und Entdek-
        kungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 
        und 16 DSchG NRW.
.
2.     Bodenschutz und Altlasten
        Das Betriebsgelände der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ist im 
        Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 
        ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ als Betriebsstandort gef¿hrt. Auf Grundlage der f¿r 
        das vorgenannte Betriebsgelände vorliegenden Untersuchungsbefunde ist eine Gefährdung 
        von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) durch (alt-)nutzungsbedingte bzw. lokal an 
        die Auffüllungsböden gebundene Bodenverunreinigungen bei den  derzeitigen Verhältnissen 
        vor Ort (gewerbliche Nutzung, Oberflächenversiegelungen) nicht zu besorgen. 
        Eine Kennzeichnung der BAK-Flªche ĂNE2172 - Wellpappenwerk Gierlichsñ im Bebauungs-
        plan gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist angesichts des als gering zu be-
        wertenden Schadstoffpotentials nicht erforderlich. Unbeschadet dessen sind jedoch die in 
        den Auffüllungsböden lokal festgestellten, leicht erhöhten Schadstoffgehalte bei zukünftigen 
        Veränderungen, insbesondere Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen, Re- 
        genwasserversickerungen etc. sowohl im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von 
        Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltechnischen Gesichtspunkten 
        zu berücksichtigen. 
        Art und Umfang der konkret erforderlichen Einzelmaßnahmen sind in Abhängigkeit von den 
        geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen mit dem Fachbereich Umwelt, Untere Boden-
        schutzbehörde (UBB), frühzeitig abzustimmen und festzulegen.

3.     Schutz des Oberbodens
        Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
        Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben 
        wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

4.     Artenschutz
        1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09.
        2. ausnahmsweise ist eine Rodung oder Abbruch von Gebäuden innerhalb der Brutzeit zu-
            lässig, wenn zuvor eine Kontrollbegehung durch eine sachkundige Person durchgeführt 
            wurde und ggf. die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen 
            eingeholt wurde.

5.     Kampfmittelbeseitigung
        Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Insofern sind     
        Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, 
        sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörden, die nächstgele-
        gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
        Erfolgen zukünftig Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
        ten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beach-
        ten.
     
6.     Erdbebenzone
        Das Plangebiet liegt gemäß den Karten der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
        klassen der Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen ( Geologischer Dienst NRW, 
        2006) in der Erdbebenzone 0 / R. Es sind entsprechende bautechnische Maßnahmen  nach 
        DIN 4149 zu treffen.

7.     Starkregenereignisse und Überflutungsschutz
        Bei den geplanten Bauvorhaben ist auszuschließen, dass Gefährdungen durch Überflutun-
        gen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die geplanten Baukörper 
        selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den Bebauungsplan gegebenen 
        Baumöglichkeiten ist daher insbesondere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und
        Terrassen, befestigte Flächen mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. 
        zu vermeiden oder mit geeigneten Mitteln zu sichern sind. Darüber hinaus gehört zu einer Si-
        cherung der Gebäude vor Starkregenereignissen auch eine Rückstausicherung des Kanalan-
        schlusses. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ggf. ein Nachweis zum Überflu-
        tungsschutz zu führen.

8.     Städtebauliche - technische Kriminalprävention
        Es wird empfohlen, die einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
        len - namentlich der technischen und städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsi-
        diums Köln - zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen und kriminalitätssteigernden Faktoren 
        bei Wohngebäuden Garagen (-anlagen) sowie Gewerbeobjekte zu berücksichtigen.
        Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten sie unter: 
        Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de sowie 0221-229-8655 oder 0221-229-8008 
   
9.     Einsichtnahme in technische Regelwerke
        DINïVorschriften und sonstige technische Regelwerke, auf die in den textlichen Festsetzun-
        gen des Bebauungsplanes verwiesen wird, werden bei der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
        Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten zur Ein-
        sichtnahme bereitgehalten.

III.  Hinweise

Maßstab 1:500       Stand: 01.07.2021
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1. ALLGEMEINES 
1.1 Anlass und Auftrag 

Veranlasst durch die geplante Errichtung eines vollautomatischen Hochregallagers und 

einer neuen Versandhalle nebst Verladezone auf dem Gelªnde der Wellpappenwerk 

Franz Gierlichs GmbH & Co. KG erfolgt die bauplanungsrechtliche Vorbereitung des Vor-

habens sowie die Festlegung des k¿nftigen Rahmens zur Standortentwicklung. 

Hierf¿r steht eine aktuell als Gr¿nland genutzte Erweiterungsflªche im Norden und der 

Standraum einer bestehenden Lagerhalle zur Verf¿gung die abgebrochen werden soll. 

Dar¿ber hinaus werden angrenzende Verkehrsflªchen in der Gemarkung L¿tzenkirchen, 

Flur 017 im Bereich MaurinusstraÇe angepasst bzw. neu geordnet. 

Im Rahmen der fr¿hzeitigen Fachbereichsbeteiligung wurde seitens der unteren Natur-

schutzbehºrde der Stadt Leverkusen eine Artenschutzpr¿fung (ASP) gefordert. 

Zur Erarbeitung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum Bebauungsplan Nr. 256/II 

"Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs, nºrdlich HerderstraÇe und westlich Maurinus-

straÇeñ wurde der Unterzeichner, Sven Peuker, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt BDLA / 

Umweltplanung und Geoinformation, Lehner Mühle 24, 51381 Leverkusen, mit Schreiben 
vom 04. Feb. 2020 durch die Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG beauf-

tragt. 

 

 

1.2 Rechtl iche Grundlagen 

ALLGEMEINE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN 

Die Belange des besonderen und strengen ARTENSCHUTZES und damit das Erforder-

nis einer Artenschutzuntersuchung und der behördlichen Prüfung als Artenschutzprüfung 

(ASP) leiten sich insbesondere aus § 44 „Vorschriften für besonders geschützte und be-

stimmte andere Tier- und Pflanzenarten“, Abs.1 Ziff.1 bis 4 (Zugriffsverbote: Tötungsver-

bot, Störungsverbot, Schädigungsverbote Tiere und Pflanzen) gem. BNatSchG 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. 2009 Teil I Nr. 51 ausgegeben am 

6.8.2009, in Kraft getreten am 1.3.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 

(BGBl. I S. 3434) m.W.v. 29.09.2017 bzw. 01.04.2018) ab. 
Hierbei werden nach den Vorgaben des Landesamtes f¿r Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz (LANUV) die sogenannten Ăplanungsrelevantenñ Arten betrachtet. Alle ande-

ren Arten wurden nach naturschutzfachlich begr¿ndeten Ausschlusskriterien von den 

Artenschutzrechtlichen Verboten bei Genehmigungsverfahren freigestellt. 

Die Regelungen insbesondere des § 44 BNatSchG dienen der Umsetzung der Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-Richtl inie) des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 

21.05.1992, in Kraft getreten am 5.6.1992, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG  
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vom 20.12.2006, in Kraft getreten am 1.1.2007 (konsolidierte Fassung) und Richtlinie 

79/409/EWG vom 2.4.1979 (VS-RL: Vogelschutz-Richtl inie). Die kodifizierte Fas-

sung (Richtlinie 2009/147/EG) vom 30. November 2009 ist am 15. Februar 2010 in Kraft 

getreten. 

Über die Anforderungen hinaus, welche sich ggf. durch das Vorkommen planungsrele-

vanter Arten (gem. Anh. IV „Streng geschützte Arten“ aber auch Anh. II  „Prioritäre Arten“ 

und der FFH-Richtlinie bzw. Anh.I der VS-RL) ergeben, sind weitere bestandsgefährdete 

Rote-Liste-Arten oder gem. BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung) besonders bzw. 

streng geschützte Arten und die europäischen / heimischen Vogelarten im Allgemeinen 

im Rahmen der naturschutzfachlichen Betrachtung zu berücksichtigen (vgl. Veröffentli-

chung „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des MUNLV NRW). 

Ziel der Artenschutzprüfung ist die Ermittlung planungsrelevanter Vorkommen (Arten-

spektrum) im Wirkraum des Vorhabengebietes, der Wirkfaktoren und die Klärung dar-

über, ob eine Verletzung der Zugriffsverbote gem. § 44 Abs.1 Ziff. 1-4 BNatSchG von 

besonders geschützten und bestimmten anderen Tier- und Pflanzenarten aufgrund der 

Vorhabenwirkungen zu erwarten ist. Für den Fall der Betroffenheit einer Art gilt es Maß-

nahmen zu entwickeln, die geeignet sind Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

Art sowie die Beeinträchtigung oder gar Gefährdung und Tötung einzelner Individuen 

auch ggf. unter Hinzuziehung eines Risikomanagements zu vermeiden. In einer abschlie-

ßenden Prognose zu den Artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind die Maßnah-

men auf ihre Eignung hin zu prüfen (Stufe II). 

Kann das Eintreten eines Verbotstatbestandes nicht ausgeschlossen werden, sind Aus-

nahmevoraussetzungen gem. Stufe III der Artenschutzprüfung darzustellen, die Ausnah-

men entsprechend § 45 Abs. 7 Ziff. 1-5 BNatSchG rechtfertigen und eine Befreiung nach 

§ 67 Abs. 2 und 3 BNatSchG zulassen. 

 

Im Falle eines Verstoßes gegen das Schädigungsverbot gem. § 44 Abs.1 Ziff.3 

BNatSchG ist zu prüfen, ob entsprechend § 44 Abs.5 BNatSchG die ökologische Funkti-

on der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte einer 

planungsrelevanten Art im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und dabei 

das Tötungsverbot gem. § 44 Abs.1 Ziff.1 ausgeschlossen werden kann. Soweit erforder-

lich können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 
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1.3 Lage, Untersuchungsraum 
Messtischblatt: MTB 4908 Burscheid, Quadrant 1; 

Lage:   westlich MaurinusstraÇe 24-32, 

   nºrdlich HerderstraÇe 2 

Liegenschaft:  Gem. L¿tzenkirchen (054604) 

Abb.1: LAGE IM ST DTISCHEN RAUM (DTK10, M.: ohne, genordet; Quelle: geobasis.NRW 2020) 

 

 

Vorhabenbereich: Geltungsbereich B-Plan 256/II = 3,65 ha 
 davon ca. 1,3 ha Erweiterungsfläche 

Untersuchungsraum: Das Plangebiet wird begrenzt: 

Im Norden durch die Wohnblockzone Ecke Lützenkirchener Str. 170-188 / Maurinusstr. 2-

8, im Osten durch die Maurinusstraße auf Höhe der Wohnhäuser 5-27 (Blockfeldrandbe-

bauungen mit stark durchgrünten Kernflächen und nur kleinen Vorgartenzonen – A: Mau-

erinusstraße / Lützenkirchener Str., Bergstraße; B: Maurinusstr. / Bergstr./ Jahnstr. / 

Maashofstr. / Rolandstr.), im Süden durch die Herderstraße mit Firmenparkplatz, einem 

strukturreichen Villengarten und verdichteter Wohnbebauung und im Westen durch ein 

Schulgelände und Wohnbebauung mit vereinzeltem Baumbestand. 

Die angrenzenden Flªchen werden neben dem eigentlichen Vorhabenbereich mitbetrach-

tet. 

Pr¿fumfang: Neben bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren werden Summati-

onseffekte aufgrund anderer Projekte oder Plªne gepr¿ft. 
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1.4 Verlauf der Untersuchung, Arbeitsgrundlagen, Methodik 

VERLAUF 
Untersuchungen auf dem Gelände des Vorhabengebietes sowie des Umfeldes 

Gebäudebegehung:  ........................... 25.02.2020 (Nordteil) u. 23.06.2021 (Südteil); 

Biotoptypen, Flora u. Vegetation: ....... 25.02.2020 (Nordteil) u. 23.06.2021 (Südteil); 

Fauna: ................................................. Beobachtungen vom 25. + 27.02. sowie 
07.03.2020 (Nachtbegehung) und zuletzt am 
23.06.2021 (Begehung des Betriebsgeländes und 
der Werkhallen im Süden); 

Horste und Baumhöhlen: .................... 25. + 27.02.2020; 

Fotodokumentation: ............................ 25. + 27.02.2020 und 23.06.2021. 
 
ARBEITSGRUNDLAGEN 

! Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Her-
derstraße und westlich Maurinusstraße“, M. 1:500, Stand: 15.06.2021; 

! Begründung mit Umweltbericht, Stand: 16.06.2021, 49 S.; 

! Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 256/II zum Wellpappenwerk Gierlichs 
in Leverkusen 0"12345 67!85 62342!"#$%&$'( )&$( *+,"-$!"$,"(."$/"0$1234+#+-5(6&11"37'$)"$(
!"#$%&' ()*+' ,9!"#!#$ %&''()*+,-.$ /()0$ "1229::;;:<85 =>?5 <@AA9::;::B85 *>CD5 C2EFGH12349
CIJKL485MMMKH12349CIJKL4N8 Stand: Nov. 2020, 42 S.; 

! Immissionsprognose: Gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Ge-
räuschsituation durch den zukünftigen Gesamtstandort des Wellpappenwerks 
Franz Gierlichs GmbH & Co. KG [ACCON Köln GmbH, Rolshover Str. 45, D-51105 
Köln, Mail manfred.weigand@accon.de], Stand: 22.06.2021, 48 S.; 

 
 
METHODIK 

Methodik BIOTOPE: Die Ansprache der Biotoptypen erfolgt gem. Biotoptyp-Code-Liste 

LANUV NRW 2014. Die Biotoptypen wurden innerhalb des Untersuchungsraumes abge-

grenzt und in der Bestandskarte (Anl.1) im Maßstab 1:2.000 dargestellt. Zum Zeitpunkt 

der Begehung war der Gehölzbestand der Erweiterungsfläche gerodet.  Die Übernahme 

in die Plandarstellung erfolgte auf Grundlage von Luftbildinformationen aus Geobasis 

NRW sowie sichtbarer Relikte bei Ortsbegehung. 

Methodik FLORA: Auf eine Aufnahme der Pflanzensippen und Pflanzengesellschaften im 

Gebiet wurde verzichtet – es handelt sich um Intensivgrünland und ruderale Säume im 

Westen. 

Methodik AVIFAUNA:  

Im Zuge der vorgenannten Begehungen erfolgten Zufallsbeobachtungen im Gebiet und 

angrenzend hierzu. Das Gebiet wurde von außen unter Verwendung eines Fernglases 

(Leica Ultravid 10x42 HD) beobachtet. 
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Die außenliegenden Beobachtungspunkte befanden sich an der Maurinusstraße und der 

Herderstraße. Auf eine detaillierte Erfassung des Brutvogelbestandes kann aufgrund der 

strukturarmen Ausprägung, der straßennahen Lage und der Gewerbenutzung verzichtet 

werden. Zudem erfolgte eine Nachtbegehung. - Die Beobachtungen waren mit Blick auf 

die Artenschutzprüfung hinreichend. 

Die Begehung am 25.02.2020 erfolgte in Begleitung der Geschäftsführung Frau Stepha-

nie Gierlichs und Heribert Gierlichs, sodass hier zusätzlich Informationen zu Vorkommen 

im Gebiet erfragt wurden. Die Begehung am 23.06.2021 erfolgte mit Schwerpunkt Werk-

halle einschl. Verwaltung im Süden und Freiflächen im Süden und Westen. 

Darüber hinaus wurden die Kartierergebnisse über die Potenzialabschätzung (vgl. Anl. 3) 

abgesichert. 

 

Methodik HORSTE, BAUMHÖHLEN: 

Zwei Begehungen erfolgten in unbelaubtem Zustand (Feb. 2020). 
 

Methodik FLEDERMÄUSE: Bei der Gebäudebegehung wurde auf mögliche Verstecke 

geachtet und ggf. nach Exkrementen gesucht. In den Freianlagen wurden Gehölzbestän-

de hinsichtlich der Bedeutung für den Fledermausschutz betrachtet (Totholz, Baumhöh-

len, abgeplatzte Rinde, Spalten, Risse). 

 
Methodik POTENZIALABSCHÄTZUNG / ARTENSCHUTZPRÜFUNG: 
Die Bearbeitung der Artenschutzpr¿fung folgt der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung 

der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 

2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-

Artenschutz) - Rd.Erl. d. Ministeriums f¿r Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz - v. 13.04.2010, - III 4 - 616.06.01.17 und der daraus resultierenden 

Handlungsempfehlung Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zu-

lassung von Vorhaben ĂGemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums f¿r Wirt-

schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums f¿r 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRWñ vom 

22.12.2010. 

 
In vorliegendem Fall erfolgte die Abfrage der Planungsrelevanten Arten gem. LANUV 
NRW f¿r das Messtischblatt MTB 4908 ĂBurscheidñ, Quadrant 1 zuletzt mit Stand vom 

25.06.2021. 
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2. BESTANDSERFASSUNG 
2.1 Kurze Charakterisierung des Vorhabengebietes 
 (Angaben u.a. aus LP 1987 der Stadt Leverkusen, Angaben zum Naturraum aus Geografische Landesausnah-

me, INSTITUT FÜR LANDESKUNDE, Bearbeiter: PFAFFEN, SCHÜTTLER, MÜLLER-MINY, Blatt 108/109 Düsseldorf-
Erkelenz, April 1963) 

LAGE: MTB 4908 Burscheid, Quadrant 1; 

NATURRAUM:  Niederrheinische Bucht (55) mit Haupteinheit Bergische Heideter-
rassen (550.00) und Untereinheit Bürriger Heide (550.10) ï ATL (at-
lantisch); 

RELIEF / H¥HE:  ca. 75.00m ¿.NN Gr¿nland; 
 

EXPOSITION: Gr¿nland eben bis flach geneigt; 
 nach Westen abfallend; 
GEW SSER:  -  

LE: Landschaftseinheit 4a  ĂSchwach wellige Hochflªche im Randbe-
reich des Bergischen Landesñ; 

GEOMORPHOLOGIE:  Durch zahlreiche Tªler und Ursprungsmulden gegliederte Hochflª-
che der Rheinischen Haupt- und ªlteren Rheinterrassen, in Lªngs-
richtung geringes Gefªlle mit einzelnen, nicht hohen, mªÇig 
geneigten Stufen; 

BODEN:  Braunerde und Pseudogley-Braunerde - ºkolog. Kennziffer 2132; 

GRUNDWASSER:  tiefer als 13 dm unter Flur; 
 
GEL NDEKLIMA: allg. ozeanisches Klima in der Niederrheinischen Bucht mit Nieder-

schlªgen zwischen 800 und 900mm, relativ rauhes Windklima, 
windexponiert, Sommer k¿hl, Winter mild, mªÇig bis schwache 
thermische Reize je nach Windexposition, bioklimatisch schonend; 

POTNATVEG:  typischer Buchenmischwald, auch Hainsimsen-Buchenmischwald 
und Rispengras-Buchen-Eichenwald, kleinflªchig armer Eichen-
Hainbuchenwald; 

REALE NUTZUNG:  Intensivgr¿nland im Norden; Industriebauten, Verkehrs- und Lager-
flªchen in der Mitte und im S¿den, ruderale Sªume im Westen des 
Geltungsbereiches; Verkehrsanlagen im Nordosten (Maurinusstr.); 

¥KOLOGISCHE 
FUNKTION: landschaftliche Einbindung von Siedlungen und Gewerbegebieten 

ist zu beachten; 

HISTORISCHE 
NUTZUNG: In der PreuÇischen Uraufnahme (1836-50) besteht Quettingen als 

geschlossenes Dorf, durchzogen von der Quettinger StraÇe in Ost-
West-Richtung und der MaurinusstraÇe in Nord-S¿d-Richtung. Das 
heutige Werksgelªnde liegt im Nordwesten ab HerderstraÇe als 
Ackerflªche vor. Auch in der Neuaufnahme (1891-1912) ist das 
Werk nicht dargestellt. Die TK25 von 1936-45 zeigt die s¿dliche 
Werkshalle und das villenartige Firmen-Wohnhaus. Die Herderstra-
Çe besteht noch nicht. Erst die DGK5 (1937-2016) zeigt die heutige 
ĂWellpappenfabrik (Fbr.)ñ mit den Lagerhallen und einem weiteren 
Wohngebªude (Nr.24) an der MaurinusstraÇe und die im Werksge-
lªnde abgebundene Verlªngerung der BergstraÇe, welche fr¿her auf 
die Stralsunder StraÇe nach Westen f¿hrte. 
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2.2  Aktuelle Nutzung, Biotoptypen, Flora und Vegetation (vgl. Anl.1) 

Im Norden besteht auf ca. 1,2 ha eine Fettwiese (nur Mähwiese, Biotoptyp-Code [BT] 

EA0) und auf 0,017 ha ein Gebüschstreifen (BT: BD7) auf 55m Länge und 3m Breite mit 

einem Obstbaum (BT: BF3).  

In Mitte und dem Süden des Gelände bestehen auf ca. 1,9 ha Gewerbe-/Industrieflächen 

mit den Werksanlagen wie Produktions- und Lagerhallen, Lager- und Bewegungsflächen 

sowie der Zufahrt im Nordosten (BT: SC0).  

Im Osten grünen parkartige Zier- und Nutzgartenflächen der beiden Wohnhäuser (1-

1,5stöckig, BT: SB2aa, 0,0445 ha) mit überwiegend fremdländischen Gehölzen (BT: 

HM0, ka4, 0,33 ha) das Werksgelände hin zur Maurinusstraße ein. 

Die Maurinusstraße weist im Nordosten neben dem Gehweg auch PKW-Stellplätze und 

Straßenbäume auf (Erschließungsstraße, BT: VA7, 0,0435 ha). 

Westseitig der Hallen besteht in Nord-Süd-Richtung ein Ruderalsaum (BT: KB3, 0,0625 

ha) teils als verwilderter Wartungsweg ausgehend von der Herderstraße, teils als be-

wachsene Deckfläche unterirdischer Tanks der Sprinkleranlage. 

Abb.2: LUFTBILD (M.: ohne, genordet; Quelle: Geobasis.NRW) ï schwarz, gestrichelt: Projektbereich 

 
 

Im Norden schließt eine Blockbebauung (BT: SB1a), im Nordosten und Osten eine zwei- 

bis dreistöckige Wohnbebauung (BT: SB2ab) im Süden ein Firmenparkplatz (BT: HV3) 

nebst Wohnhaus/Villa mit parkartigem Garten (BT: SB3) und im Westen eine Grundschu-

le (BT: SD1) an. 
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BEWERTUNG DER BIOTOPTYPEN 
Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet und der darin lebenden 

Fauna wurden außer den Vorgaben der LANUV eingeführte Schemata zur Bewertung komplexer 

Landschaftsausschnitte nach BASTIAN & SCHREIBER (1999) und FROEHLICH & SPORBECK 

(2001) unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter bzw. pauschal geschützter Biotoptypen ver- 

wendet. Die im Vorhabengebiet vorkommenden Biotoptypen wurden insgesamt 5 Wertstufen zuge-

ordnet. Dabei finden sich die wertvollsten Flächen in der Wertstufe 1, die für den Arten- und Bio-

topschutz nachrangigen / unbedeutenden Flächen in der Wertstufe 5. 

Im Plangebiet befinden sich keine Gesetzlich geschützten Biotope im Sinne von §30 Abs. 

2 Satz 2 BNatSchG bzw. §42 Absatz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW so-

wie keine bestandsgefährdeten Pflanzensippen und Pflanzengesellschaften. 

Die Firmen-Wohnhäuser mit dem parkartigen Garten (HM0, ka4) sind von hohem natur-

schutzfachlichem Wert (Parkbaumbestand). 

Die artenarme Fettwiese (EA0), der schmale Gebüschstreifen (BD7), der einzelne Obst-

baum (BF4) und der Ruderalsaum (KB3) sind als Freiraum, ergänzendes Nahrungshabi-

tat, Nestplatz für die Avifauna der Wohnblockzone und der Gartenstadt sowie 

Lebensraum für Wirbellose (u.a. Heuschrecken) von mittlerem naturschutzfachlichem 

Wert.  

Die Werksanlagen mit Hallen und Lagerflächen (SC0), die Wohnhäuser (SB2aa) und die 

Verkehrsflächen (VA7) sind für den Arten- und Biotopschutz nahezu ohne Bedeutung 

und daher von nachrangigem, naturschutzfachlichem Wert. 

 
 
 

2.3  FAUNA (Ergebnisse eigener Erhebungen) 

Faunist ische Funktionen – Baumhöhlen, Horste, Nisthi l fen 
– vgl. Anl.1 Karte 
 

TIERÖKOLOGISCHE FUNKTIONEN 

Im Plangebiet bestehen Ausbreitungshindernisse insbesondere durch die bestehenden 

Werk und Lagerhallen. - Barriereeffekt. 

Eine intakte Vernetzungsfunktion quer zur Hanglinie der Bergischen Hochfläche zwi-

schen Dhünntal / Bürgerbusch und Wiehbachtal ist aufgrund der parallel zu den Bach- 

und Flusstälern verlaufenden Straßen und Siedlungsflächen gestört, sodass stärker 

durchgrünte Siedlungsteile, wie z. B. Quettingen eine gewisse Bedeutung für den Bio-

topverbund besitzen. In diesem Sinne ist auch die strukturreiche, parkartige Garten- 
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anlage auf dem Gelände des Wellpappenwerkes Bestandteil einer Leitstruktur zwischen 

den vorgenannten Bach/Flusstälern. 

Wechselbeziehungen ausschließlich fliegender Arten sind zwischen der schwach durch-

grünten Wohnblockzone an der Lützenkirchener Straße im Norden, quer über das Grün-

land hin zur Bergstraße zu beobachten. Dabei werden die stark durchgrünten Freiräume 

innerhalb des Blockfeldes zwischen Maashofstraße und Maurinusstraße angeflogen. 

Die Ruderalsäume im Westen besitzen eine ergänzende Lebensraumfunktion für die Ar-

ten der hier baulich verdichteten Gartenstadt.  

EINSCHRÄNKUNG DER LEBENSRAUMFUNKTION DURCH FREMDLICHT  

Die Maurinusstraße ist vollständig mit Mastleuchten von ca. 8m Lichtpunkthöhe ausge-

leuchtet (amberfarbenes, insektenfreundliches Leuchtmittel). 

Das Werksgelände ist nachts beleuchtet. Als Arbeitsbeleuchtung wird hier weißes Licht 

verwendet. Der parkartige Garten stellt hier, auch bedingt durch die Verschattung der 

großen Koniferen, weitestgehend einen Dunkelraum dar. 

EINSCHRÄNKUNG DER LEBENSRAUMFUNKTION DURCH VERKEHRSLÄRM  
Der straßennahe Raum ist bis hinein in den parkartigen Garten durch einen 24h-Pegel 

von bis zu 60 dBA (Quelle UVO.NRW Lärm: Verkehr) gekennzeichnet. Daher ist hier von 

einem Fehlbestand an Arten auszugehen, für die weittragender Gesang als revieranzei-

gendes Verhalten typisch ist. 

BAUMHÖHLEN, HORSTE, NISTHILFEN  

Im Gebiet oder unmittelbar angrenzend hierzu bestehen keine Baumhöhlen. An der Mau-

rinusstraße befindet sich auf dem Gartengelände des Firmen-Wohnhauses in einer Zeder 

(Cedrus deodara ´Robusta Glauca´) in ca. 15m Höhe ein Greifvogel-Horst (Sperber). 
 

Klasse: VÖGEL (Aves) 

VORKOMMEN NICHT PLANUNGSRELEVANTER UND NICHT BESTANDSGEFÄHRDETER 

ARTEN 

Auf dem Grünland im Norden sowie im Bereich des ehemaligen Gebüschstreifens mit 

Obstbaum bietet sich aktuell kein Brutplatz. Im Überflug zwischen der Wohnblockzone 

"Ecke Maurinusstr. / Lützenkirchener Str." wurden Amsel, Elster, Rabenkrähe, Ringel-

taube, Kohlmeise und im Garten Heckenbraunelle beobachtet. Zudem dürfen Blaumeise 

und Grünfink als Brutvögel erwartet werden.  Die zweischürige (2 Schnitte je Jahr) arten-

arme Fettwiese wird potenziell als nachgeordnetes ergänzendes Nahrungshabitat vom 

Brutvogelbestand der Umgebung genutzt (Jagd nach Insekten). Der teils alte Zierbaum-

bestand im Garten der beiden Betriebs-Wohnhäuser weist nahezu kein Totholz auf. 
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Straßenseitig und im Betriebsbereich wird die Bruttätigkeit durch Fremdlicht beeinträch-

tigt. Ein geeigneter Dunkelraum ist nur weit oberhalb der Lichtpunkthöhe der Straßenbe-

leuchtung und in dem parkartigen Garten gegeben. 

Im westseitigen Ruderalsaum finden sich Heuschrecken (Großes Heupferd, Gemeiner 

Grashüpfer und in einem trockenen Bereich der Braune Grashüpfer - nicht gefährdet und 

nicht gem. BArtSchV geschützt). 

VORKOMMEN NICHT PLANUNGSRELEVANTER JEDOCH BESTANDSGEFÄHRDETER ARTEN 

Im Plangebiet sind über die vorgenannten Beobachtungen hinaus keine bestandsge-

fährdeten Arten zu erwarten. Am Betriebshof ist ein Brutvorkommen der Bachstelze 

(RL NRBU V, RL NRW V) nicht auszuschließen. 

VORKOMMEN PLANUNGSRELEVANTER ARTEN 

Aufgrund des Sperber-Horstes in einer Zeder ist von einem Brutvorkommen im Ge-

biet auszugehen (planungsrelevant, RL BRD*, RL NRW*, RL NRBU V). Das Vor-

kommen wird im Rahmen der Vert iefenden Artenschutzuntersuchung (Kap. 4) 

genauer beschrieben. 

Unterordnung: FLEDERMÄUSE (Microchiroptera) 

Im Gebiet befindet sich kein Quartierangebot für Fledermäuse. Die Werks- und Lagerhal-

len sind betrieblich intensiv genutzt und aufgrund der Bauart nicht als Quartier geeignet 

(Blechverkleidung, Blechdach, Dachanschlüsse passgenau geschlossen, keine Spalten 

in Klinkermauerwerk vorhanden). Darüber hinaus weist das Gebiet keine Eignung als 

Jagdhabitat auf. 

Die oberen Kronen- / Wipfelbereiche der Parkbäume sind als Leitstruktur für Fledermäu-

se im Wechsel zwischen den Teilräumen Bürgerbusch und Wiehbachtal anzunehmen. 

Weitere Tiergruppen, Beobachtungen und Hinweise 
Beobachtungen und Hinweise zu bestandsgefährdeten, planungsrelevanten Tierarten 

ergaben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten. 
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2.4  Schutzgebiete, -objekte (vgl. Anl.1) 

Im Plangebiet oder angrenzend hierzu bestehen keine Schutzgebiete oder geschützten 
Biotope. Ca. 300 m nördlich befinden sich das 

 

Landschaftsschutzgebiet LSG-4908-0023 
"LSG-Oelbachtal und Wiehbachtal" 

Beschreibung: Bachtäler der Mittelbergischen Hochfläche zur Wupper mit Nebentälern und Teilen 

der Hochfläche. – Die Talauen von Wiembach und Ölbach sind deutlich ausgeprägt und offen. Auf 

den Hängen stocken überwiegend alte, z.T. noch naturnahe Laubwälder, vereinzelt werden die 

Hänge als Obstwiesen genutzt. 

sowie das Naturschutzgebiet 

LEV-004 NSG „Wiembachaue“ 

 

nebst 

Verbundfläche VB-K-4908-102 

"Oelbach- und Wiembachtal“ 
 

Nächstgelegenes FFH-Schutzgebiet ist das 

FFH Schutzgebiet Natura 2000 DE-4808-301 „Wupper von Leverkusen bis Solingen“ 
Entfernung: ca. 2,3 km NW vom Plangebiet; 

Zielarten / Vorkommen: Bachneunauge, Flussneunauge, Groppe, Eisvogel, 

Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum. 

Das Vogelschutzgebiet Königsforst  
liegt in ca. 14,5 km Entfernung zum Plangebiet. 

Nachteilige Wirkungen auf die o. g. Schutzgebiete, die eine Gefährdung der Schutzziele 

zur Folge haben, gehen vom geplanten Vorhaben nicht aus und können sicher ausge-

schlossen werden. 
 

2.5  Grund- und Vorbelastungen 

Für die nachfolgend aufgeführten Schutzgüter werden die Grund- und Vorbelastungen, 

welche innerhalb des Untersuchungsraumes bestehen, von diesem ausgehen oder auf 

diesen wirken dargestellt. 
Boden: anthropogen verändert, versiegelt; 

Wasser: Versiegelung; 

Klima: Lokalklima – Aufheizung durch Versiegelungen (Straßen, Gebäude); auf Erweite-

rungsfläche jedoch klimaökologische Ausgleichswirkung (Abkühlung). 
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Luft: Stäube durch Industrie u. Verkehr; Werksbetrieb 

 Emissionen – z. B.: > 1100 kg/km2 Verkehr - Feinstaub (PM10); 110 bis 1800 

kg/km2 Industrien – Feinstaub (PM10) [uvo nrw 2019]; 

Licht: Lichtimmission (Fremdlicht / wenig Dunkelräume) durch Beleuchtung der Straßen 

(hier Mastleuchten mit amberfarbenem Licht, ! h=8m) und des Werksgeländes 

(Mastleuchten mit weißem Licht ! 6m). 

Lärm: Verkehr 24h-Pegel: bis ! 60 dBA), Werksbetrieb 

Biotope: Fettwiese, artenarm; 

Biotopfunktion: Störung der Wechselbeziehungen zu angrenzenden Teilräumen / Barriereeffekt 

u.a. durch bestehende Werkshallen; Ausbreitungshindernis quer zur Hanglinie der 

Bergischen Hochfläche durch Siedlung und Verkehr. 

 
 
3. STUFE I – VORPRÜFUNG 
3.1 Darstel lung des Vorhabens 

Der Bebauungsplan Nr. 256/II in der Gemarkung Lützenkirchen (054604), Flur 17 und 18, 

wird veranlasst durch die geplante Errichtung eines vollautomatischen Hochregallagers 

mit ca. 19,50m Gebäudehöhe auf ca. 2.840qm Grundfläche und einer neuen ca. 8m ho-

hen Versandhalle auf 3.370qm nebst abgeschirmtem Verladebereich mit 3.440qm. Die 

Dachflächen werden vollständig begrünt. Im Zuge der Baufeldräumung soll eine beste-

hende Lagerhalle mit ca. 1.170qm Grundfläche abgebrochen und das derzeit als Grün-

land genutzte und ca. 1,25 ha messende Erweiterungsgelände in Anspruch genommen 

werden. Darüber hinaus definiert der Bebauungsplan den Rahmen einer künftigen be-

trieblichen Entwicklung für die südlichen Betriebsteile und dem aktuell zur Wohnnutzung 

bestimmten Teil des Geländes mit einer Begrenzung der max. überbaubaren Grund-

stücksflächen auf GRZ 0,9 (bei GRZ 0,8 zzgl. Überschreitung wasserdurchlässiger Ne-

benanlagen). 

Als Sondergebiet "Wellenpappenwerk" wird die Nutzung auf Betriebe und Anlagen zur 

Herstellung von Wellpappen und Kartonagen, die erforderlichen Nebenanlagen sowie Be-

triebswohnungen fokussiert. An der Peripherie des Werksgeländes werden lineare Grün-

strukturen bauplanungsrechtlich vorgesehen bzw. gesichert. 

Entlang des Nordrandes ist ausgehend von der Maurinusstraße eine Feuerwehrzufahrt 

geplant. Für etwaige Baustelleneinrichtungen stehen das Betriebsgelände und die Erwei-

terungsfläche zur Verfügung. Im Bereich der Wohnbebauung sind Nutzungsªnderung zu-

lªssig soweit die Immissionsrichtwerte f¿r ein Mischgebiet eingehalten werden. Die 

südlichen Betriebsteile in Mitte und im Süden verbleiben als Sondergebiet „Wellpappen-

werk“ im Bestand. 
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Abb.3: BEBAUUNGSPLAN 256/II (Verkleinerung, genordet; Quelle: P SSLER SUNDERMANN + PARTNER 

ARCHITEKTEN STADTPLANER mbB, Leichlingen, Stand 15.06.2021) 
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3.2 Artenspektrum (vgl. Anl. 3) 

Gem. Kap. 2.3 besteht für die nicht planungsrelevanten Arten ein Spektrum von 6 

VOGELARTEN aus eigner Beobachtung (Überflug: Elster, Rabenkrähe; Brutvögel: Am-

sel, Ringeltaube, Kohlmeise und Heckenbraunelle). Zudem sind Blaumeise und Grünfink 

als Brutvögel zu erwarten. Vorkommen bestandsgefährdeter Arten finden im Gebiet kei-

nen Lebensraum, sodass insgesamt ein Artenspektrum von 8 nicht bestandsgefähr-

deten VOGELARTEN besteht. 

Nach Durchsicht der bestandsgefährdeten Vogelarten der Niederrheinischen Bucht 

(NRBU) ergibt sich eine Ergänzung des Artenspektrums durch die Bachstelze (RL NRBU 

V, RL NRW V), da mit Brutvorkommen im Bereich des Betriebshofes zu rechnen ist. 

 

Für die planungsrelevanten Arten erfolgte keine Beobachtung, jedoch die Sichtung 

eines Greifvogelhorstes der dem Sperber (planungsrelevant, RL BRD*, RL NRW*, RL 

NRBU V) zuzuordnen ist. 

 

Auf Grundlage der Abfrage bei der LANUV am 25.06.2020 wurde die Potenzialab-

schätzung zur Ermittlung des Artenspektrums für das MTB 4908 Burscheid, Quadrant 1 

durchgeführt. 

Nach Prüfung gem. Anl. 3, Tab. 2 der einzelnen Arten (1 Fledermausart, 19 Vogelarten, 1 

Kriechtier) wird das vorgenannte planungsrelevante Brutvorkommen des Sperbers bestä-

tigt. 

Gem. der in der Spalte „Bemerkung“ genannten Ausschlusskriterien ergibt sich kein zu-

sätzl ich zu betrachtendes Vorkommen planungsrelevanter Arten. 

 
ARTENSPEKTRUM IN ÜBERSICHT: 
 
Nicht planungsrelevant, nicht bestandsgefährdet: 
8 Vogelarten (Amsel, Elster, Rabenkrähe, Ringeltaube, Blau- u. Kohlmeise, Grünfink, Heckenbraunelle) 
 
Nicht planungsrelevant, jedoch bestandsgefährdet: 
1 Vogelart (Bachstelze RL NRW V, RL NRBU V – Vorwarnliste, aktuell nur in NRTL gefährdet) 
 
Planungsrelevant: 
1 Vogelart (Sperber, RL NRBU V) 
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3.3 Wirkfaktoren 

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Plans/Vorhabens werden nach-

stehend ermittelt und für das unter Kap. 3.2 genannte Artenspektrum geprüft, ob erhebli-

che Beeinträchtigungen, Störungen, Gefährdungen oder gar Tötungen von Individuen im 

Sinne der Zugriffsverbote von §44 BNatSchG zu erwarten sind. 

 
 

BAUBEDINGTE WIRKUNGEN 

! Abbruch, Rodung, Abschälen der Grasnarbe: Im Zuge der Erweiterung erfolgt das 

Abschälen der Grasnarbe. - Die Baustelle wird im Tagbetrieb geführt. 

Für den Abbruch der bestehenden Lagerhalle ist anzunehmen, dass dieser Zug um 

Zug erfolgt um produktionsbegleitend Lagerkapazitäten aufrecht zu erhalten, d. h. 

erst nach Errichtung mindestens einer neuen Halle bzw. des Hochregallagers kann 

die alte Halle abgebrochen werden. 

Mit Blick auf das geplante weitere Baurecht im Mittel- und Südteil des Werksgelän-

des ist eine spätere Inanspruchnahme des parkartigen Gartens oder der Abbruch 

der bestehenden Werkhallen nicht sicher auszuschließen. Für diesen Fall ist von ei-

nem Lebensraumverlust für die örtliche Brutvogelfauna auszugehen. 

 

! Erdarbeiten / Baustelleneinrichtung: Für die Baustelleneinrichtung steht die Erweite-

rungsfläche und das Werksgelände zur Verfügung. Weitere Flächen sind durch die 

Baustelleneinrichtung nicht betroffen. Für die Bauarbeiten ist mit einem hohen Bau-

kran zu rechnen. Insgesamt sind für die Erweiterung ca. 3.200 m3 Oberboden und 

ca. 5.000 m3 für die Bauwerksgründung abzufahren, was ca. 400 LKW-Ladungen 

entspricht. Darüber hinaus ist in mindestens gleicher Zahl die Anlieferung von Bau-

stoffen anzunehmen. 

 

! Durch Störreize wie Baulärm mit starkem Impulsgehalt, andauernde Erschütterungen 

und Schwingungen, visuelle Reize durch Bewegungen vom Baukran und sonstigem 

Gerät einschl. Baufeldbeleuchtung in unmittelbarer Horstnähe kann grundsätzlich ei-

ne Brutplatzaufgabe im Gebiet oder angrenzend hierzu ausgelöst werden. 
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ANLAGEBEDINGTE WIRKUNGEN 

! Die neuen Hallen werden als geschlossene Fassaden ohne Verglasungen errichtet, 

sodass keine Gefährdung von Brutvögeln durch Vogelschlag zu erwarten ist. 

! Aufgrund der geplanten Dachbegrünung ist eine Aufheizung bodennaher Luft ledig-

lich im Bereich der Ladezone zu prognostizieren und hinsichtlich des Artenschutzes 

von nachrangiger Bedeutung. 

 

BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN: 

! Die Verkehrsuntersuchung geht von einem bestehenden, werksbedingten Verkehr 

mit 140 PKW und 54 LKW je Tag und einem zusätzlichen Verkehr von 46 Kfz-

Fahrten aus, sodass nach Erweiterung mit einem Gesamt-Verkehrsaufkommen von 

240 Kfz zu rechnen ist (vgl. Tab. 3, S. 15 der Verkehrsuntersuchung RUNGE IVP, 

Düsseldorf). 

Wirkungen einer oder mehrerer möglicher Erweiterungsstufen können hier nicht betrach-

tet werden, da hierzu keine Angaben vorliegen. 

Für den Produktions- und Versandbetrieb ergeben sich aktuell über die Kfz-Belastung 

hinaus keine nennenswerten zusätzlichen Belastungen. 
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3.4 Ergebnis STUFE I 

- Überschlägige Prognose Artenschutzrechtl icher Verbotstatbestände - 

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten 

oder europäischen Vogelarten die nachstehenden Verbote des §44 Abs. 1 BNatSchG bei 

Umsetzung des Plans bzw. bei Realisierung des Vorhabens ausgelöst werden: 

 
TÖTUNGSVERBOT: gem. §44, Abs.1 Nr.1 BNatSchG und 
SCHÄDIGUNGSVERBOT TIERE gem. §44, Abs.1 Nr.3 BNatSchG: 
 
bauT1 Sperber: 

„Zerstörung des Geleges bzw. VERLETZUNG oder TÖTUNG der Nachkommenschaft bei Fällung 
oder Rodung von Nadelbaumbeständen im Zuge der Neuanpflanzung einer geplanten Baumreihe 
oder Brutplatzaufgabe infolge Störung des Brutgeschehens am Horst sowie Zerstörung des Horstes 
selbst bzw. dessen Eignung infolge Rodung/Fällung oder Freistellen des Horstbaumes“ 

 

Darüber hinaus sind die Zugriffsverbote im Zuge der späteren Firmenentwicklung gem. 

Bebauungsplan Nr. 256/II zu beachten, wenn hierfür der Altgebäudebestand abgebro-

chen und der Baumbestand des parkartigen Gartens gerodet wird. Hierdurch können u.a. 

etwaige Brutplätze zerstört werden. 

 

 
STÖRUNGSVERBOT gem. §44, Abs.1 Nr.2 BNatSchG: 

Es wird kein Störungsverbot im Sinne des Gesetzes ausgelöst das den Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtern. 

 

SCHÄDIGUNGSVERBOT PFLANZEN gem. §44, Abs.1 Nr.4 BNatSchG: 

Im Gebiet kommen keine wild lebenden Pflanzen der besonders geschützten Arten vor. 
 

Demnach erfolgt für die vert iefende Prüfung der Verbotstatbestände STUFE 

II der Artenschutzprüfung. 
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4. STUFE II – VERTIEFENDE PRÜFUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

Für die Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände werden die Protokoll-Formulare 

NRW – Gesamtprotokoll – Teil A „Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)“  und Teil 

B „ Antragsteller (Art-für-Art-Protokoll)“ verwendet und sind dem Bericht als Anlage Nr. 4 

(Teil A) und Nr. 4.1 (Teil B) beigefügt. 

Die in Kap 2.5 ab S. 13 dargestellten Grund- und Vorbelastungen bedingen, dass in der 

Projektfläche nahezu ausschließlich Allerweltsarten bzw. Arten, die aufgrund ihrer An-

passungsfähigkeit gegenüber Wirkungen von Verkehr und Bebauung überall häufig anzu-

treffen und daher nicht gefährdet sind, vorkommen. 

Hinzu kommt mit dem Sperber eine planungsrelevante Art ohne spezifisches Abstands-

verhalten zu Straßen die allgemein lärm- oder störungsunempfindlich ist. 

Nachstehend sollen die Angaben in den Formularen zur Betroffenheit hinsichtlich der Le-

bensraumansprüche sowie der Lebensweise in Relation zu den in Kap. 3.3 ab S. 17 ge-

nannten Wirkfaktoren unter Angabe eventueller Vermeidungsmaßnahmen, des 

Risikomanagements sowie der Prognose artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wie-

dergegeben und ggf. ergänzend erläutert werden. 

 

4.1 Arten die nicht einzeln vert iefend geprüft werden (vgl. Anl.4) 

Bei den folgenden Arten liegt kein VerstoÇ gegen die Verbote des Ä44 Abs. 1 BNatSchG 

vor (d.h. keine erhebliche Stºrung der lokalen Population, keine Beeintrªchtigung der 

ºkologischen Funktion ihrer Lebensstªtten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 

oder Tºtungen und kein signifikant erhºhtes Tºtungsrisiko). Es handelt sich um Aller-

weltsarten mit einem landesweit g¿nstigen Erhaltungszustand und einer groÇen Anpas-

sungsfªhigkeit. 

9 BRUTVÖGEL:  Amsel, Elster, Rabenkrähe, Ringeltaube, Blau- u. Kohlmeise, Grün-

fink, Heckenbraunelle. - Hinzu kommt potenziell die Bachstelze (RL NRW V, RL NRBU V, 

NRTL 3), welche in der Niederrheinischen Bucht ungefährdet (Vorwarnliste) und nur im 

Niederrheinischen Tiefland gefährdet ist. 

Das aktuell geplante Erweiterungsgebiet wird von Amsel, Elster, Rabenkrähe, Ringeltau-

be und Kohlmeise nur im Überflug oder als gelegentliche Nahrungsgäste genutzt. Daher 

ergibt sich diesbezüglich für das örtliche Brutvogelvorkommen KEINE BETROFFENHEIT. 

Blau- und Kohlmeise, Amsel, Grünfink, Ringeltaube, Heckenbraunelle und potenziell die 

Bachstelze sind Brutvögel auf dem Werksgelände. Mit Ausnahme des Grünfinken und 

der Heckenbraunelle können von allen anderen Arten auch Gebäudebruten erwartet 

werden. 
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Im Falle zusätzl icher Erweiterungs-/Baustufen gi l t  daher 

der Allgemeine Brutvogelschutz gem. §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG ist zu beachten: 

1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09. 

2. Bei Rodung oder Abbruch von Gebäuden ist innerhalb der Brutzeit zuvor eine 

Kontrollbegehung durch eine fachkundige Person durchzuführen und ggf. die Ge-

nehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen einzuholen. 

 

4.2 Betroffenheit planungsrelevanter Arten (vgl. Anl.4.1) 

Von den in Kap. 3.3 (S. 17) beschriebenen Wirkfaktoren sind nachstehende 

FFH-Anh.IV-Arten  oder europªischen Vogelarten betroffen: 

Sperber (Sp Accipiter nisus) RL BRD , RL NRW, RL NRBU V, ÄÄ, ATL G: 

WIRKFAKTOR: bauT1 "Zerstºrung des Geleges bzw. VERLETZUNG oder T¥TUNG der 

Nachkommenschaft bei Fªllung o. Rodung von Nadelbaumbestªnden im Zuge der Neu-

anpflanzung einer geplanten Baumreihe oder Brutplatzaufgabe infolge Stºrung des Brut-

geschehens am Horst  (Ä44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG T¥TUNGSTATBESTAND) sowie 

Zerstºrung des Horstes selbst bzw. dessen Eignung infolge Rodung / Fªllung o. Freistel-

len des Horstbaumes (Ä44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG SCH DIGUNGSTATBESTAND); 

HABITATNUTZUNG / BIOLOGIE: Die Identifikation des Sp erfolgte durch Erfassung und 

Bestimmung des arttypischen Horstes in einer Zeder (Cedrus deodara ËRobusta Glauca`) 

in ca. 15m Hºhe, gelegen an der MaurinusstraÇe im Parkbaumbestand der Firmen-

Wohngebªude. Des Weiteren geht die Art aus der Potenzialabschªtzung hervor (vgl. Anl. 

3). Der Sp besiedelt abwechslungsreiche Kulturlandschaften mit Gehºlzen und ausrei-

chendem Nahrungsangebot an Kleinvºgeln. Der Sp ist standorttreu. Sein Brutplatz befin-

det sich in Nadelbaumbestªnden in 4-18m Bodenhºhe. Geeignete Koniferen befinden 

sich auf dem Grundst¿ck des Parkbaumbestandes MaurinusstraÇe 24-32. Jagd- und 

Streifgebiet des Sp ist das strukturreiche Siedlungsgr¿n in Quettingen. 

VERBREITUNG: Der Sp kommt in NRW in allen Naturrªumen nahezu flªchendeckend 

vor. Der Gesamtbestand wird auf etwa 3.700 bis 4.500 Brutpaare geschªtzt (LANUV 

2015). 

BETROFFENHEIT: Der Bebauungsplan sieht eine gleichfºrmige Neuanpflanzung von 

Bªumen entlang der MaurinusstraÇe vor, die eine Zerstºrung des Horstplatzes zur Folge 

haben kºnnen. Der Sp benºtigt ein ausreichendes Angebot an geeigneten Nadelbªumen 

(ungestºrt, freier Anflug, Nahrungshabitat idealerweise in Nestplatznªhe). 



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG zum 
Bebauungsplan Nr. 256/II "Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und 
westlich Maurinusstraße“ 
Liegenschaft: Gem. Lützenkirchen (054604) 
Auftraggeber: Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG, Maurinusstr. 30, D-51381 Leverkusen 
Auftragnehmer: Sven Peuker, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt BDLA, Lehner Mühle 24, D-51381 Lev., Tel.: 02171-506017 

Seite 22 von 25 

 

Der Bestand potenziell geeigneter Horstbªume im Gebiet ist begrenzt und eine gewisse 

Reprªsentanz an unterschiedlichen Nestplatzangeboten erforderlich. Eine Revieraufgabe 

bei Durchf¿hrung des Plans ist nicht sicher auszuschlieÇen. 

Daher sind MaÇnahmen zur Vermeidung erforderlich. 

 

Nachstehende VS-Anh.I - Arten sind betroffen: 

- keine - 

 

 

4.3 Vermeidungsmaßnahmen, Risikomanagement (vgl. Anl. 1 u. 4.1) 
Nachstehende VermeidungsmaÇnahmen (VM) und MaÇnahmen des Risikomanagement 

(RM) werden erforderlich ï verbindlich durchzuf¿hrende MaÇnahmen: 

 
VM1 zu bauT1 - Zielart: Sperber 
Ziel: Sicherung des Horstplatzes 
 
Durchf¿hrung: "Erhaltung des Parkbaumbestandes im Schutzbereich des Horstes". 
 
Umfang: Sicherung von ca. 600m2 Gehºlzbestand mit ca. 15m Breite und 40m Lªnge entlang der 
MaurinusstraÇe; 
 
Hinweis: Im Falle einer Ausbaustufe, welche evtl. die Inanspruchnahme des parkartigen Gartens 
nebst dem dortigen Baumbestand zur Folge hªtte, ist zu beachten: 
 
Bei beabsichtigter Fällung oder Rodung des Baumbestandes innerhalb des parkar-
tigen Gartens ist zuvor eine Kontrollbegehung durch eine fachkundige Person 
durchzuführen und ggf. nach entsprechender Artenschutzrechtlicher Betrachtung 
die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen einzuho-
len. 

Darüber hinaus ist zur Förderung des Sperber-Brutvorkommens eine Erhöhung des Be-

standes an Kleinvögeln im Siedlungsraum wünschenswert. Hierzu werden die Maßnah-

men gem. Kap. 5 vorgeschlagen. 
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4.4 Ergebnis STUFE II -  Prognose der artenschutzrechtl ichen Verbotstatbe-
stände 

Der artenschutzrechtlichen Prüfung hinsichtlich bau-, anlage- und betriebsbedingter Wir-

kungen auf das ermittelte Artenspektrum liegen die in Kap. 1.4, S.6 aufgeführten Arbeits-

grundlagen zugrunde. Großflächige Verglasungen sind nicht geplant. 

Bei der Prüfung wurden Wirkungen auf angrenzende Lebensräume sowie die Vor- und 

Grundbelastungen berücksichtigt. Relevante geplante Vorhaben auf angrenzenden Flä-

chen sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags nicht 

bekannt. 

Die Projektwirkungen zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Konflikte (Betroffenheit) 

sind in der Karte (Anl.1) verortet und den Verbotstatbeständen gem. §44 Abs.1 

BNatSchG im vorliegenden Bericht zugeordnet. Die Vermeidungsmaßnahmen sind in 

Anl.1 (Karte) verzeichnet. 

Für die nicht einzeln vertiefend geprüften, nicht planungsrelevanten und ungefährdeten, 

jedoch besonders geschützten Europäischen Vogelarten ist zu beachten: 

1. Keine Rodung und kein Abbruch von Gebäuden in der Zeit vom 1.03.-30.09. 

2. Bei Rodung oder Abbruch von Gebäuden ist innerhalb der Brutzeit zuvor eine 

Kontrollbegehung durch eine fachkundige Person durchzuführen und ggf. die Ge-

nehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leverkusen einzuholen. 

Für die planungsrelevante Art Sperber schützt VM1 "Erhaltung des Parkbaumbestan-

des im Schutzbereich des Horstes " die Fortpflanzungsstätte dieser Art. 

Durch VM1 kann der TÖTUNGSTATBESTAND gem. gem. §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

sowie der SCHÄDIGUNGSTATBESTAND gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sicher aus-

geschlossen werden. 

 

Bei Beachtung und Durchführung der vorgenannten Vermeidungsmaßnahmen sowie des 

Risikomanagements kann sicher ausgeschlossen werden, dass Artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände im Sinne von Ä 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans aus-
gelºst werden. 

Die vorgenannte Prognose beschränkt sich auf die zum Zeitpunkt der Prüfung bekannte 

und hier in Art und Umfang dargestellte Planung. - Ein Artenschutzrechtliches Ausnah-

meverfahren gem. STUFE III ist nicht erforderlich. - 
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5. VORSCHLÄGE FÜR DEN BIOTOP- UND ARTENSCHUTZ 
 

Gebüsche, Hecken, Säume 

Zur Förderung des Bestandes an Kleinvögeln (Nahrungsgrundlage für den Sperber) wer-

den nachstehende Maßnahmen unverbindlich vorgeschlagen: 

G1 "Anpflanzung einer Baumhecke gebietsheimischer Arten, Entwicklungshöhe h ! 

15m in 2 Abschnitten (60m und 135m) mit b = 6m" und G2 "Anpflanzung einer 

Baumhecke gebietsheimischer Arten, Entwicklungshöhe h ! 25m auf 55m Strecke 

mit b = 10m". 

Hinweis: Die Maßnahmen G1 und G2 lassen sich nicht als Vermeidungsmaßnahmen ab-
leiten, da das Vorhabengebiet (gepl. Standraum der neuen Hallen) als Grünland mit nur 
kleinflächigem Gebüsch aktuell keine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Sp besitzt. 

 
 
Verfassererklärung und Urheberrecht: 
Der Verfasser erklärt, die Untersuchung gewissenhaft durchgeführt und die Ergebnisse unparteilich, der Gesetzgebung ent-
sprechend und unter Vermeidung von Interessenkollisionen sowie ohne Beeinflussung durch die Annahme von Belohnun-
gen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen dargelegt zu haben und diese Unabhängigkeit ausschließlich aus den 
Regelungen der Architektenkammer als Körperschaft Öffentlichen Rechts zu bestreiten. 
Der unterzeichnende Verfasser erklärt der alleinige, geistige Urheber der eingereichten Arbeit, bestehend aus dem vorlie-
genden Bericht (25 S.) u. den Anlagen 1 bis 4.1 zu sein. 
Auf das Urheberrecht und die evtl. zivil- und strafrechtlichen Folgen wird hier hingewiesen. Die Ausarbeitung wurde für Ge-
nehmigungszwecke erstellt. Die Unterlagen wurden im Format PDF übergeben. 
 

 
aufgestellt 
Leverkusen, Freitag, 25. Juni 2021 
Sven Peuker 
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Anlage 3 ï Tabellen FAUNA - POTENZIALABSCH TZUNG 
f¿r Quadrant 1 im Messtischblatt 4908 BURSCHEID (gem. LANUV) 
 
 

ERL UTERUNG: 

Potenzielle Vorkommen planungsrelevanter Arten und Status gem. Auflistung n. LANUV NRW (abgerufen am 25.06.2021); naturschutzfachliche Abschªtzung des 
potenziellen Vorkommens im Plangebiet bzw. unmittelbar angrenzend hierzu: 0 = Vorkommen nicht zu erwarten, I = Vorkommen mºglich, II = Vorkommen nachgewiesen; 
ATL / KON = Erhaltungszustand in NRW, atlantische bzw. kontinentale Region; Abschªtzung nach eigenen Erhebungen und Angaben zu Planungsrelevanten Arten in den 
Naturschutzinformationen NRW der LANUV 
 
 
 
Tab.1: Erhaltungszustand in NRW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATL 
Erhaltungszustand planungsrelevanter 
Arten nach LANUV NRW; hier: atlantische 
Region mit Ampelbewertung 

KON 
Erhaltungszustand planungsrelevanter 
Arten nach LANUV NRW; hier: 
kontinentale Region mit Ampelbewertung 

unbek. Erhaltungszustand unbekannt 

S ung¿nstig/schlecht (rot) 

U ung¿nstig/unzureichend (gelb) 

G g¿nstig (gr¿n) 

ŷ sich verbessernd 

Ź sich verschlechternd 
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Tab.2: FAUNA - POTENZIALABSCH TZUNG MTB 4908.1 Burscheid (gem. LANUV) 

Art 
MTB 4908 

Q1 
Abschªtzung 
Vorkommen Status 

Erhaltungs
zustand in 

NRW 
(KON/ATL) 

Bemerkung 
Wiss. Name Dt. Name 

Sªugetiere (Mammalia) 

Myotis myotis GroÇes Mausohr x 0 Nachweis ab 2000 
vorhanden U / U 

grºÇte Europªische Fledermausart, Gebªude 
bewohnend, jagt meist in geschlossenen Waldgebieten 
(Hallenbestand ï f¿r hindernisfreien Flug), Vorkommen 
in Gebiet mit hohem Wald u. Gewªsseranteil ï daher 
hier nicht zu erwarten; 

Vºgel (Aves) 

Accipiter gentilis Habicht x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G U Vorkommen in Kulturlandschaften mit Waldungen, 
Waldinseln u. Feldgehºlzen ï hier nicht zu erwarten; 

Accipiter nisus Sperber x II 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G 

ohne spezifisches Abstandsverhalten zu StraÇen; in 
abwechslungsreichen, gehºlzreichen Kulturlandschaften 
mit einem ausreichenden Nahrungsangebot an 
Kleinvºgeln vorkommend; aktuell verfallener Horst im 
parkartigen Garten des Wohnhauses in Zeder in ca. 
15m vorhanden; 

Alauda arvensis Feldlerche x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

UŹ / UŹ Charakterart der offenen Feldflur, hier kein geeignetes 
Offenland (Acker fehlend!); 

Alcedo atthis Eisvogel x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G keine Gewªsser im Gebiet; keine Lebensraumfunktion; 
hier nicht zu erwarten; 

Asio otus Waldohreule x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U 

bevorzugt halboffene Parklandschaften mit kleinen 
Feldgehºlzen, Baumgruppen und Waldrªndern - auch in 
Parks und Gr¿nanlagen sowie an Siedlungsrªndern; 
stºrungsempfindlich; Fremdlicht vorh.; Effektdistanz 
500m ï daher nicht zu erwarten; 

Athene noctua Steinkauz x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

S  U 

Effektdistanz 300m, kein geeignetes Hºhlen- u. 
Nahrungsangebot im Gebiet (am Boden auf  ckern und 
kurzem Gr¿nland nach GroÇinsekten u. W¿rmern 
jagend) ï daher nicht zu erwarten; 

Fortsetzung Tab.2: siehe umseitig 
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Fortsetzung Tab.2 

Art 
MTB 4908 

Q1 
Abschªtzung 
Vorkommen Status 

Erhaltungs
zustand in 

NRW 
(KON/ATL) 

Bemerkung 
Wiss. Name Dt. Name 

Forstsetzung Vºgel (Aves) 

Buteo buteo Mªusebussard x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G 
kein Horst im Gebiet o. angrenzend hierzu, 
Erweiterungsflªche als Nahrungshabitat wenig geeignet 
(zu kleinrªumig) ï daher nicht zu erwarten; 

Carduelis cannabina Bluthªnfling x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U 
keine reiches Nahrungsangebot f¿r ein Brutvorkommen 
(samentragende Krautschicht fehlend) ï daher nicht zu 
erwarten; 

Delichon urbica Mehlschwalbe x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U keine geeigneten Gebªude, Nahrungshabitat fehlend ï 
daher nicht zu erwarten; 

Dryobates minor Kleinspecht x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G U kein ausreichender Alt- o. Totholzbestand im Gebiet ï 
daher nicht zu erwarten; 

Falco tinnunculus Turmfalke x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G 
keine  cker oder Brachen im Gebiet o. Umfeld, daher 
keine ausreichende Nahrungsgrundlage, kein Nestplatz 
im Gebiet; 

Hirundo rustica Rauchschwalbe x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

UŹ / U 
Charakterart f¿r eine extensiv genutzte, bªuerliche 
Kulturlandschaft; keine geeigneten Gebªude im Gebiet; 
Nahrungshabitat fehlend ï daher nicht zu erwarten; 

Locustella naevia Feldschwirl x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U 
bodennaher Geb¿schbr¿ter; Effektdistanz zu StraÇen 
200m; wg. sehr hªufiger Stºrungen und StraÇennªhe 
nicht zu erwarten; 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsªnger x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G U bevorzugt ausgedehnte, alte Laub- und Mischwªlder ï 
daher nicht zu erwarten; 

Scolopax rusticola Waldschnepfe x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U 
in grºÇeren, nicht zu dichten Laub- und Mischwªldern 
mit gut entwickelter Kraut- und Strauchschicht ï daher 
nicht zu erwarten; 

Serinus serinus Girlitz x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U S 
kein geeignetes Nahrungsangebot im Gebiet (u.a. 
Sªmereien von Krªutern u. Stauden); Effektdistanz zu 
StraÇen 200m - daher hier nicht zu erwarten; 

Fortsetzung Tab.2: siehe umseitig 
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Fortsetzung Tab.2 

Art 
MTB 4908 

Q1 
Abschªtzung 
Vorkommen Status 

Erhaltungs
zustand in 

NRW 
(KON/ATL) 

Bemerkung 
Wiss. Name Dt. Name 

Fortsetzung Vºgel (Aves) 

Strix aluco Waldkauz x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G 
keine Bªume mit Naturhºhlen o. andere geeignete 
Ruheplªtze, als Jagdhabitat nicht geeignet wg. 
StraÇennªhe (u.a. Lichtsmog); 

Sturnus vulgaris Star x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U / U 
keine Bruthºhlen o. Nistkªsten im Gebiet; 
Charaktervogel halboffener Landschaften - daher hier 
nicht zu erwarten; 

Tyto alba Schleiereule x 0 
Nachweis 

'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G / G keine Tageseinstªnde im Gebiet; als Jagdhabitat nicht 
geeignet wg. StraÇennªhe (u.a. Lichtsmog); 

Kriechtiere (Reptilia) 

Lacerta agilis Zauneidechse x 0 Nachweis ab 2000 
vorhanden G / G 

kommt vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und 
Trockenrasen sowie an sonnenexponierten 
Waldrªndern, Feldrainen und Bºschungen vor; hier 
nicht zu erwarten; 

 

 

 

- ENDE Anlage 3 - 
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1 Aufgabenstellung 

Das traditionsreiche Wellpappenwerk Franz Gierlichs beabsichtigt die Erweite-
rung seiner Produktions- und Lagerkapazitªten in Leverkusen-Quettingen. Daf¿r 
soll der Bebauungsplan Nr. 256/II ĂQuettingen - nºrdlich der HerderstraÇe und 
westliche der MaurinusstraÇeñ aufgestellt werden. Das Betriebsgelªnde wird von 
der MaurinusstraÇe erschlossen.  
 
Die Fahrbahn der MaurinusstraÇe ist relativ schmal und wird abschnittsweise 
durch parkende Kfz eingeengt. Bei einer Erweiterung des Wellpappenwerks 
Franz Gierlichs ist vor allem die Vertrªglichkeit der zusªtzlichen Kfz-
Verkehrsmengen mit der benachbarten Wohnnutzung zu untersuchen. 
  
Im ersten Arbeitsschritt erfolgt eine Analyse der verkehrlichen Situation. Aufbau-
end auf einer Prognose der zuk¿nftigen Verkehrserzeugung des Wellpappen-
werks wird die verkehrstechnische Vertrªglichkeit des Bauvorhabens beurteilt.  
 

 

Bild 1: ¦berblickslageplan (Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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2 Zustandsanalyse 
2.1 Bestandsaufnahme der ErschlieÇung 

Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs befindet sich im Osten der Stadt Lever-
kusen im Stadtteil Quettingen. Die groÇrªumige Einordnung des Wellpappen-
werks in das ¿bergeordnete StraÇennetz ist dem Bild 1 zu entnehmen. ¦ber die 
Anschlussstelle Leverkusen-Opladen ist der Standort des Betriebes hervorra-
gend an das FernstraÇennetz angebunden. Die A 3 bietet Verbindungen nach 
D¿sseldorf und Kºln mit Anbindung an den Kºlner Autobahnring (A 1). Von der 
Autobahnanschlussstelle Leverkusen-Opladen f¿hren die StraÇenz¿ge Fixheider 
StraÇe - BorsigstraÇe - Quettinger StraÇe sowie Bonner StraÇe - Rat-Deycks-
StraÇe - L¿tzenkirchener StraÇe zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs an der 
MaurinusstraÇe.  
 
Die MaurinusstraÇe bildet eine Spange zwischen der L¿tzenkirchener StraÇe 
(L 219) und der Quettinger StraÇe und ist Bestandteil einer Tempo 30-Zone. Die 
kleinrªumige ErschlieÇung des Wellpappenwerks zeigt Bild 2. 
 

 

Bild 2: Bestandslageplan (Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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Das Werksgelªnde wird ºstlich von der MaurinusstraÇe und s¿dlich von der Her-
derstraÇe begrenzt. Nºrdlich des Betriebsgelªndes befindet sich eine Freiflªche, 
die f¿r die Betriebserweiterung des Wellpappenwerks genutzt werden soll. Das 
Verwaltungs- und B¿rogebªude befindet sich im s¿dlichen Teil des Werksgelªn-
des nahe des Knotenpunktes der MaurinusstraÇe mit der Herder- und der Ro-
landstraÇe. Die Produktions- und Lagerhallen gruppieren sich um einen Innen-
hof, der im nºrdlichen Teil des Betriebsgelªndes von der MaurinusstraÇe gegen-
¿ber der einm¿ndenden BergstraÇe erschlossen wird. Nºrdlich des Knotenpunk-
tes der MaurinusstraÇe mit der HerderstraÇe liegt das Verwaltungsgebªude mit 
einigen vorgelagerten Parkplªtzen. Die Mitarbeiterstellplªtze befinden sich s¿d-
lich der HerderstraÇe auf einer Schotterflªche (siehe Bild 3). 
 

 

Bild 3:  Betriebsgelªnde Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
 
 

Erweiterungsflªche 

Ladehof 

Lkw-
Zufahrt 

B¿ros 

Lagerhallen 

Produktions-und 
Lagerhallen 

Parkplatz 

© Geobasisdaten NRW 
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Das Gelªnde des Wellpappenwerkes ist komplett eingefriedet. Der Lade- und 
Anlieferhof, der unter anderem von Sattelz¿gen angefahren wird, ist relativ be-
engt. Er dient sowohl den Be- und Entladevorgªngen, zum Rangieren als auch 
als Stellplatz f¿r wartende Lkw. In der Zufahrt zum Betriebsgelªnde sind in der 
MaurinusstraÇe keine Abbiegespuren vorhanden. Die Einfahrt aus dem StraÇen-
netz des Betriebsgelªnde in die MaurinusstraÇe geschieht untergeordnet unter 
ĂHalt! Vorfahrt gewªhrenñ (siehe Bild 4). 

 

Bild 4:  
Zufahrt Betriebs-
gelªnde 
 

Die MaurinusstraÇe ist Bestandteil einer Tempo 30-Zone. Neben dem Werksge-
lªnde der Franz Gierlichs GmbH wird der StraÇenraum der MaurinusstraÇe 
¿berwiegend durch seine Wohnnutzung geprªgt. Einzelne Geschªfts- und 
Dienstleister sind vorhanden. Die Fahrbahn der MaurinusstraÇe ist ca. 7 m breit 
und wird abschnittsweise durch parkende Kfz, die halbh¿ftig auf markierten 
Parkstªnden parken, auf bis zu 5 Meter eingeengt. Der Begegnungsfall Lkw-Pkw 
ist in den engen Bereichen nicht gewªhrleistet (siehe Bild 5).  
 

 

 

 
Bild 5: 
MarinusstraÇe, 
nºrdlich dem 
Werksgelªnde 
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¦ber die s¿dlich angrenzende HerderstraÇe wird die Gemeinschaftsgrundschule 
HerderstraÇe mit rund 200 Sch¿lern erschlossen. Entlang der HerderstraÇe ver-
lªuft ein wichtiger Schulweg. Die Querung der MaurinusstraÇe zur RolandstraÇe 
wird durch eine bedarfsgesteuerten FuÇgªngersignalanlage geregelt. Der ¦ber-
weg ¿ber die RolandstraÇe ist mit einer breiten Mittelinsel ausgestattet.  
 
2.2 ¥PNV-ErschlieÇung 

Die Bushaltestelle ĂJakobistraÇeñ ist die nªchstgelegene Haltestelle des ¥PNV 
und befindet sich in der Quettinger StraÇe rund 200 Meter s¿dlich des Wellpap-
penwerks. Weitere Bushaltestellen im direkten Umfeld sind die Halte ĂMaurinus-
straÇeñ und ĂSch¿tzenstraÇeñ. Die Buslinien 201 und 231 bieten eine schnelle 
Anbindung an den Bahnhof Opladen. Die Arbeitszeiten in dem Betrieb Wellpap-
penwerk liegen in den Betriebszeiten des ¥PNV. Von Montag bis Freitag zwi-
schen 5 und 20 Uhr verkehren die Buslinien 201 und 231 im 20-Minutentakt, so-
wie zwischen 4 und 5 Uhr bzw. zwischen 20 und 24 Uhr im 60-Minutentakt. Die 
weiteren Buslinien f¿hren in das Stadtgebiet von Leverkusen.  
  

Linie Streckenverlauf Takt 

201 
Forellental L¿tzenkirchen - MaurinusstraÇe - Lev.-
Opladen, Busbf. - Chempark S 20' Minuten 

205 
MaurinusstraÇe - L¿tzenkichen, Mitte 

120' Minuten 

209 
Sch¿tzenplatz - Rathaus-Galerie Wiesdorf  

20' Minuten 

220 
Doktorsburg Wiesdorf - JakobistraÇe - Forellental 
L¿tzenkirchen  20' Minuten 

231 
Wilmersdorfer StraÇe - JakobistraÇe - Lev.-Opladen, 
Busbf - Langenfeld S - TurnerstraÇe Langenfeld 20' Minuten 

N21 
Forellental L¿tzenkirchen - MaurinusstraÇe - Lev.-
Opladen, Busbf - Rathaus-Galerie Wiesdorf 60' Minuten 

   

RE7 
Krefeld Hbf - Neuss Hbf - Kºln Hbf - Opladen Bf - 
Solingen Hbf - Wuppertal Hbf - Hagen Hbf - Hamm 
Hbf - M¿nster (West) Hbf - Rheine Bf 

60' Minuten 

RB48 
Oberbarmen Bf - Wuppertal Hbf - Haan Bf - Solingen 
Hbf - Leichlingen Bf - Opladen Bf - Kºln Hbf - Bonn 
Mehlem Bf 

30' Minuten 

 

Tabelle 1: ¥PNV-Angebot, 2018 
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Der Bahnhof Opladen bietet einen Anschluss an die National Express-Linien RE7 
und RB48. Die RB48 verbindet Leverkusen mit den GroÇstªdten Wuppertal, So-
lingen, Kºln und Bonn. Sie verkehrt tªglich von 4 bis 21 Uhr im 30-Minutentakt. 
Der RE7 bindet zusªtzlich Leverkusen an Krefeld und Neuss im Stundentakt an. 
Die Tabelle 1 zeigt das ¥PNV-Angebot. F¿r die Mitarbeiter des Wellpappenwerk 
Franz Gierlichs steht somit ein gutes ¥PNV-Angebot zur Verf¿gung. 
 
2.3 Kfz-Verkehrsmengen 

Im Mªrz 2018 wurden durch unser Planungsb¿ro Verkehrszªhlungen und Ver-
kehrsbeobachtungen in den Zeiten von 6 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr am 
Knotenpunkt MaurinusstraÇe / BergstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk mittels Vi-
deotechnik durchgef¿hrt. Dabei wurde der Kfz-Verkehr, unterteilt nach Pkw und 
Schwerverkehr (SV), aufgenommen. Der SV-Anlieferungsverkehr wurde zusªtz-
lich ¿ber 24 Stunden erfasst. Die Ergebnisse der Verkehrszªhlungen sind den 
Anlagen 1 bis 3 zu entnehmen. 
 
Im Bild 6 sind die Verkehrsstªrken im StraÇennetz f¿r den typischen Wochentag 
dargestellt.  
 

L¿tzenkirchener StraÇe

Quettinger StraÇe

1 SV

4 Pkw

52 SV

3.200 Pkw

44 SV

MaurinusstraÇe

15 SV

Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe
900 Pkw

MaurinusstraÇe

2.500 Pkw

 

Bild 6: Kfz-Verkehrsbelastungen an einem typischen Wochentag, Analyse  
 
Es zeigen sich die folgenden wesentlichen Ergebnisse:   

¶ Die MaurinusstraÇe wird von rund 2.500 Kfz/24h im nºrdlichen Abschnitt und 
von etwa 3.200 Kfz/24h im s¿dlichen Abschnitt befahren. 

[Kfz/24h] 
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¶  Die BergstraÇe wird von rund 900 Kfz/24h befahren.  

¶  Die Verkehrsmenge in der Zufahrt zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs be-

trªgt am Erhebungstag 52 SV-Anlieferungsfahrten.  
 
Bild 7 zeigt die Knotenstrombelastungen an der WerkserschlieÇung in der mor-
gendlichen und nachmittªglichen Spitzenstunde. 
  

92 81

1 88 3 6
 0

1 50 56
Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe

1 0 25
0
1 0 75 22

139 97

MaurinusstraÇe

MaurinusstraÇe

 
 
 
 

 
Morgendliche Spitze 
07:15 - 08:15 Uhr, 
Analyse [Kfz/h] 

97 109

0 95 2 3
 0

0 24 27
Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe

1 0 45
0
1 0 106 43

120 149

MaurinusstraÇe

MaurinusstraÇe

 
 
 
 

 
Nachmittªgliche Spitze 
15:30 - 16:30 Uhr, 
Analyse [Kfz/h] 

Bild 7:  Knotenstrºme in der morgendlichen und nachmittªglichen Spitzenstunde 
 
Morgens wurde die Spitzenstunde zwischen 7:15 und 8:15 Uhr festgestellt. Der 
Knotenpunkt MaurinusstraÇe / BergstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk wird von 
240 Kfz/h befahren. In der morgendlichen Spitzenstunde wurden 2 SV-Fahrten in 
der Werkszufahrt festgestellt. 
 
Die nachmittªgliche Spitzenstunde liegt zwischen 15:30 und 16:30 Uhr mit einer 
Knotenbelastung von 270 Kfz/h am Knotenpunkt MaurinusstraÇe / BergstraÇe / 
Zufahrt Wellpappenwerk. In der nachmittªglichen Spitzenstunde wurde nur 1 
Schwerlastzug in der Ausfahrt des Wellpappenwerks erfasst.  
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In der morgendlichen wie auch in der nachmittªglichen Spitzenstunde wird das 
Verkehrsaufkommen insbesondere vom Berufs- und Ausbildungsverkehr domi-
niert. Am Nachmittag besteht eine ¦berlagerung vom Berufs- und Ausbildungs-
verkehr mit dem Einkaufs- und Freizeitverkehr.  
 
Insgesamt wird die MaurinusstraÇe am typischen Wochentag (Dienstag bis Don-
nerstag) von 59 Lkw befahren. Davon stellen 52 SV-Lieferfahrten des Wellpap-
penwerks Franz Gierlichs dar. Die verkehrlichen Parameter enthªlt die Anlage 6. 
 
Im November 2020 wurden durch die Stadtverwaltung Leverkusen Kontrollzªh-
lungen mittels einer Videokamera durchgef¿hrt. Die Verkehrsdatenerfassung 
fand am 12.11.2020 wªhrend des November-Lockdowns der Corona-Pandemie 
statt und besitzt somit keine Reprªsentativitªt. Ein Vergleich der erhobenen 
Daten zeigt jedoch eine groÇe  hnlichkeit:  

¶ Am 22.03.2018 wurden von unserem Planungsb¿ro 26 zu- und ausfahrende 
Lkw, in der Summe 52 Lkw/24h erfasst. 7 Lkw-Fahrten wurden im 
Nachtzeitraum festgestellt (siehe Seite 9). 

¶ Die Stadt Leverkusen hat am 12.11.2020 insgesamt 54 Lkw-Fahrten erfasst; 
dies ist 1 zu- und ausfahrender Lkw mehr als zum Zeitpunkt der Zªhlung 
unseres Planungsb¿ros. Im Nachtzeitraum wurden wiederum 7 Lkw-Fahrten 
gezªhlt. 
 

Die erhobenen Schwerverkehrsmengen decken sich im Wesentlichen. Bei den 
Kfz-Zahlen gibt es leichte Abweichungen: 

¶ Im Nordabschnitt der MaurinusstraÇe hat die Stadt Leverkusen 2.867 
Fahrzeuge erfasst, wobei auch die Fahrradfahrer auf der StraÇe eingerechnet 
sind. Unter Abzug der Fahrrªder (160) ergeben sich 2.707 Kfz/24h. Wir haben 
die Verkehrsmenge auf 2.515 Kfz/24h (ohne Fahrrªder hochgerechnet). Der 
Unterschied betrªgt 192 Kfz oder 7,6%. 

¶ Im S¿dbschnitt der MaurinusstraÇe hat die Stadt Leverkusen 3.525 Fahrzeuge 
festgestellt, davon sind 168 Fahrrªder, sodass die Menge der Kfz 3.357 
ausmacht. Unser B¿ro hat 3.244 Kfz/24h festgestellt. Der Unterschied macht 
83 Kfz/24h oder 3,5% aus. 
 

Die Zªhlungen, die rund 2 İ Jahre auseinander liegen, sind im den Ergebnissen 
sehr ªhnlich. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Verkehrsuntersuchung im 
November 2020 sieht unser Planungsb¿ro keinen Aktualisierungsbedarf der 
Datenbasis.    
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2.4 Bestehendes Verkehrsaufkommen Wellpappenwerk Franz Gierlichs  

Im Wellpappenwerk Franz Gierlichs arbeiten zum Zeitpunkt der vorliegenden 
Verkehrsuntersuchung etwa 82 Beschªftigte in zwei Schichten von 6 bis 14 Uhr 
und von 14 bis 22 Uhr. Die GesamtgrºÇe des Gelªndes belªuft sich auf rund 
33.800 mĮ. Davon sind 65 % Betriebsgelªnde und knapp 35 % Gr¿nland und 
somit potentielle Bauflªche f¿r eine Erweiterung. 
  
Die Abmessung der Gebªudegrundflªchen und die Anrechnung der Anzahl der 
Vollgeschosse ergibt eine Bruttogeschossflªche (BGF) von rund 13.650 mĮ. Dar-
aus ergibt sich bei ca. 80 Beschªftigten eine Beschªftigtendichte von rund 
0,6 Personen je 100 mĮ BGF.  
 
Die Berechnung der bestehenden Verkehrserzeugung wird anhand von Richt-
werten und Erfahrungswerten in Bezug auf die Beschªftigtenzahl vorgenommen.1 
Es werden ein tªglicher Anwesenheitsgrad von 85 % bei den Mitarbeitern, durch-
schnittlich 2,5 Wege pro Beschªftigtem und Tag, ein Kfz-Anteil von 90 % an allen 
Fahrten sowie ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 Personen angesetzt. Somit 
ergibt sich, ein Beschªftigtenverkehrsaufkommen von rund 130 Kfz-Fahrten am 
typischen Werktag. Hinzu kommen knapp 70 Fahrten, die durch den Besucher- 
und Geschªftsverkehr sowie durch den Lieferverkehr erzeugt werden. Am Don-
nerstag, dem 22.03.2018, wurde eine 24-Stundenerhebung an der Zufahrt zum 
Innenhof des Wellpappenwerks durchgef¿hrt. Im Lieferverkehr wurden 52 SV-
Fahrten und 4 Pkw-Fahrten festgestellt.  
 
Insgesamt belªuft sich das Verkehrsaufkommen des Wellpappenwerks Franz 
Gierlichs zum Analysezeitpunkt, somit auf rund 200 Kfz-Fahrten/Tag (siehe Ta-
belle 2 auf der nachfolgenden Seite).  
 
Zu den Fahrten im motorisierten Individualverkehr sind rund 20 Wege und Fahr-
ten hinzuzurechnen, die mit Fahrrªdern, zu FuÇ oder ºffentlichen Verkehrsmitteln 
durchgef¿hrt werden. 
 
Die genehmigten Anlieferungszeiten des Werkes liegen zwischen 6 und 22 Uhr. 
Die Verkehrserhebung hat ein Lkw-Verkehrsaufkommen in der Zeit zwischen 4 
und 16 Uhr erfasst. Im Nachtzeitraum zwischen 4 und 6 Uhr wurden 5 Ausfahrten 
und 2 Einfahrten im Schwerverkehr aufgenommen. Anlage 4 stellt die Tagesgang-
linie f¿r das Wellpappenwerk Franz Gierlichs dar.  

 

                                                 
1 u.a. Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen: Integration von Verkehrsplanung 

und räumlicher Planung, Wiesbaden 2000 und Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen: Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, 2006 
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Die absolute Tagesspitze wird auÇerhalb des morgendlichen Berufsverkehr zwi-
schen 10:00 und 11:00 Uhr mit etwa 5 SV-Fahrten pro Stunde im Zielverkehr und 
4 SV-Fahrten pro Stunde im Quellverkehr erreicht.  
 

Ein Begegnungsfall Lkw-Lkw entlang der MaurinusstraÇe ist aufgrund der ªhnli-
chen Anzahl an Ziel- und Quellverkehr vor allem zur Spitzenzeit nicht auszu-
schlieÇen. 
 

Der Schwerverkehr erreicht das Wellpappenwerk Franz Gierlichs ¿ber die Mauri-
nusstraÇe zu 80 % aus s¿dliche Richtung (Quettinger StraÇe) und zu 20 % aus 
nºrdlich Richtung (L¿tzenkirchener StraÇe).  

Bruttogeschossflªche (BGF) 13.650 mĮ 

Beschªftigtendichte 0,6 Personen je 100 mĮ BGF 

Mitarbeiter 82 Personen 

Anwesenheitsgrad / Tag 85% 69 Personen 

Anzahl der Wege / Tag 2,5 173 Kfz-Fahrten 

MIV-Anteil 90% 156 Kfz-Fahrten 

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 130 Kfz-Fahrten 

Anzahl Pkw  52 Kfz 

Summe Beschªftigtenverkehr  130 Kfz-Fahrten 

Besucher- und Geschªftsverkehr 

Wege je anwesenden Beschªftigtem 0,1  

Summe Besucherverkehr  8 Kfz-Fahrten 

Lieferverkehr 

Wege je anwesenden Beschªftigtem 0,9  

Summe Lieferverkehr  56 Kfz-Fahrten 

Anteil Pkw / Lfw-Fahrten 7% 4 Lfw-Fahrten 

Anteil SV-Fahrten 93% 52 SV-Fahrten 

Summe Verkehrserzeugung 194 Kfz-Fahrten 

Tabelle 2: Analyse der Kfz-Fahrten/Tag Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
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2.5 Verkehrsraum MaurinusstraÇe 

Das GrundmaÇ f¿r die Verkehrsrªume beim Begegnungsfall zweier Fahrzeuge 
ergibt sich aus den Fahrzeugbreiten und der Breite des sogenannten Bewe-
gungsspielraums. Bild 8 zeigt die notwendigen Fahrbahnbreiten f¿r den Begeg-
nungsfall Lkw-Lkw, Lkw-Pkw sowie Pkw-Pkw. 

 

 

Bild 8: Beispiele f¿r Verkehrsrªume beim Begegnen (Quelle: RASt 06) 
 
Der StraÇenraum der MaurinusstraÇe (Breite: 11 Meter) ist fast durchgehend wie 
folgt aufgebaut: 

¶ Beidseitiger Gehweg (1 m), 
¶ Fahrbahnbreite (ca. 5 m), 
¶ beidseitig markierter Parkstreifen (2 m, halb auf dem Gehweg / halb auf der 

Fahrbahn). 
 

Bild 9: Querschnitt nºrdliche MaurinusstraÇe 
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Das Parken erfolgt halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Durch das 
halbh¿ftige Parken auf dem Gehweg wird die Fahrbahn der MaurinusstraÇe in 
drei Bereichen f¿r eine Lªnge von bis zu 100 Metern auf etwa 5 Metern einge-
engt (siehe Bilder 9 und 10). Das Begegnen zweier Pkw ist bei einer Fahrbahn-
breite von rund 5 Metern und bei Tempo 30 ungehindert im flieÇenden Verkehr 
mºglich. Der Begegnungsfall Pkw-Lkw ist jedoch im flieÇenden Verkehr nicht 
mehr abwickelbar. Durch die geringe Geschwindigkeit (30 km/h) und die Mºg-
lichkeit zwischen den markierten Parkstªnde auszuweichen, ist in der Maurinus-
straÇe ein vorsichtiges einander Vorbeifahren von Pkw-Lkw mºglich.   
 
Das Begegnen zweier Lkw ist auch bei geringer Geschwindigkeit auf einer Fahr-
bahnbreite von 5 Metern nicht mºglich. Besonders im s¿dlichen Abschnitt der 
MaurinusstraÇe kann im Tagesverlauf der Begegnungsfall Lkw-Lkw auftreten. 
Bei den Verkehrsbeobachtungen wurde dieser Begegnungsfall allerdings nicht 
wahrgenommen und wird als seltenes Ereignis bewertet.  
 

 

Bild 10:  
Engstellen auf der Maurinusstr.  
(Grundkarte: © Geobasisdaten NRW) 
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2.6 Vertrªglichkeiten  

Nach der Richtlinie f¿r integrierte Netzgestaltung (RIN 08) handelt es sich bei der 
MaurinusstraÇe um eine ErschlieÇungsstraÇe (ES IV). Sie zªhlt zu einer klassi-
sche QuartiersstraÇe mit einer Sammelfunktion des Verkehrs aus den Neben-
straÇen und mit einer ausgeprªgten ErschlieÇungsfunktion. 
 
Die Vertrªglichkeit beziehungsweise Unvertrªglichkeit stªdtischer StraÇen mit 
dem Autoverkehr wird bestimmt 

¶ von den Anspr¿chen der Randnutzung, 
¶ von der Intensitªt der StraÇenraumnutzung durch FuÇgªnger und Radfahrer, 
¶ vom Erscheinungsbild der StraÇe, 
¶ von der Verkehrsbelastung (Pkw / Lkw) und 
¶ vom Geschwindigkeitsniveau. 
 
Ein StraÇenraum ist umso empfindlicher gegen¿ber dem Kfz-Verkehr 

¶ je dichter die Wohnnutzung ist, 

¶ je geringer der Hausabstand ist,  
¶ je geschlossener die Bebauung ist und je geringer die Mºglichkeiten sind, sie 

durch Pufferzonen wie Vorgªrten, breite Gehwege und Baumbestand vom Au-
toverkehr abzuschirmen, 

¶ je hºher die stªdtebauliche und stadtgestalterische Bedeutung ist, 
¶ je mehr verkehrssensible Nutzungen wie Kindergªrten, Schulen, Altersheime 

etc. angrenzen. 
 
Hinweise auf umfeldvertrªgliche Verkehrsmengen f¿r ErschlieÇungsstraÇen ge-
ben die ĂRichtlinien f¿r die Anlage von StadtstraÇeñ (RASt 06) der Forschungs-
gesellschaft f¿r StraÇen- und Verkehrswesen (FGSV): 

¶ SammelstraÇen (Kategorie ES IV) dienen der ErschlieÇung von Wohnnutzun-
gen aber auch einzelnen Geschªften und Gemeindebedarfseinrichtungen. Der 
Begegnungsfall Pkw/Lkw ist sicherzustellen. Im Regelfall bestehen f¿r FuÇ-
gªnger gesicherte Gehwege, aber auch Sonderformen (Ăshared spaceñ = wei-
che Trennung der Verkehrsarten) sind denkbar. Bei langen SammelstraÇen ist 
eine konsequente Abschnittsbildung und eine Gliederung des StraÇenraums 
notwendig, um ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau auszuschlieÇen. Als ver-
trªgliche Verkehrsstªrke werden 400 bis 800 Kfz/h genannt. 

¶ Somit ist nach der Richtlinie f¿r die Anlage von StadtstraÇen (RASt 06) eine 
Fahrbahnbreite von 5.5 m f¿r den Begegnungsfall Lkw/Pkw erforderlich. Das 
beidseitige Parken teilweise auf der Fahrbahn ist nicht durch den empfohlenen 
Querschnitt der RASt2 abgedeckt und erzeugt im Bestand Konflikte auf der 
Fahrbahn sowie auf dem Gehweg. Um den Begegnungsfall Lkw-Lkw in der 

                                                 
2 RASt 06, Seite 43, Bild 28 
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MaurinusstraÇe zu gewªhrleisten, ist eine Fahrbahnbreite von rund 6 Metern 
erforderlich. 
 

In der Tabelle 3 sind die bestehende StraÇenraumcharakteristiken f¿r die Mauri-
nusstraÇe nºrdlich und s¿dlich der Werkszufahrt zusammenfassend dargestellt. 
 

MaurinusstraÇe nºrdlich Werkszufahrt MaurinusstraÇe s¿dlich Werkzufahrt 

Relativ weiter StraÇenraum  
(>10m) 

Relativ weiter StraÇenraum 
(8m - 10m) 

Geschlossene Bebauung Lockere Bebauung 

Wohnen Wohnen, Schulweg, Dienstleister 

Fahrbahnbreite ca. 5,00m 
im Zwei-Richtungsverkehr 

Fahrbahnbreite ca. 5,00m 
im Zwei-Richtungsverkehr 

Halbh¿ftiges Parken Teilweise Halbh¿ftiges Parken  

Zulªssige Hºchstgeschwindigkeit 30 km/h Zulªssige Hºchstgeschwindigkeit 30km/h 

Hochbordgehwege (ca. 1 m) Sehr schmale Hochbordgehwege (<1m)  

Kfz-Verkehrsstªrke: 

2.500 Kfz/24h 

Kfz-Verkehrsstªrke: 

3.200 Kfz/24h 

Schwerverkehr > 3,5 t: 

15 Lkw/24h 

Schwerverkehr > 3,5 t: 

44 Lkw/24h 

Kfz-Verkehrsstªrken Spitzenstunden: 

Morgens: 173 Kfz/h 

Nachmittags: 206 Kfz/h 

Kfz-Verkehrsstªrken Spitzenstunden: 

Morgens: 236 Kfz/h 

Nachmittags: 269 Kfz/h 

Tabelle 3: StraÇenraumcharakterisierung der MaurinusstraÇe 
 
In der folgenden Tabelle 4 erfolgt eine Einstufung der MaurinusstraÇe in die 
StraÇenkategorien und eine Festlegung von vertrªglichen Verkehrsbelastungen. 
Diese werden, angelehnt an die Aussagen der verkehrstechnischen Richtlinien, 
f¿r die StraÇenabschnitte individuell anhand der bestehenden StraÇenraumcha-
rakteristik festgelegt. 
 

StraÇen-

abschnitt 
Kategorie 

MaÇgebende  

 Funktion 

Vertrªgliche   

Verkehrsmenge 

[Kfz/h] 

 Verkehrsmenge 

im Bestand 

[Kfz/h] 

Maurinusstr. ES IV 

Wohnen, 

ErschlieÇungs- und 

Sammelfunktion 

 

 400 

 

> 300 

Tabelle 4: Vertrªglichkeiten in der MaurinusstraÇe   
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3 Planungsvorhaben 
3.1 Bebauungsvorhaben 

Auf der Flªche des Wellpappenwerks Franz Gierlichs ist eine VergrºÇerung der 
Produktionsflªche und eine Lagererweiterung um 6.500 mĮ BGF geplant. F¿r das 
Planvorhaben liegt ein stªdtebaulicher Entwurf von Mªrz 2021 vor (siehe Bild 
11). Die alte Papierlagerhalle von rund 1.100 mĮ wird zugunsten der inneren Er-
schlieÇung der neu entstehenden Lagerhallen abgerissen. Die Anbindung des 
Betriebsgelªndes f¿r den Lkw-Verkehr ist weiterhin an die MaurinusstraÇe ge-
gen¿ber der Einm¿ndung BergstraÇe vorgesehen.  
 

 

Bild 11: Entwurf Erweiterung Wellpappenwerk Franz Gierlichs   
             (Quelle: Pässler, Sundermann und Partner, 03/2021) 
 
Der stªdtebauliche Entwurf sieht nºrdlich der Werkszufahrt eine neue StraÇen-
raumaufteilung f¿r die MaurinusstraÇe vor. Daf¿r wird ein Grundst¿cksstreifen 
der Firma Gierlichs an die Stadt Leverkusen ¿bertragen. Mit der Neuordnung des 
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Parkens wird das halbh¿ftige Beparken von Gehwegen und Fahrbahn verboten. 
Auf der Westseite der Fahrbahn werden Parkstªnde auf einem Parkstreifen an-
geboten, wªhrend auf der Ostseite das Parken am Fahrbahnrand ermºglicht 
wird. Die Parkraumbilanz bleibt somit ausgeglichen. Durch diese Planung werden 
beidseitig der 7,50 m breiten Fahrbahn vom Parken unbeeintrªchtigte Gehwege 
geschaffen. Den FuÇgªngern stehen in der nºrdlichen MaurinusstraÇe somit 
beidseitig Gehwege mit einer Breite von mindestens 2,50 Meter zur Verf¿gung 
(siehe Bild 12).  
 

 

Bild 12: Detailansicht Neuaufteilung des StraÇenraum nºrdlich der Werkszufahrt 
             (Quelle: Pässler, Sundermann und Partner, 03/2021) 
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3.2 Zuk¿nftige Verkehrserzeugung  

¶ Allgemeines zur Abschªtzung der Verkehrsnachfrage 
Unter der Verkehrsnachfrage versteht man die Summe der Ortsverªnderungen 
innerhalb eines Planungsraumes differenziert nach: 

¶  den Ausgangsorten der Ortsverªnderungen,  
¶  den Zielorten der Ortsverªnderungen,  
¶  den benutzten Verkehrsmitteln,  
¶  den Zeitpunkten der Ortsverªnderungen und  
¶  den benutzten StraÇen. 
 
Die Verkehrsnachfrage ist unmittelbar abhªngig von Art und MaÇ der Flªchen-
nutzung sowie der Verkehrsinfrastruktur (StraÇen, ¥PNV, Rad- und FuÇwegver-
bindungen). Art und MaÇ der Flªchennutzung (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Sport, Freizeit, Kultur, ...) bestimmen die Hºhe des Verkehrsaufkommens, den 
Einzugsbereich und ¿ber ¥ffnungs- und Veranstaltungszeiten auch die Zeitpunk-
te der Verkehrsnachfrage. 
 
Die zur folgenden Verkehrsmengenabschªtzung verwendeten EingangsgrºÇen 
beruhen auf einer Literaturauswertung sowie Erfahrungswerten unseres Pla-
nungsb¿ros aus verschiedenen Verkehrserhebungen und Gutachten. Weiterhin 
werden f¿r die Verkehrsprognose die vorgesehenen Strukturdaten sowie allge-
meine und spezifische ºrtliche Kenndaten zur Mobilitªt, zum Verkehrsmittelwahl-
verhalten (Modal-Split) und zur zeitlichen Verteilung der Ortsverªnderungen be-
r¿cksichtigt.  
 

¶ Gesamtverkehrsaufkommen 
Die Firma Gierlichs GmbH & Co.KG macht konkrete Angaben ¿ber das von ihnen 
erwartete Verkehrsaufkommen: 

¶  Anzahl der Beschªftigten: 10 bis 13  
¶ Arbeitszeit: 6-22 Uhr, Schichtzeiten: 6-14 Uhr / 14-22 Uhr 
¶  Anzahl der Lkw-Fahrten pro Tag: ca. 26, ¿berwiegend 40t Sattelz¿ge 
¶ Tageszeiten der Lkw-Fahrten: 6-19 Uhr  

 
Nach Angabe der Firma Gierlichs GmbH & Co.KG werden zuk¿nftig ca. 95 Be-
schªftigte im Wellpappenwerk arbeiten. Es wird somit ein Beschªftigtenzuwachs 
von 13 Personen kalkuliert. Jeder Beschªftigte legt in der Regel durchschnittlich 
2,5 Wege am Tag zur¿ck. Neben dem Weg von und zur Arbeit handelt es sich 
um Geschªftsfahrten (in der Regel mit dem Kfz) und / oder Wege in der Mittags-
pause. Der tªgliche Anwesenheitsgrad betrªgt im Durchschnitt 85 %, wobei Ur-
laubs- und Krankheitstage ber¿cksichtigt sind. Beim Verkehrsmittelwahlverhalten 
wird ein Kfz-Anteil von 90 % entsprechend der Analyse angenommen, da keine 
besonderen Erweiterungen des ¥PNV-Angebots in den nªchstens 10 Jahren 
erwartet werden. Der Pkw-Besetzungsgrad wird mit 1,2 Personen je Pkw ange-
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nommen. Insgesamt ist durch die Betriebserweiterung von der Nutzergruppe der 
Beschªftigten ein Kfz-Verkehrsaufkommen von etwa 150 Kfz-Fahrten am Tag zu 
erwarten.   
 
Bei gewerblichen Nutzungen ohne hohen Kundenverkehr sind f¿r Geschªftsï 
und Besucherfahrten etwa 0,1 Wege je Beschªftigtem anzunehmen. Dabei wird 
der Geschªfts- und Besucherverkehr zu 95 % mit dem individuellen Kfz-Verkehr 
durchgef¿hrt. Dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von rund 8 Kfz-
Fahrten. Hinzu kommen rund 80 Schwerverkehrsfahrten am Tag.  
 

Bruttogeschossflªche (BGF) 20.150 mĮ 

Beschªftigtendichte 2 Personen je 100 mĮ BGF 

Mitarbeiter 95 Personen 

Anwesenheitsgrad / Tag 85% 80 Personen 

Anzahl der Wege / Tag 2,5 200 Kfz-Fahrten 

MIV-Anteil 90% 180 Kfz-Fahrten 

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 150 Kfz-Fahrten 

Anzahl Pkw  60 Kfz 

Summe Beschªftigtenverkehr  150 Kfz-Fahrten 

Mehrverkehr zur Analyse  + 20 Kfz-Fahrten 

Besucher- und Geschªftsverkehr 

Wege je anw. Beschªftigtem 0,1  

Summe Besucherverkehr  8 Kfz-Fahrten 

Mehrverkehr zur Analyse  +/- 0 Kfz-Fahrten 

Lieferverkehr 

Wege je anw. Beschªftigtem 1  

Summe Lieferverkehr  82 Kfz-Fahrten 

Anteil Pkw / Lfw-Fahrten 5% 4 Lfw-Fahrten 

Mehrverkehr zur Analyse  +/- 0 Lfw-Fahrten 

Anteil SV-Fahrten 95% 78 SV-Fahrten 

Mehrverkehr zur Analyse  + 26 SV-Fahrten 

Summe Verkehrserzeugung 240 Kfz-Fahrten 

Mehrverkehr zur Analyse 46 Kfz-Fahrten 

Tabelle 5: Verkehrsaufkommen Prognose-Mitfall  
 
Wªhrend zum Analysezeitpunkt ein tªgliches Verkehrsaufkommen von 194 Kfz-
Fahrten festgestellt wurde, steigt das Kfz-Verkehrsaufkommen nach Realisierung 
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der Betriebserweiterung auf 240 Kfz-Fahrten. Das Schwerverkehrsaufkommen 
nimmt von 56 Fahrten auf 82 Fahrten um 26 SV-Fahrten am Tag zu. Der Mehr-
verkehr der Firma Gierlichs im Vergleich zur Analyse betrªgt somit 20 Pkw- und 
26 SV-Fahrten am Tag. 
 

¶ Zeitliche Verteilung des Schwerverkehrsaufkommens 

Zur Ermittlung der tageszeitlichen Verteilung des zuk¿nftigen Schwerverkehrs-
aufkommens wird die Ganglinie verwendet, die im Rahmen der Zustandsanalyse 
erhoben wurde. In Bild 13 ist die Tagesganglinie f¿r die Zufahrt zum Betriebsge-
lªnde im Prognose-Mitfall zu entnehmen. 
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Bild 13: Ganglinie des zuk¿nftigen SV-Verkehrsaufkommen Werk Gierlichs 
 

In der absoluten Spitzenstunde des Schwerverkehrsaufkommens zwischen 9 und 
10 Uhr sind 7 SV-Fahrten im Zielverkehr und 6 Fahrten im Quellverkehr zu be-
r¿cksichtigen.  
 
Betriebsbedingt finden Lkw-Fahrten auch in der Nacht statt. Diese starten bzw. 
enden jedoch nicht am Betriebsstandort in der MaurinusstraÇe, sondern im Ge-
werbegebiet Fixheide, wo entsprechend Lkw-Stellplªtze angemietet werden. 
 
3.3 Verkehrsf¿hrungsvarianten 

Im Folgenden werden drei Varianten der Schwerverkehrsf¿hrung der Firma 
Gierlichs in Hinblick auf verkehrliche Auswirkungen untersucht: 

Variante 1 sieht die Beibehaltung der bestehenden Verkehrsf¿hrung mit freier 
Routenwahl der Lkw-Fahrzeugf¿hrer vor.  

Variante 2 sieht eine Ein-Richtungsroutenf¿hrung von der Quettinger StraÇe 
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zum Werksgelªnde vor. Entsprechend erfolgt die Ausfahrt im Ein-
Richtungsverkehr zur L¿tzenkirchener StraÇe. 

Variante 3 siegt eine Routenf¿hrung ausschlieÇlich von und zur L¿tzenkirchener 
zum Werksgelªnde vor.  
 
3.3.1 Verkehrsf¿hrung Variante 1 - Bestehende Verkehrsf¿hrung 

In der ersten Verkehrsf¿hrungsvariante bleibt die Routenf¿hrung f¿r den  
Schwerverkehr unbeeinflusst, sodass eine Verkehrsverteilung analog zur Analy-
se angenommen wird: 80 % der SV-Fahrten werden ¿ber die MaurinusstraÇe 
s¿dlich der Werkszufahrt und 20 % nºrdlich der Werkszufahrt abgewickelt.  
 
Bild 14 zeigt die zuk¿nftigen tªglichen Kfz-Verkehrsstªrken in der Variante 1. Die 
Anlage 7 zeigt die lªrmtechnischen relevanten Verkehrsparameter mit den Kfz- 
und Schwerverkehrsparameters im Tages- und Nachtzeitraum. Dabei wird die 
Aussage der Firma Gierlichs einer Begrenzung der Betriebszeit auf den Tages-
zeitraum (6 bis 22 Uhr) ber¿cksichtigt. 
 

L¿tzenkirchener StraÇe

Quettinger StraÇe

78 SV 1 SV

3.210 Pkw

65 SV

MaurinusstraÇe

20 SV

4 Pkw 900 Pkw
Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe

MaurinusstraÇe

2.510 Pkw

 

Bild 14: Kfz-Verkehrsbelastungen in Variante 1 
 
In der MaurinusstraÇe verªndert sich die Verkehrsmenge nur gering. Die Ver-
kehrsmenge in der Zufahrt zum Wellpappenwerk Franz Gierlichs betrªgt rund 80 
SV-Fahrten pro Tag. 
 

[Kfz/24h] 
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3.3.2 Verkehrsf¿hrung Variante 2 ï Ein-Richtungsverkehr S¿d-Nord 

Die zweite Verkehrsf¿hrungsvariante geht davon aus, dass dem Anlieferungs-
verkehr des Wellpappenwerks Franz Gierlichs eine Routenanweisung f¿r die 
Zufahrt und die Abfahrt gegeben wird. Danach 

¶ erfolgt die Zufahrt zum Wellpappenwerk ¿ber die Quettinger StraÇe und die 
s¿dliche MaurinusstraÇe. 

¶ Die Ausfahrt erfolgt ¿ber die nºrdliche MaurinusstraÇe zur L¿tzenkirchener 
StraÇe. 

 
Ein solcher Ein-Richtungsverkehr hat den Vorteil, dass die Begegnungsfªlle 
zweier Lkw zuk¿nftig nur sehr seltene Ausnahmefªlle in der MaurinusstraÇe sein 
werden. Nur Fremdfahrten (z.B. M¿llfahrzeug, Mºbelwagen etc.) kºnnen den 
anliefernden Fahrzeugen des Wellpappenwerks begegnen. Die Befahrbarkeit 
wird insgesamt einfacher; Konfliktsituationen mit entgegenkommenden Fahrzeu-
gen minimiert. Bild 15 zeigt die tªglichen Kfz-Verkehrsstªrken in der Variante 2. 
Die Anlage 8 zeigt die lªrmtechnischen relevanten Verkehrsparameter. 
 

L¿tzenkirchener StraÇe

Quettinger StraÇe

78 SV 1 SV

3.210 Pkw

42 SV

MaurinusstraÇe

43 SV

4 Pkw 900 Pkw
Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe

MaurinusstraÇe

2.510 Pkw

 

Bild 15: Kfz-Verkehrsbelastungen in Variante 2  

Gegen¿ber der Analyse bleibt die Menge des Schwerverkehrs in der s¿dlichen 
MaurinusstraÇe nahezu unverªndert (Analyse: 44 SV/24h, Prognose 42 SV/24h). 
In der nºrdlichen MaurinusstraÇe steigt die Schwerverkehrsbelastung von 15 SV-
Fahrten/24h auf 43 SV-Fahrten/24h.  

 

[Kfz/24h] 
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3.3.3 Verkehrsf¿hrung Variante 3 ï Ein- und Ausfahrt L¿tzenkirchener Str. 

Die dritte Verkehrsf¿hrungsvariante geht ebenfalls davon aus, dass dem Anliefe-
rungsverkehr des Wellpappenwerks Franz Gierlichs eine Routenanweisung f¿r 
die Zu- und Abfahrt gegeben wird. Danach erfolgt die Anlieferung mit SV-
Fahrzeugen ausschlieÇlich von und zur L¿tzenkirchener StraÇe.  
 
Eine solche Verkehrsf¿hrung hat den Vorteil, dass die MaurinusstraÇe, s¿dlich 
der Zufahrt des Wellpappenwerks Franz Gierlichs, nicht mehr von den anliefern-
den Fahrzeugen des Wellpappenwerks befahren wird. Es verbleibt ausschlieÇlich 
der nicht werksbezogene Schwerverkehr in der s¿dlichen MaurinusstraÇe, zum 
Beispiel M¿llfahrzeuge, Mºbelwagen etc. Der werksbezogene Schwerverkehr 
konzentriert sich auf den Abschnitt der MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkser-
schlieÇung.  
 
Bild 16 zeigt die tªglichen Kfz-Verkehrsstªrken in der Variante 3. Die Anlage 9 
zeigt die lªrmtechnischen relevanten Verkehrsparameter. 
 

L¿tzenkirchener StraÇe

Quettinger StraÇe

78 SV 1 SV

3.210 Pkw

3 SV

MaurinusstraÇe

82 SV

4 Pkw 900 Pkw
Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe

MaurinusstraÇe

2.510 Pkw

 

Bild 16: Kfz-Verkehrsbelastungen in Variante 3 
 
In der s¿dlichen MaurinusstraÇe sinkt der Schwerverkehr gegen¿ber der Analyse 
deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab. In der nºrdlichen Mauri-
nusstraÇe ist ein deutlicher Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-
Fahrten/24h festzustellen. 
 

[Kfz/24h] 
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4 Ergebnisse der Auswirkungsuntersuchungen 
4.1 Ergebnisse der Verkehrsmengenberechnungen  

Die prognostizierten SV-Fahrten/24h zeigen zwischen den Varianten 1 (Ver-
kehrsf¿hrung analog zum Bestand), 2 (Zufahrt von der Quettinger StraÇe und 
Ausfahrt zur L¿tzenkirchener StraÇe) und 3 (Zu- und Ausfahrt ausschlieÇlich zur 
L¿tzenkirchener StraÇe) groÇe Unterschiede in der SV-Verkehrsmengen-
verteilung auf: 

¶ In der MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt steigt das Schwerverkehrs-
aufkommen von 44 SV-Fahrten/24h in der Variante 1 auf 65 SV/24h.  

In der Variante 2 wird die MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt von 42 
SV/24h befahren, in dieser Variante wird etwa der Zustand zum Analysezeit-
raum wieder erreicht (Analyse 44 SV-Fahrten/24h).  

Entlastet wird die MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt in der Variante 3. 
Der Schwerverkehr sinkt deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h ab. 

¶ In der MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt steigt der Schwerverkehr 
von 15 SV-Fahrten/24h im Prognose-Mitfall je nach Variante auf 20 SV-
Fahrten/24h (Variante 1), 43 SV-Fahrten/24h (Variante 2) bzw. 82 SV-
Fahrten/24h (Variante 3). 

 
Einen ¦berblick ¿ber den Schwerverkehr auf der MaurinusstraÇe in den Varian-
ten zeigt Tabelle 6.   
 

MaurinusstraÇe Analyse Variante 1 Variante 2 Variante 3 

nºrdlich 
Werkszufahrt 

Schwerverkehr:

15 SV/24h 

Schwerverkehr:

20 SV/24h 

Schwerverkehr:

43 SV/24h 

Schwerverkehr:

82 SV/24h 

s¿dlich  
Werkzufahrt 

Schwerverkehr:

44 SV/24h 

Schwerverkehr:

65 SV/24h 

Schwerverkehr:

42 SV/24h 

Schwerverkehr:

3 SV/24h 

Tabelle 6: Schwerverkehr auf der MaurinusstraÇe in den Varianten 
 
Aufgrund des Mehrverkehrs kann im Tagesverlauf in der Variante 1 der Begeg-
nungsfall vor allem in der MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt auftreten. 
Dieses Ereignis ist jedoch selten zu erwarten. Die Verkehrsf¿hrung in Variante 2 
(Ein-Richtungsroutenf¿hrung) minimiert die Anzahl mºglicher Begegnungsfªlle 
im Schwerverkehr und somit die Anzahl der Konfliktfªlle im StraÇenraum der 
MaurinusstraÇe.  
 
In der Variante 3 wird der gesamte Schwerverkehr ¿ber die MaurinusstraÇe nºrd-
lich der Werkszufahrt erschlossen. Der Begegnungsfall zweier Lkw kann nur bei 
einem Halteverbot auf der Fahrbahn gewªhrleistet werden (siehe Kapitel 4.3). 
Die F¿hrung des Schwerverkehrs im Quell- und Zielverkehr der Firma Gierlichs 
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¿ber die MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt von und zur A 3 zeigt das 
Bild 17. 
 

 

Bild 17: SV-F¿hrung im Quell- und Zielverkehr der Firma Gierlichs von /zur A3  
 
Mit der Verkehrsf¿hrungsvariante 3 kann auf die bestehenden Konflikte in der 
MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt reagiert werden: 

¶ Die Anzahl der unvertrªglichen Begegnungsfªlle w¿rde sich durch diese 
Verkehrsf¿hrung in der MaurinusstraÇe s¿dlich der Werkszufahrt aufheben. 

¶ Der Schulweg entlang der HerderstraÇe steht nicht in einem Konflikt zum 
Lkw-Verkehr. Am Knotenpunkt L¿tzenkirchener StraÇe / MaurinusstraÇe er-
folgt die Querung gesichert mit Hilfe einer Lichtsignalanlage.  

¶ Der Kreuzungsbereich Quettinger StraÇe / MaurinusstraÇe wird vom 
Schwerverkehr entlastet. 

© Geobasisdaten NRW 
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Jedoch steigt in der Variante 3 in der MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt  
der Schwerverkehr deutlich von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h an. 
Die Verlagerung des Schwerverkehrs entlastet die Anwohner in der Maurinus-
straÇe s¿dlich der Werkszufahrt. F¿r die Anwohner der MaurinusstraÇe nºrdlich 
der Werkszufahrt f¿hrt Variante 3 hingegen zu einer deutlichen Zunahme der 
Schwerverkehrsfahrten (+ 67 SV-Fahrten/24h).  
 
In der Variante 2 (Ein-Richtungsf¿hrung des Schwerverkehrs) besteht hingegen 
eine annªhernde Gleichverteilung der Schwerverkehrsfahrten auf der Maurinus-
straÇe (42 bis 43 SV-Fahrten/24h). 
 
4.2 Vertrªglichkeit des SV-Verkehrs am KP L¿tzenkirchener StraÇe  

Der Knotenpunkt der L¿tzenkirchener StraÇe mit der MaurinusstraÇe ist lichtsig-
nalgeregelt. Als vierter Knotenpunktarm ist im Norden die StraÇe Am Weiden-
busch angebunden. Die FuÇgªnger werden an allen 4 Knotenpunktarmen ¿ber 
signalisierte Furten gef¿hrt. Die Sichtverhªltnisse sind f¿r alle Verkehrsteilnehmer 
gut. Sowohl in der Einm¿ndung MaurinusstraÇe als auch in der Einm¿ndung Am 
Weidenbusch werden rechtsabbiegende Fahrzeuge an der Lichtsignalanlage und 
Dreiecksinseln vorbei in die L¿tzenkirchener StraÇe gef¿hrt. Sie m¿ssen jedoch 
das Vorrecht der FuÇgªnger beachten, die in Zuge der L¿tzenkirchener StraÇe 
¿ber FuÇgªnger¿berwege (Zebrastreifen) gef¿hrt werden (siehe Bild 18). 
 

 

Bild 18: Knotenpunkt L¿tzenkirchener StraÇe / MaurinusstraÇe 

© Geobasisdaten NRW 

© Geobasisdaten NRW 
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Am Knotenpunkt L¿tzenkirchener StraÇe / MaurinusstraÇe sind keine Verkehrs-
probleme bekannt. Insbesondere ist der Knotenpunkt in Bezug auf Verkehrsun-
fªlle unauffªllig. Der zusªtzliche Pkw- und Schwerverkehr der Firma Gierlichs 
kann hier leistungsfªhig und verkehrssicher abgewickelt werden. 
 
4.3 Ausbau MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt 

Eine deutliche Optimierung stellt die geplante neue StraÇenraumaufteilung in der 
MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt f¿r den FuÇgªngerverkehr dar. Mit der 
Neuordnung des Parkens erfolgt das Freirªumen der Gehwege, die in voller Brei-
te den FuÇgªngern zur Verf¿gung gestellt werden. Damit wird auch der Schul-
weg von und zur Gemeinschaftsgrundschule HerderstraÇe gesichert und die 
Aufenthaltsqualitªt vor den Wohnhªusern gesteigert. Mit der Neuordnung des 
Parkens bleibt die Anzahl der Parkstªnde, die zum Analysezeitpunkt angeboten 
werden erhalten. Das Bild 19 zeigt den geplanten Querschnitt der Maurinusstra-
Çe nºrdlich der Werkszufahrt.  
 

 

Bild 19: StraÇenraumaufteilung MaurinusstraÇe nºrdlich der Werkszufahrt 
(Quelle: Pässler, Sundermann und Partner, 03/2021) 

Der stªdtebaulicher Entwurf sieht f¿r den Lªngsparkstreifen auf der westlichen 
Fahrbahnseite eine Breite von 1,85 Metern vor. Nach der Richtlinie f¿r die Anla-
gen von StadtstraÇen ist eine mindestbreite von 2,00 Metern3 f¿r Lªngsparkstªn-
de vorzusehen. 
 
Durch die geplante Neuaufteilung des StraÇenraums nºrdlich der Werkszufahrt 
werden die bestehenden Konflikte in der Befahrbarkeit nicht gelºst. Auf der 7,50 
Metern geplanten Fahrbahn ist das Parken auf der ºstlichen StraÇenseite zuge-
lassen. Dadurch wird die Fahrbahn auf 5,50 Meter eingeengt. Bei einer 5,50 Me-

                                                 
3 RASt 06, Seite 78, Tabelle 22 

O W 
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ter breiten Fahrbahn ist ein vorsichtiges aneinander vorbeifahren von Pkw-Lkw 
mºglich. Jedoch ist der Begegnungsfall zweier Lkw auch bei geringer Geschwin-
digkeit auf einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern nicht mºglich. Um den Begeg-
nungsfall Lkw-Lkw in der MaurinusstraÇe zu gewªhrleisten, ist eine nutzbare 
Fahrbahnbreite von rund 6 Metern erforderlich.  
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5 Zusammenfassung  

Die Firma Gierlichs GmbH & Co.KG plant die Erweiterung der Produktions- und 
Lagerkapazitªten des Wellpappenwerks in Leverkusen-Quettingen an der Mauri-
nusstraÇe. Daf¿r soll der Bebauungsplan Nr. 256/II ĂQuettingen - nºrdlich der 
HerderstraÇe und westliche der MaurinusstraÇeñ aufgestellt werden. Die Hallen-
flªche soll um rund 6.500 mĮ BGF erweitert werden. Damit verbunden ist ein An-
stieg der Mitarbeiterzahl von 82 auf rund 95 Personen und ebenso eine Steige-
rung des Lieferverkehrs. Innerhalb der vorgelegten Verkehrsuntersuchung wur-
den die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens untersucht. Die Verkehrser-
zeugung im Pkw- und Lieferwagenverkehr steigt von rund 140 Kfz auf etwa 160 
Kfz-Fahrten am typischen Wochentag. Im Schwerverkehr ist eine Steigerung von 
52 SV-Fahrten/24h auf 78 SV-Fahrten/24h, ¿berwiegend mit Sattelz¿gen zu er-
warten.  
 
Auch zuk¿nftig wird die SchwerverkehrserschlieÇung an der MaurinusstraÇe ge-
gen¿ber der einm¿ndenden BergstraÇe liegen. Das Konzept f¿r das Werksge-
lªnde sieht einen erweiterten Ladehof vor, auf dem die Rangiervorgªnge besser 
stattfinden kºnnen und auf dem auch Warteplªtze f¿r Lkw angeboten werden.  
 
Die MaurinusstraÇe ist Bestandteil einer Tempo 30-Zone. Neben dem Werksge-
lªnde der Franz Gierlichs GmbH wird der StraÇenraum der MaurinusstraÇe durch 
die benachbarte Wohnnutzung geprªgt. Sowohl die Fahrbahn der Maurinusstra-
Çe als auch der Gehweg wird abschnittsweise durch parkende Kfz, die halbh¿ftig 
auf markierten Parkstªnden parken, eingeengt. Dies hat zur Folge, dass der Be-
gegnungsfall zweier Lkw nicht gewªhrleistet wird und f¿r den FuÇgªnger nur 
noch Gehwegflªchen von rund 1 Meter zur Verf¿gung steht. Die halbh¿ftig mar-
kierten Parkstªnde in der MaurinusstraÇe entsprechen nicht den verkehrstechni-
schen Richtlinien.  
 
Der stªdtebauliche Entwurf f¿r die Werkserweiterung der Firma Gierlichs sieht 
nºrdlich der Werkszufahrt eine Neugestaltung des StraÇenraums vor. Mit der 
Neuordnung des Parkens erfolgt das Freirªumen der Gehwege, die in voller Brei-
te dem FuÇgªnger zur Verf¿gung gestellt werden. Die Anzahl der Parkstªnde, 
die zum Analysezeitpunkt angeboten werden, kºnnen erhalten bleiben. Durch die 
geplante Neuaufteilung des StraÇenraums nºrdlich der Werkszufahrt werden die 
bestehenden Konflikte in der Befahrbarkeit jedoch bei einer Fahrbahnbreite von 
5,50 Meter nicht gelºst. Um den Begegnungsfall Lkw-Lkw in der MaurinusstraÇe 
zu gewªhrleisten, ist eine nutzbare Fahrbahnbreite von rund 6 Metern erforder-
lich. 
 
F¿r die Verkehrsf¿hrung wurden drei Varianten in Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf die Schwerverkehrsmengen untersucht.  

Variante 1 sieht die Beibehaltung der bestehenden Verkehrsf¿hrung mit freier 
Routenwahl der Lkw-Fahrzeugf¿hrer vor.  
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Variante 2 sieht eine Ein-Richtungsroutenf¿hrung von der Quettinger StraÇe 
zum Werksgelªnde vor. Entsprechend erfolgt die Ausfahrt im Ein-
Richtungsverkehr zur L¿tzenkirchener StraÇe. 

Variante 3 sieht eine Routenf¿hrung ausschlieÇlich von und zur L¿tzenkirchener 
StraÇe zum Werksgelªnde vor. 
 
Die Auswirkungsuntersuchungen zeigen, dass durch werksseitige MaÇnahmen 
der Verkehrsfluss in der MaurinusstraÇe verbessert werden kann. Dabei werden 
von der Werksleitung der Firma Gierlichs Anweisungen an die Fahrer der Liefer-
fahrzeuge gegeben wie sie das Werksgelªnde an- bzw. abfahren. Als vorteilhaft 
wirkt sich eine Ein-Richtungsf¿hrung des Schwerverkehrs von der Quettinger 
StraÇe zur L¿tzenkirchener StraÇe aus. Die Verkehrsmengenverteilung in der 
Variante 2 zeigt eine Gleichverteilung des Schwerverkehrs in Hºhe von tªglich 
rund 43 SV-Fahrten. Gleichzeitig wird die Anzahl mºglicher Begegnungsfªlle im 
Schwerverkehr und somit die Anzahl der Konfliktfªlle im StraÇenraum der Mauri-
nusstraÇe minimiert. 
 
In der Variante 3 erfolgen sowohl Anfahrt als auch Abfahrt der Lkw von / zur L¿t-
zenkirchener StraÇe. Zur Gewªhrleistung gesicherter Begegnungsfªlle und eines 
ungehinderten Verkehrsflusses wird das halbh¿ftige Beparken von Gehwegen 
und Fahrbahn verboten. Auf der Westseite der Fahrbahn werden Parkstªnde auf 
einem Parkstreifen angeboten, wªhrend auf der Ostseite das Parken am Fahr-
bahnrand ermºglicht wird. Die Parkraumbilanz bleibt somit ausgeglichen. F¿r 
Pkw bestehen keine Befahrungsprobleme auf der MaurinusstraÇe. Auch der Be-
gegnungsfall eines Pkw mit einem Lkw ist bei langsamer Geschwindigkeit mºg-
lich. Nicht mºglich ist zuk¿nftig weiterhin das Begegnen zweier Lkw. Einer deutli-
chen Entlastung der s¿dlichen MaurinusstraÇe und der Quettinger StraÇe vom 
Schwerlastverkehr steht eine deutliche Zunahme im Nordabschnitt der Maurinus-
straÇe (Analyse: 15 SV-Fahrten, Variante 3: 82 SV-Fahrten) entgegen. 
 
Die zu empfehlenden Varianten 2 und 3, die sich f¿r den Verkehrsfluss in der 
MaurinusstraÇe insgesamt als vorteilhaft erweisen, sind im Hinblick auf ihre Ver-
trªglichkeit (Lªrmimmissionen) mit der anliegenden Wohnnutzung zu untersu-
chen. 
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Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 

1 

Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 06:00 - 10:00 Uhr

Knotenpunkt:  I

   MaurinusstraÇe Nord

1

MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe II

Kfz/4h

MaurinusstraÇe S¿d

III

Zufahrt Strom Fz- Zeitintervall

Nr. Nr. Art 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 Summe

06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00

 1 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Kfz 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
 2 Pkw 7 7 5 8 11 13 23 39 13 23 13 22 20 21 17 19 261
I G Lkw 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Kfz 7 7 7 8 11 13 23 39 13 23 13 22 20 21 17 19 263
 3 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6

 4 Pkw 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 2 2 0 1 15
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Kfz 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 3 2 0 1 16
 5 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6 Pkw 3 3 6 10 9 10 11 20 9 5 9 10 4 2 7 3 121

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 3 3 6 10 9 10 11 20 9 5 9 10 4 2 7 3 121

 7 Pkw 1 1 0 2 3 8 6 4 4 2 5 3 4 1 2 1 47
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 1 1 0 2 3 8 6 4 4 2 5 3 4 1 2 1 47
 8 Pkw 6 5 5 5 8 17 19 16 23 13 12 17 20 14 9 21 210
III G Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

Kfz 6 5 6 5 8 17 19 16 23 14 12 17 20 14 9 22 213
 9 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Lkw 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
Kfz 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6

 10 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 6

Kfz 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 6
 11 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kfz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 1 Pkw 7 7 5 8 11 13 23 41 14 24 14 22 21 21 17 19 267
I 2 Lkw 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

3 Kfz 7 7 8 8 11 13 24 41 14 24 14 22 22 21 17 19 272

 4 Pkw 3 4 6 10 10 11 12 24 9 5 10 11 6 4 7 4 136
II 5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

6 Kfz 3 4 6 10 10 11 12 24 9 5 10 11 7 4 7 4 137

 7 Pkw 7 6 5 7 11 25 25 20 27 15 17 20 24 15 11 22 257
III 8 Lkw 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9

9 Kfz 7 6 8 7 13 25 25 20 27 16 17 21 24 15 11 24 266

 10 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 11 Lkw 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7
12 Kfz 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7

I 1 Pkw 17 17 16 25 32 49 60 85 50 44 41 53 51 40 35 45 660
bis bis Lkw 1 0 8 0 2 0 1 0 1 1 1 3 2 0 0 2 22
IV 12 Kfz 18 17 24 25 34 49 61 85 51 45 42 56 53 40 35 47 682

  
Knotenpunkt: 1 MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk Kfz/4h

MaurinusstraÇe Nord Pkw
Lkw
Kfz

269 227
5 5

  274 230

0 261 6
3 2 0

   3 263 6     

2

 15
1

0 16 138
0

9 0 1
0

9 121 139

 0
0 121

0 2
 1

0 1 55
0

7  0 0
0

7 0 55
6
6

4

Knotenpunkt gesamt

Pkw 660 96,8 %
0 210 47
6 3 0 Lkw 22 3,2 %
6 213 47

Kfz 682 100,0 %
386 261
8 9

394 270

MaurinusstraÇe S¿d

Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 06:00 - 10:00 Uhr

Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 15:00 - 19:00 Uhr

Knotenpunkt:  I

   MaurinusstraÇe Nord

1

MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe II

Kfz/4h

MaurinusstraÇe S¿d

III

Zufahrt Strom Fz- Zeitintervall

Nr. Nr. Art 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 Summe

15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00

 1 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2 Pkw 19 19 21 28 20 25 18 19 15 26 19 23 17 18 14 15 316
I G Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 19 19 22 28 20 25 18 19 15 26 19 23 17 18 14 15 317
 3 Pkw 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 12

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 12

 4 Pkw 1 1 0 0 2 1 2 1 2 2 3 0 1 2 1 1 20
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 1 1 0 0 2 1 2 1 2 2 3 0 1 2 1 1 20
 5 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6 Pkw 8 2 2 10 3 9 4 6 4 5 1 3 3 4 4 6 74

L Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 8 2 2 10 3 9 4 6 4 5 1 3 3 4 4 6 74

 7 Pkw 5 7 7 12 16 8 11 8 14 9 7 6 9 9 5 6 139
R Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 5 7 7 12 16 8 11 8 14 9 7 6 9 9 5 6 139
 8 Pkw 24 25 26 19 33 28 14 10 23 23 23 35 27 22 17 20 369
III G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 24 25 26 19 33 28 14 10 23 23 23 35 27 22 17 20 369
 9 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kfz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 10 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R Lkw 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kfz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 11 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV G Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12 Pkw 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kfz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 1 Pkw 20 19 21 30 20 25 18 20 16 28 20 24 18 19 14 16 328
I 2 Lkw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Kfz 20 19 22 30 20 25 18 20 16 28 20 24 18 19 14 16 329

 4 Pkw 9 3 2 10 5 10 6 7 6 7 4 3 4 6 5 7 94
II 5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kfz 9 3 2 10 5 10 6 7 6 7 4 3 4 6 5 7 94

 7 Pkw 30 32 33 31 49 36 25 18 37 32 30 41 36 31 22 26 509
III 8 Lkw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 Kfz 31 32 33 31 49 36 25 18 37 32 30 41 36 31 22 26 510

 10 Pkw 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

IV 11 Lkw 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Kfz 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

I 1 Pkw 60 54 56 71 74 71 49 46 59 67 54 68 58 56 41 49 933
bis bis Lkw 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV 12 Kfz 62 54 57 72 74 71 49 46 59 67 54 68 58 56 41 49 937

  
Knotenpunkt: 1 MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk Kfz/4h

MaurinusstraÇe Nord Pkw
Lkw
Kfz

 
330 392
1 1

 331 391

0 316 12
0 1 0

   0 317 12     

2

 20
0

1 20 94
0

1 0 0
0

2 74 94

 0
0 74

1 0
 1

2 2 151
0

2  0 0
0

4 1 151
1
2

8

Knotenpunkt gesamt

Pkw 933 99,6 %
1 369 139
1 0 0 Lkw 4 0,4 %
2 369 139

Kfz 937 100,0 %
399 517
2 1

401 518

MaurinusstraÇe S¿d

 Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 15:00 - 19:00 Uhr

BergstraÇeZufahrt Wellpappenwerk



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 24:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:  I

   MaurinusstraÇe Nord

1

MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk IV Zufahrt Wellpappenwerk II

SV/24h

MaurinusstraÇe S¿d

III

Zufahrt Strom Fz- eitintervall

Nr. Nr. Art 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 Summe

02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

1 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R Last 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Kfz 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Lkw 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

I G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L Last 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Kfz 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

10 Lkw 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R Last 0 0 0 3 1 0 0 4 0 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Kfz 0 0 0 4 1 1 0 4 0 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV G Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Lkw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Kfz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 Lkw 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I 2 Last 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 Kfz 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

4 Lkw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II 5 Last 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kfz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 Lkw 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
III 8 Last 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

9 Kfz 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

10 Lkw 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

IV 11 Last 0 0 0 3 1 0 0 4 0 4 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
12 Kfz 0 0 0 4 1 2 0 4 0 4 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

I 1 Lkw 0 0 0 1 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
bis bis Last 0 0 0 3 3 0 3 5 2 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
IV 12 Kfz 0 0 0 4 3 7 3 6 4 9 7 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

BergstraÇe

Knotenpunkt: 1 MaurinusstraÇe / Zufahrt Wellpappenwerk SV/24h

MaurinusstraÇe Nord Lkw
Last
SV

 
5 2
4 4

 9 6

2 3 0
4 0 0

   6 3 0       

0

 1
0

3 1 1
0

23 0 0
0

26 0 1

 0
0 0

1 0
 4

3 5 0
0

23  0 0
0

26 2 0
19
21

0

Knotenpunkt gesamt

Lkw 13 22,0 %
1 0 0
19 0 0 Last 46 78,0 %
20 0 0

SV 59 100,0 %
5 1
19 19
24 20

MaurinusstraÇe S¿d

Datum der Verkehrszªhlung: Donnerstag 22.03.2018 Zeitintervall: 24:00 - 24:00 Uhr

 

Zufahrt Wellpappenwerk BergstraÇe



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Tagesganglinien der Nutzungen Analyse - Typischer Wochentag 

Ziel Quell Ziel Quell Ziel Quell Zielverkehr Quellverkehr
Zeit 65 65 4 4 28 28 97 97

 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 3 - 4 0 0 0 0 0 4 0 4

 4 - 5 0 0 0 0 2 1 2 1

 5 - 6 31 0 0 0 2 2 33 2

 6 - 7 1 0 0 0 3 0 4 0

 7 - 8 2 0 0 0 1 4 3 4

 8 - 9 0 0 1 0 2 0 3 0

 9 - 10 0 0 1 0 5 4 6 5

 10 - 11 0 0 0 1 3 4 4 5

 11 - 12 0 0 0 0 3 3 4 4

 12 - 13 0 1 0 0 2 2 3 3

 13 - 14 31 0 0 0 2 0 34 0

 14 - 15 0 31 0 0 1 2 1 34

 15 - 16 0 1 0 0 0 0 0 1

 16 - 17 0 2 0 0 0 0 0 2

 17 - 18 0 0 0 0 0 0 0 0

 18 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0

 19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0

 20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0

 21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0

 22 - 23 0 31 0 0 0 0 0 31

 23 -24 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 65 65 4 4 28 28 97 97

Gew erbeGew erbe verkehr
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Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Tagesganglinien der Nutzungen Prognose-Mitfall - Typischer Wochentag 

Ziel Quell Ziel Quell Ziel Quell Zielverkehr Quellverkehr
Zeit 75 75 7 7 41 41 123 123

 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0

 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 - 6 36 0 0 0 0 0 36 0

 6 - 7 1 0 0 0 3 5 4 5

 7 - 8 2 0 0 0 4 3 6 3

 8 - 9 0 0 1 1 4 4 5 5

 9 - 10 0 0 1 1 7 6 8 6

 10 - 11 0 0 1 1 5 6 6 7

 11 - 12 0 0 1 1 5 5 6 5

 12 - 13 0 1 1 1 3 3 4 5

 13 - 14 36 0 1 1 3 0 40 1

 14 - 15 0 36 0 0 2 3 2 40

 15 - 16 0 1 0 0 2 2 2 4

 16 - 17 0 2 0 0 1 2 2 4

 17 - 18 0 0 0 0 1 2 2 2

 18 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0

 19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0

 20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0

 21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0

 22 - 23 0 36 0 0 0 0 0 36

 23 -24 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 75 75 7 7 41 41 123 123

Beschªftigte Besucher Wirtschafts-

Gew erbe Gew erbe verkehr
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Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Verkehrliche Parameter, Analyse 

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.515 3.244 900
Durchschnittliche
tªgliche Verkehrsstªrke DTV 2.339 3.017 837
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.500 3.200 899
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 100 128 36
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 15 44 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 6 1
- davon Lastz¿ge > 3,5 to [Kfz/24 h] 8 38 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 0,6% 1,4% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 2.199 2.836 787
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 140 181 50
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 137 177 49
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 18 23 6
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 5,2% 5,7% 4,7%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 6,2% 0,0%

MaurinusstraÇe 
Nord

MaurinusstraÇe 
S¿d

BergstraÇe



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Verkehrliche Parameter, Variante 1 

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.530 3.275 900
Durchschnittliche
tªgliche Verkehrsstªrke DTV 2.353 3.046 837
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.510 3.210 899
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 100 128 36
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 20 65 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 6 1
- davon Lastz¿ge > 3,5 to [Kfz/24 h] 13 59 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 0,8% 2,0% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 2.212 2.863 787
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 141 183 50
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 138 179 49
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 18 23 6
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 5,4% 6,8% 4,7%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Anlieferungsverkehr 6 - 22 Uhr

MaurinusstraÇe 
Nord

MaurinusstraÇe 
S¿d

BergstraÇe



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Verkehrliche Parameter, Variante 2

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.553 3.252 900
Durchschnittliche
tªgliche Verkehrsstªrke DTV 2.374 3.024 837
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.510 3.210 899
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 100 128 36
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 43 42 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 7 6 1
- davon Lastz¿ge > 3,5 to [Kfz/24 h] 36 36 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 1,7% 1,3% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 2.232 2.843 787
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 142 181 50
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 139 178 49
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 18 23 6
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 6,4% 6,0% 4,7%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Anlieferungsverkehr 6 - 22 Uhr

MaurinusstraÇe 
Nord

MaurinusstraÇe 
S¿d

BergstraÇe



Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Nr. 256/II  in Leverkusen 

Runge IVP, Ingenieurb¿ro f¿r integrierte Verkehrsplanung 
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Verkehrliche Parameter, Variante 3

Parameter

Kfz-Fahrten DTVW

am Werktag (Mo - Fr) [Kfz/24 h] 2.592 3.213 900
Durchschnittliche
tªgliche Verkehrsstªrke DTV 2.411 2.988 837
aller Tage des Jahres
Kfz-Fahrten 
von Pkw und Lfw [Kfz/24 h] 2.510 3.210 899
- davon Lfw > 2,8 to [Kfz/24 h] 100 128 36
Schwerverkehr
am Werktag (Mo - Fr) SV 82 3 1
- davon Linienbus-Fahrten [Kfz/24 h] 0 0 0
- davon Lkw > 3,5 to o.A. [Kfz/24 h] 10 3 1
- davon Lastz¿ge > 3,5 to [Kfz/24 h] 72 0 0

SV-Anteil (Lkw > 3,5 to) p
am Tagesverkehr [%] 3,2% 0,1% 0,1%
Tagesverkehr DTVt
DTV 06- 22 Uhr [Kfz/24 h] 2.266 2.809 787
Nachtverkehr DTVn
DTV 22- 06 Uhr [Kfz/24 h] 145 179 50
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [Kfz/1 h] 142 176 49
mittlere st¿ndliche
Verkehrsstªrke Mn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [Kfz/1 h] 18 22 6
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pt
im Tageszeitraum (06-22 Uhr) [%] 8,0% 4,7% 4,7%
Lkw-Anteil (Lkw > 2,8 to) pn
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Anlieferungsverkehr 6 - 22 Uhr

MaurinusstraÇe 
Nord

MaurinusstraÇe 
S¿d

BergstraÇe
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Anlage 1 

Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse 

Legende zu Bohrprofilen: 

 











Anlage 2 

Protokolle Versickerungsversuche 
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